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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes 
zum Schutze der arbeitenden Jugend 

(Jugendarbeitsschutzgesetz) 
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NEUNTER ABSCHNITT Verwandte Kinder und Jugendliche 
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Der Bundestag hat mit Zustimmung des 
Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 

ERSTER ABSCHNITT 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Beschäftigung 
von Kindern und Jugendlichen 

1. als Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, An-
lernlinge, Praktikanten und Volontäre, 

2. mit sonstigen Dienstleistungen, die  der Ar-
beitsleistung von Arbeitern, Angestellten, 
Lehrlingen und Anlernlingen ähnlich sind, 

3. als Heimarbeiter. 

(2) Ausgenommen ist 

1. eine Beschäftigung, mit der überwiegend 
Zwecke der Erziehung, der Heilung oder 
des Schulunterrichts verfolgt werden, 

2. die Beschäftigung verwandter Kinder und 
Jugendlicher (§ 68) im Familienhaushalt 
und in der Landwirtschaft (§ 26), 

3. die Beschäftigung von Jugendlichen über 
17 Jahre, die die Abschlußprüfung in einem 
Lehrberuf bestanden haben und als Fach-
kraft tätig sind. 

(3) Das Gesetz gilt nicht für die Beschäfti-
gung auf Kauffahrteischiffen als Besatzungs-
mitglied im Sinne des § 3 ,des Seemannsgeset-
zes vom  (Bundesgesetzbl. I 
S.) 

§ 2 

Begriff des Kindes und ,des Jugendlichen 

(1) Kinder im Sinne dieses Gesetzes sind 
Personen, 

1. die noch nicht oder noch zum Besuch 
einer Schule mit Vollunterricht verpflich-
tet sind, 

2. die, falls sie der Pflicht zum Besuch einer 
solchen Schule nicht unterworfen oder von 
ihr befreit sind, noch nicht 14 Jahre alt 
sind. 

(2) Jugendliche im Sinne dieses Gesetzes 
sind alle übrigen noch nicht 18 Jahre alten 
Personen.  

§3 

Begriff der Arbeitszeit 

(1) Tägliche Arbeitszeit ist die Zeit vom 
Beginn bis zum Ende ,der Arbeit ohne die 
Ruhepausen (§ 12). Wochenarbeitszeit ist die 
Arbeitszeit von Montag bis einschließlich 
Sonntag. 

(2) Als Arbeitszeit gilt im Bergbau unter 
Tage die Schichtzeit. Sie wird gerechnet vom 
Beginn der Seilfahrt bei der Einfahrt bis zu 
ihrem Wiederbeginn bei der Ausfahrt oder 
vom Eintritt des einzelnen Beschäftigten in 
das Stollenmundloch bis zu seinem Wieder-
austritt. 

§4 

Arbeitszeit bei mehreren Beschäftigungen 

(1) Wird ein Jugendlicher von mehreren 
Personen beschäftigt, so dürfen die Beschäf-
tigungen zusammen die zulässige Dauer der 
Arbeitszeit nicht überschreiten. 

(2) . Wird ein Jugendlicher mit mehreren 
Arten von Arbeiten beschäftigt, für die ver-
schiedene Vorschriften gelten, so finden die-
jenigen Vorschriften über die Arbeitszeit, die 
für die überwiegend ausgeübte Beschäftigung 
gelten, auf ,die gesamte Beschäftigung An-
wendung. 

§ 5 

Bürgerlich-rechtliche Pflichten 

Die Pflichten, die nach diesem Gesetz und 
den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Vorschriften dem Beschäftiger obliegen, gel-
ten zugleich als Pflichten des Beschäftigers ge-
genüber dem Beschäftigten aus dem Arbeits-
verhältnis, soweit sie geeignet sind, den Ge-
genstand einer arbeitsvertraglichen Verein-
barung zu bilden. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Kinderarbeit 

§6 
Verbot der Beschäftigung von Kindern 

Die Beschäftigung von Kindern ist ver-
boten. 

§7 

Ausnahmen bei Veranstaltungen 

(1) Die Aufsichtsbehörde kann bewilligen, 
daß Kinder über drei Jahre bei Musikauf- 



führungen, Theatervorstellungen und ande-
ren Aufführungen sowie im Ton- und Fern-
sehrundfunk und bei Filmaufnahmen mit 
einer gestaltenden Mitwirkung bis zu drei 
Stunden täglich beschäftigt werden. Das gilt 

 nicht für Varietés, Kabaretts, Tanzlokale, 
Zirkusse und ähnliche Betriebe, für Werbe-
veranstaltungen sowie für Vergnügungs-
parke, Kirmessen, Jahrmärkte und ähnliche 
Veranstaltungen. 

(2) Die Beschäftigung der Kinder nach 
22 Uhr ist verboten. Nach Beendigung der 
Beschäftigung ist ihnen eine ununterbrochene 
Freizeit von mindestens 14 Stunden zu ge-
währen. 

(3) Die Beschäftigung gemäß Absatz 1 
Satz 1 darf nur auf Antrag des gesetzlichen 
Vertreters des Kindes in persönlichen Ange-
legenheiten oder mit seiner schriftlichen Zu-
stimmung und nur dann bewilligt werden, 
wenn künstlerische Belange die Mitwirkung 
von Kindern fordern, wenn ausreichende 
Vorkehrungen zum Schutze der Gesundheit, 
zur Vermeidung sittlicher Gefährdung und 
zur sachkundigen Pflege und Beaufsichtigung 
der Kinder getroffen sind und wenn das 
Fortkommen in der Schule nicht beeinträch-
tigt wird. Die Aufsichtsbehörde regelt, wie 
lange und zu welcher Zeit das Kind beschäf-
tigt werden darf; sie regelt ferner die Ruhe-
pausen, die Höchstdauer des täglichen Auf-
enthalts an der Betriebsstätte und die Be-
schäftigung an Sonn- und gesetzlichen Feier-
tagen. 

(4) Die Bewilligung wird dem Beschäftiger 
schriftlich bekanntgegeben. Erst nach Aus-
händigung des Bewilligungsbescheides darf 
mit der Beschäftigung des Kindes begonnen 
werden. 

DRITTER ABSCHNITT 

Arbeitszeit der Jugendlichen 

ERSTER TITEL 

Allgemeine Vorschriften 

§8 

Grenze der Arbeitszeit 

(1) Die tägliche Arbeitszeit der Jugend-
lichen, mit Ausnahme der in Absatz 2 ge-

nannten, darf acht Stunden, ihre Arbeitszeit 
in zwei aufeinanderfolgenden Wochen 
84 Stunden nicht überschreiten. 

(2) Die tägliche Arbeitszeit der im Bergbau 
unter Tage beschäftigten Jugendlichen darf 
acht Stunden, ihre Arbeitszeit in vier aufein-
anderfolgenden Wochen 168 Stunden oder in 
fünf aufeinanderfolgenden Wochen 210 Stun-
den nicht überschreiten. 

(3) Wenn in Verbindung mit Feiertagen 
an Werktagen nicht gearbeitet wird, damit 
die Beschäftigten eine längere zusammen-
hängende Freizeit haben, so darf die aus-
fallende Arbeitszeit auf die Werktage von 
fünf zusammenhängenden, die Ausfalltage 
einschließenden Wochen dergestalt verteilt 
werden, daß die wöchentliche Arbeitszeit im 
Durchschnitt dieser fünf Wochen 42 Stunden 
nicht überschreitet. Die tägliche Arbeitszeit 
darf hierbei achteinhalb Stunden nicht über-
schreiten. 

(4) Die Arbeitszeit, die infolge eines ge-
setzlichen Wochenfeiertags ausfällt, wird auf 
die Wochenarbeitszeit angerechnet. 

§ 9 

Bewilligung von Ausnahmen 
durch die Aufsichtsbehörde 

(1) Die Aufsichtsbehörde kann für Jugend-
liche über 16 Jahre eine Überschreitung der 
nach § 8 zulässigen Arbeitszeit um höchstens 
eine Stunde täglich und sechs Stunden in 
zwei aufeinanderfolgenden Wochen bewil-
ligen, 

1. wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in 
erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft 
fällt und aus diesem Grunde die Arbeitszeit 
für die erwachsenen Beschäftigten verlän-
gert worden ist oder 

2. aus dringenden Gründen des Gemeinwohls 
oder wenn sonst ein unverhältnismäßiger, 
auf andere Weise nicht zu verhütender 
erheblicher Schaden für den Betrieb ein-
treten würde. 

(2) Die Überschreitung darf in den Fällen 
des Absatzes 1 Nr. 2 für höchstens 30 Tage 
im Kalenderjahr bewilligt werden. 

§10 

Mehrarbeitsvergütung 

(1) Abgesehen von den Fällen des § 9 
Abs. 1 Nr. 1 und des § 18 ist den Jugend-
lichen für Mehrarbeit außer dem regel- 



mäßigen Arbeitsentgelt ein Zuschlag von 
mindestens 25 vom Hundert zu zahlen. 
Jugendlichen Lehrlingen und Anlernlingen 
ist für jede Mehrarbeitsstunde mindestens 
1 vom Hundert des monatlichen Entgelts, 
jedoch nicht weniger als 0,60 DM zu zahlen. 

(2) Ist die Mehrarbeit zugleich Sonntags-
arbeit nach § 16 Abs. 7, so beträgt der Zu-
schlag mindestens 75 vom Hundert. Jugend-
lichen Lehrlingen und Anlernlingen sind für 
jede derartige Stunde mindestens 2 vom Hun-
dert des monatlichen Entgelts, jedoch nicht 
weniger als 1,20 DM zu zahlen. 

(3) Das Land, vertreten durch die für den 
Arbeitsschutz zuständige oberste Landes-
behörde oder die von ihr bestimmte Stelle, 
kann mit Zustimmung des Berechtigten im 
eigenen Namen den Anspruch auf Zahlung 
der Mehrarbeitsvergütung (Absätze 1 und 2) 
an den Berechtigten gerichtlich geltend ma-
chen. Der Berechtigte kann, sobald er die 
Zustimmung erteilt hat, nur im Einverneh-
men mit der Stelle, die den Anspruch für ihn 
gerichtlich geltend macht, über den Anspruch 
verfügen. Das Urteil wirkt auch für und 
gegen den Berechtigten. 

§11 

Berufsschule 

(1) Der Beschäftiger hat dem Jugendlichen 
die zur Erfüllung der gesetzlichen Berufs-
schulpflicht notwendige Zeit zu gewähren. 
Vor einem vor neun Uhr beginnenden Un-
terricht darf der Jugendliche nicht beschäftigt 
werden. An Berufsschultagen, an denen die 
Unterrichtszeit mindestens sechs Stunden 
einschließlich der Pausen beträgt, ist er ganz 
von der Arbeit freizustellen. 

(2) Die Unterrichtszeit in der Berufsschule 
einschließlich der Pausen wird auf die Ar-
beitszeit angerechnet. Dabei werden Berufs-
schultage, an denen die Unterrichtszeit min-
destens sechs Stunden einschließlich der 
Pausen beträgt, mit der Arbeitszeit, die der 
Jugendliche an diesem Tage ohne den Berufs-
schulbesuch gehabt hätte, angerechnet, min-
destens aber mit der Unterrichtszeit. 

(3) Ein Entgeltausfall darf durch den Be-
such der Berufsschule nicht eintreten. 

§ 12 

Ruhepausen 

(1) Den Jugendlichen müssen bei einer 
Arbeitszeit von mehr als viereinhalb Stunden  

eine oder mehrere im voraus feststehende 
Ruhepausen von angemessener Dauer ge-
währt werden. Die Ruhepausen müssen min-
destens betragen 

1. bei mehr als viereinhalb bis zu sechs Stun-
den Arbeitszeit 30 Minuten, 

2. bei mehr als sechs Stunden Arbeitszeit 
60 Minuten. 

Länger als viereinhalb Stunden hinterein-
ander dürfen die Jugendlichen nicht ohne 
Ruhepause beschäftigt werden. Als Ruhe-
pausen gelten nur Arbeitsunterbrechungen 
von mindestens 15 Minuten. 

(2) Bei den im Bergbau unter Tage beschäf-
tigten Jugendlichen müssen die Pausen min-
destens 30 Minuten betragen; sie brauchen 
nicht im voraus festzustehen. 

(3) In Betrieben und Verwaltungen, in 
denen regelmäßig mehr als zehn Jugendliche 
innerhalb der Betriebsstätte beschäftigt wer-
den, sind für den Aufenthalt während der 
Pausen besondere Aufenthaltsräume bereit-
zustellen. In anderen Betrieben und Verwal-
tungen sollen nach Möglichkeit besondere 
Aufenthaltsräume oder in der warmen Jah-
reszeit Plätze im Freien bereitgestellt werden. 
Der Aufenthalt in Arbeitsräumen darf den 
Jugendlichen nur gestattet werden, wenn die 
Arbeit in diesen Räumen während der Pausen 
völlig eingestellt ist und auch sonst die not-
wendige Erholung nicht beeinträchtigt wird. 
Die Vorschriften der Sätze 1 bis 3 gelten 
nicht für den Bergbau unter Tage. 

(4) Die Aufsichtsbehörde kann, soweit es 
mit der Schutzbedürftigkeit der Jugendlichen 
vereinbar ist, aus wichtigen Gründen Aus-
nahmen von den Vorschriften der Absätze 1 
bis 3 bewilligen. Sie kann für einen Betrieb 
oder eine Betriebsabteilung oder für be-
stimmte Arbeiten, falls die Schwere der 
Arbeit oder der sonstige Einfluß der Be-
schäftigung auf die Gesundheit der Jugend-
lichen es erwünscht erscheinen läßt, über die 
Vorschriften der Absätze 1 und 2 hinaus-
gehende Pausen anordnen. 

§ 13 

Tägliche Freizeit 

Nach Beendigung der täglichen Arbeit ist 
den Jugendlichen eine ununterbrochene Frei-
zeit von mindestens zwölf Stunden zu ge-
währen. 



§ 14 
Nachtruhe 

(1) Jugendliche dürfen nicht in der Nacht-
zeit von 20 bis 6 Uhr beschäftigt werden. 

(2) In Gast- und Schankwirtschaften und 
im übrigen Beherbergungswesen dürfen Ju-
gendliche über 16 Jahre bis 22 Uhr beschäf-
tigt werden. 

(3) In den unter das Gesetz über die 
Arbeitszeit in Bäckereien und Konditoreien 
vom 29. Juni 1936 (Reichsgesetzbl. I S. 521) 
fallenden Betrieben dürfen männliche Jugend-
liche über 16 Jahre, wenn es ihre Berufsaus-
bildung erfordert, in der Nachtzeit beschäf-
tigt werden, soweit nach dem Gesetz vom 
29. Juni 1936 die Herstellung von Bäcker-
und Konditorwaren während der Nachtzeit 
erlaubt ist. 

(4) In mehrschichtigen Betrieben dürfen 
Jugendliche über 16 Jahre in regelmäßigem 
ein- oder zweiwöchentlichem Wechsel bis 
23 Uhr beschäftigt werden. 

(5) Die Aufsichtsbehörde kann bewilligen, 
daß Jugendliche bei Musikaufführungen, 
Theatervorstellungen und anderen Auffüh-
rungen sowie bei Direktsendungen im Ton-
und Fernsehrundfunk und bei Filmaufnah-
men mit einer gestaltenden Mitwirkung bis 
23 Uhr beschäftigt werden. Die Beschäftigung 
darf nur bewilligt werden, wenn ausreichende 
Vorkehrungen zum Schutz der Gesundheit 
und zur Vermeidung sittlicher Gefährdung 
getroffen sind. Nach Beendigung der Beschäf-
tigung ist den Jugendlichen eine ununterbro-
chene Freizeit von mindestens 14 Stunden zu 
gewähren. 

(6) Die Aufsichtsbehörde kann bewilligen, 
daß Jugendliche in Betrieben, in denen die 
Beschäftigten in außergewöhnlichem Grade 
der Einwirkung von Hitze ausgesetzt sind, in 
der warmen Jahreszeit bereits ab 5 Uhr be-
schäftigt werden. 

§ 15 

Frühschluß vor Sonntagen 

(1) An Samstagen und am 24. und 31. De-
zember dürfen Jugendliche unter 16 Jahren 
nicht nach 14 Uhr beschäftigt werden. Das-
selbe gilt für Jugendliche über 16 Jahre in 
einschichtigen Betrieben. 

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden, 
soweit am Beschäftigungsort eine Beschäfti-
gung Jugendlicher am Samstagnachmittag in  

den betreffenden Wirtschaftszweigen üblich 
ist, keine Anwendung auf das Verkehrswesen, 
auf Ausbesserungswerkstätten für Kraftfahr-
zeuge, auf Gast- und Schankwirtschaften und 
das übrige Beherbergungswesen, auf Kondito-
reien, auf das Friseurhandwerk, auf Kranken-
pflegeanstalten, auf Musikaufführungen, Thea-
tervorstellungen und andere Aufführungen, 
auf den Ton- und Fernsehrundfunk und auf 
Filmaufnahmen, auf offene Verkaufsstellen, 
auf den Marktverkehr und auf Handreichun-
gen beim Sport; sie finden ferner keine An-
wendung auf den Bergbau, soweit die Jugend-
lichen bei der Beförderung einschließlich der 
mechanischen Aufbereitung beschäftigt wer-
den. Mindestens ein Samstagnachmittag in 
jedem Monat muß jedoch beschäftigungsfrei 
bleiben. 

(3) Jugendliche, die auf Grund des Ab-
satzes 2 abweichend von Absatz 1 beschäftigt 
werden, sind an einem anderen Tage der-
selben Woche ab 14 Uhr von der Arbeit 
freizustellen. 

§ 16 
Sonntagsruhe 

(1) An Sonn- und gesetzlichen Feiertagen 
dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden. 

(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugend-
licher mit Handreichungen beim Sport bis 
zur Dauer von vier Stunden. Die Dauer 
dieser Beschäftigung wird auf die Wochen-
arbeitszeit (§ 8) nicht angerechnet. 

(3) Zulässig ist die Beschäftigung Jugend- 

licher über 16 Jahre mit Arbeiten, die ihrer 
Natur nach oder aus dringenden Gründen 
des Gemeinwohls einen ununterbrochenen 
Fortgang fordern, falls mit diesen Arbeiten 
Erwachsene an Sonn- und Feiertagen beschäf-
tigt werden dürfen. 

(4) Zulässig ist die Beschäftigung Jugend-
licher in Gast- und Schankwirtschaften und 
im übrigen Beherbergungswesen, in Kranken-
pflegeanstalten sowie im Marktverkehr. Zu-
lässig ist außerdem die Beschäftigung Jugend-
licher bei Musikaufführungen, Theatervor-
stellungen und anderen Aufführungen sowie 
bei Direktsendungen im Ton- und Fernseh-
rundfunk, soweit die Jugendlichen gestaltend 
mitwirken. Ferner dürfen Jugendliche in 
Verkaufsstellen an den Verkaufssonntagen 
vor Weihnachten gemäß § 13 des Gesetzes 
über den Ladenschluß vom 28. November 
1956 (Bundesgesetzbl. I S. 875) während der 



Zeiten beschäftigt werden, in denen die Be-
schäftigung Erwachsener gestattet ist. 

(5) Aus dringenden Gründen des Gemein-
wohls oder wenn sonst ein unverhältnis-
mäßiger, auf andere Weise nicht zu verhü-
tender Schaden für den Betrieb eintreten 
würde, kann die Aufsichtsbehörde für ins-
gesamt sechs Sonn- oder Feiertage im Ka-
lenderjahr, jedoch für höchstens zwei Sonn-
tage hintereinander, eine Beschäftigung Ju-
gendlicher über 16 Jahre abweichend von 
Absatz i bewilligen. 

(6) Jugendliche, die auf Grund der Ab-
sätze 3 bis 5 an Sonn- und Feiertagen be-
schäftigt werden, sind, wenn die Beschäfti-
gung bis zu vier Stunden dauert, an einem 
Werktag derselben Woche ab 14 Uhr, wenn 
sie länger als vier Stunden dauert, an einem 
ganzen Werktag derselben Woche von der 
Arbeit freizustellen. Mindestens jeder dritte 
Sonntag muß beschäftigungsfrei bleiben. 
Steht einem Jugendlichen sowohl nach Satz 1 
als auch nach § 15 Abs. 3 ein freier Nach-
mittag zu, so ist statt dessen ein ganzer 
Werktag freizugeben. Im übrigen darf die 
Freizeit nach Satz 1 nicht an dem Tage des 
Frühschlusses gemäß § 15 gewährt werden. 

(7) Für Sonn- und Feiertagsarbeit ist, ab-
gesehen von den Fällen des Absatzes 2, den 
Jugendlichen ein Zuschlag von mindestens 
50 vom Hundert zum regelmäßigen Arbeits-
entgelt zu zahlen. Für jugendliche Lehrlinge 
und Anlernlinge beträgt der Zuschlag für jede 
Stunde mindestens 1 vom Hundert des mo-
natlichen Entgelts, jedoch nicht weniger als 
0,60 DM. Durch Tarifvertrag können die 
Zuschläge und Mindestentgelte abgedungen 
oder anderweitig festgesetzt werden. Für die 
Bezahlung von Sonntagsarbeit, die zugleich 
Mehrarbeit ist, bewendet es bei den Vor-
schriften des § 10 Abs. 2. 

§ 17 

Urlaub 

(1) Der Beschäftiger hat dem Jugendlichen 
für jedes Urlaubsjahr Urlaub unter Fortzah-
lung des Entgelts, das der Jugendliche ohne 
den Urlaub erhalten hätte, zu gewähren, 
erstmals nach einer ununterbrochenen Be-
schäftigung von mindestens drei Monaten. 
Das auf die Urlaubszeit entfallende Entgelt 
(Urlaubsentgelt) ist vor Antritt des Urlaubs 
auszuzahlen. Anstelle von Sachbezügen ist für 
die Dauer des Urlaubs eine angemessene Bar-
entschädigung zu gewähren. 

(2) Der Urlaub beträgt 24 Werktage. Wird 
der Jugendliche innerhalb des Urlaubsjahres 
weniger als sechs Monate beschäftigt, so ist 
für jeden vollen Beschäftigungsmonat ein 
Zwölftel dieser Zeit zu gewähren. Das gilt 
auch, wenn der Jugendliche nach einer Be-
schäftigungsdauer von sechs und mehr Mo-
naten durch eigenes Verschulden aus einem 
Grund entlassen wird, der eine fristlose Kün-
digung rechtfertigt, oder wenn er das Be

-

schäftigungsverhältnis unberechtigt vorzeitig 
löst. Hat der Jugendliche in den Fällen der 
Sätze 2 und 3 bereits einen darüber hinaus

-

gehenden Urlaub erhalten, so kann das 
Urlaubsentgelt nicht zurückgefordert werden. 

(3) Urlaub nach diesem Gesetz ist Beschäf-
tigten zu gewähren, die zu Beginn des Ka-
lenderjahres oder, wenn die Beschäftigung 
während des Kalenderjahres beginnt, zu Be-
ginn der Beschäftigung noch nicht 18 Jahre 
alt sind. 

(4) Der Urlaub soll nach Möglichkeit zu-
sammenhängend, bei Berufsschülern in der 
Zeit der Berufsschulferien, gegeben werden. 
Er ist spätestens bis zum Ablauf von drei 
Monaten nach Schluß des Urlaubsjahres zu 
gewähren. 

(5) Während des Urlaubs darf der Jugend-
liche keine dem Urlaubszweck widerspre-
chende Erwerbsarbeit leisten. 

(6) Kann der Urlaub wegen Beendigung 
der Beschäftigung ganz oder zum Teil nicht 
mehr gewährt werden, so ist er abzugelten. 
Das gilt nicht, wenn der Jugendliche durch 
eigenes Verschulden aus einem Grund ent-
lassen worden ist, der eine fristlose Kün-
digung rechtfertigt, oder wenn er das Be-
schäftigungsverhältnis unberechtigt vorzeitig 
gelöst hat. 

(7) Urlaub braucht nicht gewährt zu wer-
den, soweit er zusammen mit einem für das 
Urlaubsjahr bereits gewährten Urlaub 
24 Werktage übersteigen würde oder soweit 
der Jugendliche für dasselbe Urlaubsjahr be-
reits eine Urlaubsabgeltung nach Absatz 6 
erhalten hat. 

(8) Urlaubsjahr im Sinne der vorstehenden 
Vorschriften ist das Kalenderjahr. Durch 
Tarifvertrag kann das Urlaubjahr anders 
festgelegt werden. 

§ 18 

Ausnahmen in Notfällen 

§ 8 und §§ 12 bis 16 finden keine Anwen-
dung auf die Beschäftigung Jugendlicher mit 



vorübergehenden und unaufschiebbaren Ar-
beiten in Notfällen, soweit erwachsene Be-
schäftigte nicht zur Verfügung stehen. Der 
Beschäftiger hat die Vornahme solcher Ar-
beiten der Aufsichtsbehörde unverzüglich an-
zuzeigen. 

ZWEITER TITEL 

Sondervorschriften für die Heimarbeit 

§ 19 
Jugendliche Heimarbeiter 

(1) Auf die Beschäftigung von jugendlichen 
als Heimarbeiter im Sinne des § 1 Abs. 1 
Buchstabe a des Heimarbeitsgesetzes vom 
14. März 1951 (Bundesgesetzbl. I S. 191) fin-
den die Vorschriften dieses Abschnitts über 
die Arbeitszeit der Jugendlichen keine An-
wendung. Es bewendet bei den Vorschriften 
des Heimarbeitsgesetzes. 

(2) Für den Urlaub der jugendlichen Heim-
arbeiter gilt folgendes: 

i. Der Auftraggeber hat dem Jugendlichen 
für jedes Kalenderjahr bezahlten Urlaub 
zu gewähren. 

2. Als Urlaubsentgelt erhalten Jugendliche 
8 vom Hundert des in der Zeit vom 1. Mai 
des vergangenen bis zum 30 April des lau-
fenden Jahres (Berechnungszeitraum) ver-
dienten reinen Arbeitsentgelts. Durch Tarif-
vertrag oder durch den Heimarbeitsaus-
schuß kann ein anderer Berechnungszeit-
raum festgesetzt werden. Unter reinem 
Arbeitsentgelt ist das Arbeitsentgelt vor 
Abzug der Steuern und Sozialversiche-
rungsbeiträge, jedoch ausschließlich der 
Unkostenzuschläge zu verstehen; im Zwei-
fel sind die Eintragungen in dem Entgelt

-beleg maßgebend. 

3. Der Urlaub beträgt 24 Werktage jährlich. 
Urlaub braucht nicht gewährt zu werden, 
wenn der Jugendliche im Berechnungszeit-
raum nicht vom Auftraggeber beschäftigt 
wurde. War der Jugendliche im Berech-
nungszeitraum nicht dauernd oder nicht 
gleichmäßig beschäftigt, so brauchen nur 
so viel Urlaubstage gewährt zu werden, 
wie durchschnittliche Tagesverdienste, die 
er in der Regel erzielt hat, in dem Urlaubs-
entgelt nach Nummer 2 enthalten sind. 

4. Scheidet der jugendliche aus dem Beschäf-
tigungsverhältnis aus, so sind ihm, und 
zwar, falls er nach dem 30. April ausschei-

det, zusätzlich zu dem nach Nummer 3 
berechneten Urlaub so viel Urlaubstage 
zu gewähren, wie durchschnittliche Tages-
verdienste, die er in der Regel erzielt hat, 
in 8 vom Hundert des nach dem 30. April 
bis zum Ausscheiden verdienten reinen Ar-
beitsentgelts enthalten sind. 

5. Während des Urlaubs darf Arbeit an den 
Jugendlichen nicht ausgegeben werden. 

6. Das Urlaubsentgelt gilt als Entgelt im 
Sinne der §§ 21 Abs. 2, 23 bis 25, 27 
und 28 des Heimarbeitsgesetzes über Mit-
haftung des Auftraggebers, Entgeltschutz 
und Auskunftspflicht über Entgelte; hier-
bei finden die §§ 24 und 25 des Heim-
arbeitsgesetzes Anwendung, wenn ein Ur-
laubsentgelt gezahlt wird, das niedriger ist 
als das in diesem Absatz festgelegte. 

7. Im übrigen findet § 17 Abs. 1 Satz 2, 
Abs. 3, 4 Satz 1 und Abs. 5 Anwendung. 

DRITTER TITEL 

Sondervorschriften für den Familien

-

haushalt 

§ 20 

Geltungsbereich 

Die Vorschriften dieses Titels gelten für 
die Arbeitszeit der Jugendlichen bei Beschäf-
tigung im Familienhaushalt mit hauswirt-
schaftlichen Arbeiten. Bei Beschäftigung in 
Haushalten, die mit einem landwirtschaft-
lichen Betrieb des Beschäftigers verbunden 
sind, gelten jedoch, wenn regelmäßig auch 
Dienste für den landwirtschaftlichen Betrieb 
geleistet werden, die Vorschriften des Vier-
ten Titels. 

§ 21 
Grenze der Arbeitszeit 

Die tägliche Arbeitszeit der Jugendlichen 
darf achteinhalb Stunden, ihre Wochen-
arbeitszeit 48 Stunden nicht überschreiten. 

§ 22 
Ruhepausen 

Den Jugendlichen müssen bei einer Ar-
beitszeit von mehr als viereinhalb Stunden 
eine oder mehrere Ruhepausen von ange-
messener Dauer gewährt werden. § 12 Abs. 1 
Satz 2 bis 4 findet Anwendung. 



§ 23 

Freier Nachmittag 

Jugendliche sind in jeder Woche an einem 
im voraus feststehenden Werktage ab 15 Uhr 
von der Arbeit freizustellen. Die Freizeit soll 
nach Möglichkeit am Samstag gegeben wer-
den. 

§ 24 

Sonntagsruhe 

(1) Jugendliche, die nicht in die häusliche 
Gemeinschaft des Beschäftigers aufgenommen 
sind, dürfen an Sonn- und gesetzlichen 
Feiertagen nicht beschäftigt werden. 

(2) Jugendliche, die in die häusliche Ge-
meinschaft aufgenommen sind, dürfen an 
Sonn- und gesetzlichen Feiertagen nur mit 

 unaufschiebbaren laufenden Arbeiten bis zu 
drei Stunden, längstens bis 14 Uhr beschäf-
tigt werden. Jeder zweite dieser Tage muß 
beschäftigungsfrei bleiben. Die Verlegung 
eines hiernach beschäftigungsfreien Tages auf 
den vorhergehenden oder folgenden Sonn-
oder Feiertag kann vereinbart werden. 

§ 25 
Weitere Vorschriften 

Im übrigen finden auf die Arbeitszeit der 
Jugendlichen §§ 11, 13, 14 Abs. 1 und § 17 
Anwendung. § 18 Satz 1 gilt entsprechend. 

VIERTER TITEL 

Sondervorschriften für die Landwirtschaft 

§ 26 

Geltungsbereich 

Die Vorschriften dieses Titels gelten für 
die Arbeitszeit der Jugendlichen bei Beschäf-
tigung 

1. in der Landwirtschaft einschließlich der ge-
mischten land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe, 

2. in Haushalten, die mit einem landwirt-
schaftlichen Betrieb des Beschäftigers ver-
bunden sind, wenn regelmäßig auch 
Dienste für den landwirtschaftlichen Be-
trieb geleistet werden, 

3. in der Fischerei in Binnengewässern, 

4. in Nebenbetrieben der unter Nummer 1 
und 3 genannten Wirtschaftszweige, falls 
sie ausschließlich für den Bedarf des Haupt-
betriebes arbeiten. 

§ 27 

Grenze der Arbeitszeit 

Die Arbeitszeit der Jugendlichen darf in 
den Monaten November bis April acht Stun-
den täglich und 84 Stunden in zwei aufein-
anderfolgen Wochen, in den Monaten Mai 
bis Oktober neun Stunden täglich und 96 
Stunden in zwei aufeinanderfolgenden Wo-
chen nicht überschreiten. 

§ 28 

Nachtruhe 

(1) Nach Beendigung der täglichen Arbeit 
ist den Jugendlichen eine ununterbrochene 
Freizeit von mindestens elf Stunden zu ge-
währen. 

(2) Die Freizeit muß die Zeit von 21 bis 
6 Uhr einschließen. Sie kann bei jugendlichen 
Melkern statt dessen die Zeit von 20 bis 
5 Uhr einschließen. 

§ 29 
Sonntagsruhe 

An Sonn- und gesetzlichen Feiertagen dür-
fen Jugendliche nur mit Arbeiten, die auch 
an Sonn- und Feiertagen naturnotwendig 
vorgenommen werden müssen, bis zu drei 
Stunden beschäftigt werden. Jeder zweite 
dieser Tage muß beschäftigungsfrei bleiben. 

§ 30 

Weitere Vorschriften 

Im übrigen finden auf die Arbeitszeit der 
Jugendlichen §§ 11, 12 Abs. 1 und 4 Satz 1, 
§ 15 Abs. 1 und § 17 Anwendung. §§ 9, 10, 
16 Abs. 7 und §18 Satz 1 igelten entsprechend. 

FÜNFTER TITEL 

Sondervorschriften für die Binnenschiffahrt 

§ 31 
Arbeitszeit 

(1) Auf die Arbeitszeit der Jugendlichen 
bei Beschäftigung in der Binnenschiffahrt in-
nerhalb der Schiffsmannschaft (§ 21 des Ge- 



setzes betreffend die privatrechtlichen Ver-
hältnisse der Binnenschiffahrt vom 10. Mai 
1898 — Reichsgesetzbl. S. 369 — in der Fas-
sung des Gesetzes vom 29. Juli 1936 — Reichsge-
setzbl. I S. 581) sowie in der Flößerei inner-
halb der Floßmannschaft (§ 17 des Gesetzes 
betreffend die privatrechtlichen Verhältnisse 
der Flößerei vom 15. Juni 1895 — Reichs-
gesetzbl. S. 341) finden nur § 8 Abs. 1, 3 
und 4, §§ 10, 11, 12 Abs. 1 und 4 Satz 1, 
§§ 13, 14 Abs. 1, § 15 Abs. 1, § 16 Abs. 1 
und 7, §§ 17 und 18 Anwendung. 

(2) Dem Jugendlichen ist Gelegenheit zu 
geben, die Berufsschulpflicht durch Besuch 
einer anerkannten Schifferberufsschule zu er-
füllen. Für die Zeit des Schulbesuchs ist dem 
Jugendlichen Freizeit unter Fortzahlung des 
Entgelts zu gewähren. War der Jugendliche 
nach Vollendung des 14. Lebensjahres von 
mehreren Beschäftigern in ,der Binnenschiff-
fahrt oder Flößerei beschäftigt, so hat der 
letzte Beschäftigter das Entgelt zu zahlen. 
Dieser hat gegen die früheren Beschäftiger 
einen Anspruch auf Erstattung des fortge-
zahlten Entgelts in einer Höhe, die der je-
weiligen Dauer der Beschäftigung entspricht. 

§ 32 

Ausnahmen während der Fahrt 

Während der Fahrt gilt folgendes: 

1. Die nach 5 8 Abs. 1 zulässige Arbeitszeit 
darf um  eine halbe Stunde täglich und 
sechs Stunden in zwei aufeinanderfolgen-
den Wochen überschritten werden. 

2. Die Ruhepausen brauchen nicht im voraus 
festzustehen. 

3. Die tägliche Freizeit nach § 13 darf auf 
zehn Stunden verkürzt werden. 

4. Im Tidegebiet dürfen Jugendliche über 
16 Jahre auch in ,der Nacht beschäftigt 
werden. 

5. Der Frühschluß (§ 15 Abs.1) braucht ledig-
lich an den Tagen vor dem Oster-, Pfingst-, 
Weihnachts- und Neujahrsfest gewährt zu 
werden. Der Jugendliche ist an diesen Ta-
gen so rechtzeitig, spätestens aber um 
14 Uhr, von der Arbeit freizustellen, daß 
er seinen Wohnort noch am selben Tage 
erreichen kann. 

6. Jugendliche dürfen an 13 Sonn- und ,ge-
setzlichen Feiertagen im Kalenderjahr be-
schäftigt werden. Für jeden Sonn- oder 
Feiertag, an dem sie beschäftigt worden 

sind, ist ihnen ein freier ganzer Werktag 
zu gewähren. Die hiernach im Kalender-
vierteljahr zustehenden freien Werktage 
sollen nach Möglichkeit zusammenhängend 
gegeben werden. Geschieht dies, so genügt 
es, wenn die wöchentliche Arbeitszeit im 
Durchschnitt dieses Vierteljahrs die zuläs-
sige Dauer nicht überschreitet. 

VIERTER ABSCHNITT 

Beschäftigungsverbote und 
-beschränkungen 

§ 33 
Gefährliche Arbeiten 

(1) Die Beschäftigung eines Jugendlichen 
mit Arbeiten, die seine körperlichen Kräfte 
erheblich übersteigen oder bei denen er sitt-
lichen Gefahren ausgesetzt ist, ist verboten. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit wird 
ermächtigt, zum Schutze von Leben, Gesund-
heit und Arbeitskraft sowie zur Vermeidung 
sittlicher Gefährdung oder einer Beeinträch-
tigung der körperlichen oder geistigen Ent-
wicklung der Jugendlichen durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
die Beschäftigung Jugendlicher in bestimmten 
Arten von Betrieben oder mit bestimmten 
Arbeiten, die mit Gefahren für Leben, Ge-
sundheit oder Sittlichkeit verbunden sind, zu 
verbieten oder zu beschränken. Werden be-
sondere Regelungen für Betriebe des Bundes 
getroffen, so bedarf es hierzu des Einverneh-
mens mit dem beteiligten Bundesminister, 
werden besondere Regelungen für bergbau-
liche Betriebe getroffen, des Einvernehmens 
mit dem Bundesminister für Wirtschaft. Das 
Verbot oder die Beschränkung kann auf Per-
sonen, die über 18, aber noch nicht 21 Jahre 
alt sind, ausgedehnt werden, wenn es zu de-
ren Schutze erforderlich erscheint. 

(3) Unabhängig von den auf Grund des 
Absatzes 2 erlassenen Vorschriften kann die 
Aufsichtsbehörde die Beschäftigung aller Ju-
gendlichen eines Betriebs oder einer Betriebs-
abteilung oder einzelner Jugendlicher mit be-
stimmten Arbeiten verbieten oder beschrän-
ken, wenn diese Arbeiten mit Gefahren für 
Leben, Gesundheit oder Sittlichkeit verbun-
den sind oder eine Beeinträchtigung der kör-
perlichen oder geistigen Entwicklung befürch-
ten lassen. 



§ 34 

Akkord- und Fließarbeit 

(1) Die Beschäftigung Jugendlicher mit 

1. Akkordarbeit und sonstigen Arbeiten, bei 
denen durch ein gesteigertes Arbeitstempo 
ein höheres Entgelt erzielt werden kann, 

2. Fließarbeit mit vorgeschriebenem Arbeits-
tempo 

ist verboten. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann für Jugend-
liche über 16 Jahre Ausnahmen von der Vor-
schrift des Absatzes 1 bewilligen, wenn die 
Art der Arbeit und das Arbeitstempo eine 
Beeinträchtigung der Gesundheit oder der 
körperlichen oder geistigen Entwicklung der 
Jugendlichen nicht befürchten lassen. 

§ 35 

Verbot der Beschäftigung durch bestimmte 
Personen 

(1) Personen, die die bürgerlichen Ehren-
rechte nicht besitzen oder die wegen einer 
Straftat nach §§ 141, 174 bis 175 a, 176 bis 
178, 180 bis 184 a, 223 b des Strafgesetzbuchs 
oder nach § 64 Abs. 2 dieses Gesetzes verur-
teilt worden sind, dürfen Kinder und Jugend-
liche für die Dauer von fünf Jahren seit dem 
Tage der Verurteilung nicht beschäftigen so-
wie im Rahmen eines Beschäftigungsverhält-
nisses im Sinne des §  1 nicht beaufsichtigen, 
nicht anweisen und nicht zur Beaufsichtigung 
oder Anweisung von Kindern und Jugend-
lichen verwendet werden. Dasselbe gilt für 
Personen, die wegen einer Straftat nach § 21 
des Gesetzes über die Verbreitung jugend-
gefährdender Schriften vom 9. Juni 1953 
(Bundesgesetzbl. I. S. 377) oder nach § 13 
Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes zum 
Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit vom 
4. Dezember 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 936) 
wenigstens zweimal verurteilt worden sind, 
falls der Tag der zweiten Verurteilung nicht 
mehr als fünf Jahre zurückliegt. 

(2) Die nach Landesrecht zuständige Be-
hörde kann denjenigen Personen, die die Pflich-
ten, die ihnen kraft Gesetzes zugunsten der 
von ihnen beschäftigten, beaufsichtigten oder 
angewiesenen Kinder und Jugendlichen ob-
liegen, gröblich verletzt haben oder gegen die 
Tatsachen vorliegen, die sie in sittlicher Be-
ziehung zur Beschäftigung, Beaufsichtigung  

oder Anweisung von Kindern und Jugend-
lichen ungeeignet erscheinen lassen, auf Zeit 
oder auf die Dauer verbieten, Kinder und Ju-
gendliche zu beschäftigen und sie im Rahmen 
eines Beschäftigungsverhältnisses im Sinne des 
§ 1 zu beaufsichtigen und anzuweisen. 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Sonstige Pflichten des Beschäftigers 

§ 36 

Sorge für Erhaltung von Gesundheit 
und Arbeitskraft 

(1) Wer ein Kind oder einen Jugendlichen 
beschäftigt, hat bei der Einrichtung und der 
Unterhaltung der Arbeitsstätte einschließlich 
der Maschinen, Werkzeuge und Geräte und 
bei der Regelung der Beschäftigung die erfor-
derlichen Vorkehrungen und Maßnahmen 
zum Schutze von Leben, Gesundheit und Sitt-
lichkeit der Kinder und Jugendlichen zu tref-
fen.  

(2) Der Bundesminister für Arbeit wird er-
mächtigt, zum Schutze von Leben, Gesund-
heit und Sittlichkeit der Kinder und Jugend-
lichen durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates Vorschriften darüber 
zu erlassen, welche Vorkehrungen und Maß-
nahmen in bestimmten Arten von Arbeits-
stätten oder bei bestimmten Arbeiten zur 
Durchführung des Absatzes 1 zu treffen sind; 
in diese Rechtsverordnungen können auch 
Vorschriften über das Verhalten der Kinder 
und Jugendlichen an der Arbeitsstätte zum 
Schutze von Leben, Gesundheit und Sittlich-
keit aufgenommen werden. Werden beson-
dere Regelungen für Betriebe des Bundes ge-
troffen, so bedarf es hierzu des Einverneh-
mens mit dem beteiligten Bundesminister, 
werden besondere Regelungen für bergbau-
liche Betriebe getroffen, des Einvernehmens 
mit dem Bundesminister für Wirtschaft. 

(3) Unabhängig von den auf Grund des Ab-
satzes 2 erlassenen Vorschriften kann die 
Aufsichtsbehörde in Einzelfällen anordnen, 
welche Vorkehrungen und Maßnahmen zur 
Durchführung des Absatzes 1 zu treffen sind. 
Soweit die angeordneten Vorkehrungen und 
Maßnahmen nicht die Beseitigung einer drin-
genden, das Leben und die Gesundheit bedro-
henden Gefahr bezwecken, muß für die Aus- 



führung eine angemessene Frist gelassen wer-
den. 

§ 37 
Belehrung über Gefahren 

(1) Wer Kinder oder Jugendliche beschäf-
tigt, hat diese vor Beginn der Beschäftigung 
über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, 
denen sie bei der Beschäftigung ausgesetzt 
sind, sowie über die Einrichtungen und Maß-
nahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu 
belehren. Er hat die Kinder und Jugendlichen 
vor der erstmaligen Beschäftigung an Maschi-
nen oder gefährlichen Arbeitsstellen oder mit 
Arbeiten, bei denen sie mit gesundheits-
gefährdenden Stoffen in Berührung kommen, 
über die besonderen Gefahren dieser Arbeiten 
sowie über das bei ihrer Verrichtung erfor-
derliche Verhalten zu belehren. 

(2) Die Belehrungen sind in angemessenen 
Zeitabständen zu wiederholen. 

§ 38 

Häusliche Gemeinschaft 

(1) Sind Kinder oder Jugendliche in die 
häusliche Gemeinschaft des Beschäftigers auf-
genommen, so muß er ihnen angemessene, in 
sittlicher und gesundheitlicher Beziehung ein-
wandfreie Unterkunft, ausreichende, gesunde 
Kost und bei Erkrankung, soweit nicht ein 
Sozialversicherungsträger leistet, die erforder-
liche Pflege und ärztliche Behandlung zuteil 
werden lassen. 

(2) Die Landesregierungen können zum 
Schutze von Gesundheit und Sittlichkeit der 
Kinder und Jugendlichen durch Rechtsver-
ordnung bestimmen, welchen Anforderungen 
im einzelnen Unterkunft, Verpflegung und 
Pflege bei Erkrankung genügen müssen. 

§ 39 

Züchtigungsverbot 

(1) Wer Kinder oder Jugendliche beschäf-
tigt oder im Rahmen eines Beschäftigungs-
verhältnisses im Sinne des § 1 beaufsichtigt 
oder anweist, darf sie nicht körperlich züch-
tigen. 

(2) Wer Kinder oder Jugendliche beschäf-
tigt, muß sie vor körperlichen Züchtigungen 
und Mißhandlungen und vor sittlicher Ge-
fährdung durch andere Beschäftigte und 
durch Mitglieder seines Haushalts an der Ar-
beitsstätte und in seinem Hause schützen.  

§ 40 
Verbot der Abgabe von Alkohol 

und Tabak 
Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren 

dürfen keine alkoholischen Getränke und 
Tabakwaren, Jugendlichen über 16 Jahre kein 
Branntwein und keine überwiegend brannt-
weinhaltigen Genußmittel gegeben werden. 

SECHSTER ABSCHNITT 

Gesundheitliche Betreuung 

§ 41 
Ärztliche Untersuchungen 

(1) Mit der Beschäftigung eines Jugend-
lichen darf nur begonnen werden, wenn 
1. er innerhalb der letzten 18 Monate von 
einem Arzt untersucht worden ist und 

2. eine von diesem Arzt ausgestellte Beschei-
nigung demjenigen, der den Jugendlichen 
beschäftigen will, vorliegt. 
(2) Die Beschäftigung eines Jugendlichen 

darf nach Ablauf von 18 Monaten seit der 
letzten Untersuchung nur fortgesetzt werden, 
wenn er zuvor von einem Arzt nachunter-
sucht worden ist und eine von diesem Arzt 
ausgestellte Bescheinigung dem Beschäftiger 
vorliegt. 
(3) Ergibt die ärztliche Untersuchung, ,daß 

ein Jugendlicher hinter dem seinem Alter 
entsprechenden Entwicklungsstand zurückge-
blieben ist, oder werden sonst gesundheitliche 
Schwächen oder Schäden festgestellt, oder 
lassen sich bei der Untersuchung die Auswir-
kungen der Berufsarbeit auf die Gesundheit 
oder Entwicklung des Jugendlichen noch nicht 
übersehen, so kann der Arzt eine vorzeitige 
Nachuntersuchung anordnen. In diesen Fällen 
tritt die verkürzte Frist an die Stelle der in 
Absatz 1 und 2 genannten Frist. 
(4) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten 

nicht für eine nur geringfügige oder eine nicht 
länger als zwei Monate dauernde Beschäfti-
gung mit leichten Arbeiten, von denen keine 
gesundheitlichen Nachteile für den Jugend-
lichen zu befürchten sind. 

§ 42 
Durchführung der Untersuchungen; Beschei

-

nigungen und Mitteilungen 
(1) Die ärztlichen Untersuchungen haben 

sich auf den Gesundheits- und Entwicklungs- 



stand und die körperliche Beschaffenheit, die 
Nachuntersuchungen außerdem auf die Aus-
wirkungen der Arbeit auf Gesundheit und 
Entwicklung des Jugendlichen zu erstrecken. 

(2) Den Untersuchungsbefund hat der Arzt 
schriftlich festzuhalten. Falls er eine vorzei-
tige Nachuntersuchung angeordnet hat (§ 41 
Abs. 3) oder falls er die Gesundheit des Ju-
gendlichen durch die  Ausübung bestimmter 
Arbeiten für gefährdet hält, hat er dies gleich-
zeitig zu vermerken. 

(3) Der Arzt hat eine für den Beschäftiger 
bestimmte Bescheinigung darüber, daß die 
Untersuchung stattgefunden hat, auszustellen. 
Er hat außerdem ,den Eltern oder dem Vor-
mund des Jugendlichen das wesentliche Er-
gebnis der Untersuchung schriftlich mitzutei-
len. In der Bescheinigung und in der Mittei-
lung hat er die Anordnung einer vorzeitigen 
Nachuntersuchung (§ 41 Abs. 3) sowie die 
Arbeiten, durch deren Ausübung er die Ge-
sundheit des Jugendlichen für gefährdet hält 
(Absatz 2), zu vermerken. 

§ 43 
Aufbewahrung der Bescheinigungen; 

Anzeigen 
(1) Der Beschäftiger hat die Bescheinigung 

aufzubewahren und der Aufsichtsbehörde so-
wie der Berufsgenossenschaft auf Verlangen 
zur Einsicht vorzulegen oder einzusenden. 
Wechselt der Jugendliche während des Laufes 
der Nachuntersuchungsfrist (§ 41 Abs.1 bis 3) 
den Beschäftiger, so ist die Bescheinigung dem 
neuen Beschäftiger auf dessen Verlangen und 
Kosten unverzüglich auszuhändigen. 

(2) Enthält die  Bescheinigung des Arztes 
einen Vermerk über Arbeiten, durch deren 
Ausübung er die Gesundheit des Jugendli-
chen für gefährdet hält (§ 42 Abs. 3), so hat 
der Beschäftiger der Aufsichtsbehörde unver-
züglich anzuzeigen, mit welchen Arbeiten er 
den Jugendlichen beschäftigen will. Der Ju-
gendliche darf nur mit den angezeigten Ar-
beiten beschäftigt werden, mit anderen Ar-
beiten nur dann, wenn der Beschäftiger sie 
vorher der Aufsichtsbehörde angezeigt hat. 

§ 44 
Eingreifen der Aufsichtsbehörde 

(1) Die Aufsichtsbehörde kann jederzeit die 
ärztliche Untersuchung eines Jugendlichen an-
ordnen. Der Jugendliche ist verpflichtet, der 
Anordnung Folge zu leisten. 

(2) Besteht die Gefahr, daß durch die Ar-
beiten, mit denen der Jugendliche beschäftigt  

wird, seine Gesundheit geschädigt wird, so 
kann die Aufsichtsbehörde die Beschäftigung 
mit diesen Arbeiten verbieten oder beschrän-
ken. 

§ 45 

Freizeit für Untersuchungen 

Der Beschäftiger hat dem Jugendlichen die 
für die ärztlichen Untersuchungen nach die-
sem Abschnitt erforderliche Freizeit zu ge-
währen. Ein Entgeltausfall darf hierdurch 
nicht eintreten. 

s 46 
Kosten der Untersuchungen 

Die Kosten der Untersuchungen nach § 41 
Abs. 1, der vorzeitigen Nachuntersuchungen 
nach § 41 Abs. 3 und der von der Aufsichts-
behörde nach § 44 Abs. 1 angeordneten Un-
tersuchungen trägt das Land, die Kosten der 
übrigen Untersuchungen der Beschäftiger. 

§ 47 

Person des Arztes 

(1) Als ärztliche Untersuchungen im Sinne 
dieses Abschnittes gelten nur solche, die 

1. vom staatlichen Gewerbearzt, 

2. von einem hauptberuflich für das Arbeits-
amt tätigen Arzt, 

3. vom Amtsarzt des Gesundheitsamtes oder 
einem hauptberuflich für dieses Amt täti-
gen, mit der Durchführung von schul- oder 
berufsschulärztlichen Untersuchungen be-
trauten Arzt, 

4. von einem durch den staatlichen Gewerbe-
arzt ermächtigten Werksarzt mit Wirkung 
lediglich für den von ihm betreuten Betrieb 
oder 

5. von einem sonstigen geeigneten, durch den 
staatlichen Gewerbearzt ermächtigten Arzt 

vorgenommen werden. Die Landesregierun-
gen können durch Rechtsverordnungen die 
Vornahme der ärztlichen Untersuchungen 
auf eine oder mehrere der unter Nummer 1 
bis 5 genannten Gruppen von Ärzten be-
schränken. 
(2) Die Untersuchungen können mit Wir-

kung lediglich für die Betriebe der Deutschen 
Bundesbahn auch von einem durch den Vor-
stand der Deutschen Bundesbahn ermächtig-
ten Arzt, mit Wirkung lediglich für die Be-
triebe der Deutschen Bundespost auch von 
einem durch die Oberpostdirektion ermäch- 



tigten Arzt und mit Wirkung für bergbau-
liche Betriebe nur von einem durch die Berg-
behörde ermächtigten Arzt vorgenommen 
werden. 

§ 48 
Gegenseitige Unterrichtung der Ärzte 

(1) Die Ärzte, die Untersuchungen nach 
diesem Abschnitt vorgenommen haben, ha-
ben dem staatlichen Gewerbearzt auf Verlan-
gen die Aufzeichnungen über die Untersu-
chungsbefunde zur Einsicht auszuhändigen. 
Sie haben dem Arzt, der einen Jugendlichen 
nach diesem Abschnitt untersucht, die Auf-
zeichnungen über den Untersuchungsbefund 
dieses Jugendlichen auf Verlangen zur Ein-
sicht auszuhändigen. 

(2) Der Amtsarzt des Gesundheitsamtes ist 
befugt, einem Arzt, der einen Jugendlichen 
nach diesem Abschnitt untersucht, vertrau-
lichen Einblick in die in seiner Dienststelle 
vorhandenen Unterlagen über Gesundheit 
und Entwicklung dieses Jugendlichen zu ge-
währen. 

5 49 
Übergangsvorschriften 

(1) Die Vorschriften dieses Abschnittes gel-
ten nicht für Jugendliche, die bei Inkrafttre-
ten dieses Abschnittes bereits 16 fahre alt 
sind. Für die übrigen Jugendlichen gelten, 
sofern sie bei Inkrafttreten dieses Abschnit-
tes bereits beschäftigt werden, die Vorschrif-
ten dieses Abschnittes während des ersten 
Jahres nach Inkrafttreten nur bei einem 
Wechsel des Beschäftigers. 

(2) Für die ersten zwei Jahre nach Inkraft-
treten dieses Abschnittes kann die Aufsichts-
behörde, soweit dies mit der Rücksicht auf 
Gesundheit und Entwicklung eines Jugend-
lichen vereinbar ist, Ausnahmen von allen 
oder einzelnen Vorschriften dieses Abschnit-
tes bewilligen. 

§ 50 

Ermächtigungen 

(1) Der Bundesminister für Arbeit wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates 

1. zur weiteren Verbesserung der gesundheit-
lichen Betreuung der Jugendlichen ,die Frist 
von 18 Monaten zwischen den Untersu-
chungen für einzelne Arten von Betrieben 

oder Arbeiten, die mit besonderen Gefah-
ren für Leben oder Gesundheit verbunden 
sind, zu verkürzen und weitere Untersu-
chungen anzuordnen; 

2. zur Herbeiführung einer gleichmäßigen und 
wirksamen gesundheitlichen Betreuung 
Vorschriften über die Durchführung der 
ärztlichen Untersuchungen und über die 
für die Aufzeichnungen der Untersuchungs-
befunde, die Bescheinigungen, Mitteilungen 
und Anzeigen zu verwendenden Vordrucke 
zu erlassen; 

3. zur Abwendung von Gesundheitsgefahren 
vorzuschreiben, daß Personen, die über 18, 
aber noch nicht 21 Jahre alt sind und die 
in einem Beschäftigungsverhältnis im Sinne 
des § 1 stehen, in bestimmten Arten von 
Betrieben oder mit bestimmten Arbeiten, 
die gesundheitsgefährlich sind, nur beschäf-
tigt oder weiter 'beschäftigt werden dürfen, 
wenn sie vorher ärztlich untersucht worden 
sind, und daß die Vorschriften dieses Ab-
schnittes ganz oder teilweise auch auf diese 
ärztlichen Untersuchungen Anwendung 
finden. 

(2) Die Landesregierungen können zur Ver-
einfachung der Abrechnung durch Rechtsver-
ordnung Pauschbeträge für die Kosten der 
ärztlichen Untersuchung im Rahmen der gel-
tenden Gebührenordnungen festsetzen und 
Vorschriften über die Erstattung der dem Be-
schäftiger nach § 46 zur Last fallenden Kosten 
erlassen. 

SIEBENTER ABSCHNITT 

Durchführung des Gesetzes 

ERSTER TITEL 

Aushänge und Verzeichnisse 

§51 

Auslage des Gesetzes; Aushang über 
die Arbeitszeit 

Wer regelmäßig mindestens einen Jugend-
lichen als Arbeiter, Angestellten, Lehrling 
oder Anlernling beschäftigt, hat 

1. einen Abdruck dieses Gesetzes und ,der auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnung, mit Ausnahme der in § 55 



Abs. 2 genannten und der Vorschriften, die 
Wirtschaftzweige anderer Art betreffen, an 
geeigneter Stelle im Betrieb zur Einsicht 
auszulegen oder auszuhängen, 

2. einen Aushang über Beginn und Ende der 
regelmäßigen täglichen Arbeitszeit und der 
Ruhepausen der Jugendlichen an sichtbarer 
Stelle im Betrieb anzubringen. 

§ 52 

Verzeichnis der Jugendlichen 
Der Beschäftiger ist verpflichtet, ein Ver-

zeichnis der jugendlichen Arbeiter, Angestell-
ten, Lehrlinge und Anlernlinge unter Angabe 
von Namen, Vornamen, Tag, Jahr und Ort 
der Geburt, Wohnort und Wohnung zu füh-
ren und darin zu vermerken 
1. Tag des Beginns der Beschäftigung des Ju-
gendlichen, 

2. den gewährten Urlaub. 

§ 53 

Sonstige Verzeichnisse 
Wer einen Jugendlichen als Arbeiter, An-

gestellten, Lehrling oder Anlernling beschäf-
tigt, ist verpflichtet, ein Verzeichnis der an 
Samstagnachmittagen nach § 15 Abs. 2 sowie 
an Sonn- und Feiertagen nach § 16 Abs. 3 
bis 5 und § 32 Nr. 6 beschäftigten Jugendlichen 
zu führen und bei jedem die ihm nach § 15 
Abs. 3, § 16 Abs. 6 und § 32 Nr. 6 gewähr-
ten Freizeiten spätestens am folgenden Werk-
tage zu vermerken. 

§ 54 

Sondervorschriften für Familienhaushalte und 
landwirtschaftliche Betriebe 

(1) Statt der in §§ 51 bis 53 vorgeschriebe-
nen Aushänge und Verzeichnisse sind für die 
im Familienhaushalt mit hauswirtschaftlichen 
Arbeiten beschäftigten Jugendlichen in einem 
Verzeichnis, gesondert für jeden Jugendlichen 
zu vermerken 
1. Name, Vorname, Tag, Jahr und Ort der 
Geburt, Wohnort und Wohnung, 

2. Tag des Beginns der Beschäftigung, 
3. Beginn und Ende der regelmäßigen täg-
lichen Arbeitszeit, 

4. der gewährte Urlaub. 
(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten 

auch für Betriebe und Haushalte ,der in § 26 
genannten Art, in denen regelmäßig nicht 
mehr als fünf Arbeitnehmer beschäftigt 
werden. 

(3) Wer Jugendliche im Familienhaushalt 
mit hauswirtschaftlichen Arbeiten beschäf-
tigen will, hat dies, falls die Beschäftigung im 
Haushalt nicht nach § 57 Abs. 1 Satz 2 von 
der Aufsicht ausgenommen ist, vor Beginn 
der Beschäftigung der Aufsichtsbehörde 
schriftlich anzuzeigen. 

§ 55 

Einsicht in die Verzeichnisse; 
einheitliche Form 

(1) Den beteiligten Jugendlichen sowie der 
Betriebs- oder Personalvertretung ist auf Ver-
langen Einsicht in die Verzeichnisse nach 
§§ 52, 53 und 54 Abs. 1 und 2 zu gewähren. 

(2) Die Landesregierungen können durch 
Rechtsverordnung allgemein oder für ein-
zelne Arten von Betrieben oder Arbeiten eine 
einheitliche Form für die Verzeichnisse vor-
schreiben und die Verbindung der Verzeich-
nisse nach §§ 52 und 53 untereinander oder 
mit dem Aushang nach § 51 Nr. 2 anord-
nen. Sie können zulassen, daß statt ,der Ver-
zeichnisse Karteien geführt werden und daß 
die Eintragungen in den Lohnlisten oder der 
Lohnkartei gemacht werden. 

§ 56 

Auskunft; Vorlage der Verzeichnisse 

(1) Der Beschäftiger ist verpflichtet, der 
Aufsichtsbehörde auf Verlangen 
1. die zur Erfüllung der Aufgaben dieser Be-
hörde erforderlichen Angaben wahrheits-
gemäß und vollständig zu machen, 

2. die Verzeichnisse gemäß §§ 52 bis  54, die 
Unterlagen, aus denen Namen, Beschäfti-
gungsart und -zeiten der Jugendlichen so-
wie Lohn- und Gehaltszahlungen ersicht-
lich sind, und alle sonstigen Unterlagen, die 
sich auf die nach Nummer 1 zu machenden 
Angaben beziehen, zur Einsicht vorzulegen 
oder einzusenden. 
(2) Die Verzeichnisse und Unterlagen sind 

mindestens bis zum Ablauf von zwei Jahren 
nach der letzten Eintragung aufzubewahren. 

ZWEITER TITEL 

Aufsicht 

§ 57 
Aufsichtsbehörden 

(1) Die Aufsicht über die Ausführung der 
Vorschriften dieses Gesetzes und der auf 



Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften 
obliegt den Gewerbeaufsichtsämtern,bei berg-
baulichen Betrieben den Bergbehörden, bei 
den Verwaltungen, Gerichten und Betrieben 
des Bundes sowie bei den bundesunmittel-
baren Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts den obersten 
Dienstbehörden (Aufsichtsbehörden). Die Lan-
desregierungen können durch Rechtsverord-
nung die Ausführung der §§ 20 bis 25 von 
der Aufsicht ausnehmen. 

(2) Die Aufsichtsbehörden haben dieselben 
Befugnisse und Obliegenheiten, wie nach 
§ 139 b der Gewerbeordnung die dort ge-
nannten besonderen Beamten. 

§ 58 

Entfernung Jugendlicher durch die 
Aufsichtsbehörde 

Werden Kinder oder Jugendliche entgegen 
§§ 6, 33, 35, 41 oder entgegen den auf § 33 
gestützten Vorschriften und Anordnungen 
beschäftigt, so kann die Aufsichtsbehörde die 
Entfernung dieser Kinder oder Jugendlichen 
polizeilich erzwingen. 

§ 59 

Mitteilungspflicht Dritter 

Die Lehrer an allgemeinbildenden und an 
Berufsschulen sind auf Verlangen der Auf-
sichtsbehörde im Einzelfall verpflichtet, die-
ser Wahrnehmungen über die Verletzung von 
Vorschriften (dieses Gesetzes oder der auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen mitzuteilen, wenn die Schulauf-
sichtsbehörde die Mitteilung genehmigt hat. 

§ 60 

Ausnahmen aus Gründen des Gemeinwohls 

(1) Die für den Arbeitsschutz zuständigen 
obersten Landesbehörden können weiterge-
hende Ausnahmen von den Vorschriften die-
ses Gesetzes, als dieses Gesetz vorsieht, be-
willigen, wenn es das Gemeinwohl dringend 
erfordert. Dies gilt nicht für §§ 14 und 28. 

(2) Bei bergbaulichen Betrieben steht das 
Recht, Ausnahmen nach Absatz 1 zu bewil-
ligen, der für den Bergbau zuständigen ober-
sten Landesbehörde, bei den Verwaltungen, 
Gerichten und Betrieben des Bundes sowie 
bei den bundesunmittelbaren Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts den  obersten Bundesbehörden zu.  

§ 61 

Ausnahmebewilligungen 

(1) Ausnahmen, zu deren Bewilligung die 
Behörden nach diesem Gesetz oder den auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschrif-
ten befugt sind, sind zu befristen und können 
mit Auflagen und Bedingungen verbunden 
werden. Sie können jederzeit widerrufen 
werden. 

(2) Ausnahmen können nur bewilligt wer-
den für einzelne Beschäftigte, einzelne Be-
triebe oder einzelne Betriebsabteilungen. 

(3) Ist eine Ausnahme für einen Betrieb 
oder eine Betriebsabteilung bewilligt worden, 
so hat der Beschäftiger hierüber an sichtbarer 
Stelle im Betrieb oder in der Betriebsabtei-
lung einen Aushang anzubringen. 

DRITTER TITEL 

Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz 

§ 62 
Bildung der Ausschüsse 

(1) Bei jeder Aufsichtsbehörde wird ein 
Ausschuß für Jugendarbeitsschutz gebildet. 

(2) Den bei den Gewerbeaufsichtsämtern 
und den Bergbehörden gebildeten Ausschüssen 
müssen mindestens angehören 
1. der Leiter der Aufsichtsbehörde oder ein 
von ihm bestimmter Vertreter als Vor-
sitzender, 

2. drei bis fünf Vertreter der Arbeitgeber und 
dieselbe Zahl von Vertretern der Arbeit-
nehmer; sie werden von den im Bezirk der 
Aufsichtsbehörde wirkenden Arbeitgeber-
verbänden und Gewerkschaften vorgeschla-
gen und vom Leiter der Aufsichtsbehörde 
bestimmt, 

3. je ein Vertreter des Arbeitsamtes, des Ju-
gendamtes und des Gesundheitsamtes, den 
bei den Gewerbeaufsichtsämtern gebildeten 
Ausschüssen außerdem je ein Vertreter 
der Industrie- und Handelskammer, der 
Handwerkskammer und der unteren Land-
wirtschaftsbehörde, 

4. ein Arzt, ein Berufsschullehrer sowie Ver-
treter der im Bezirk der Aufsichtsbehörde 
wirkenden Jugendverbände; sie werden 
vom Leiter der Aufsichtsbehörde bestimmt. 

Der Leiter der Aufsichtsbehörde kann weitere 
Mitglieder berufen. 



(3) Die Bundesregierung regelt durch 
Rechtsverordnung die Zusammensetzung der 
Ausschüsse, die bei den obersten Dienstbe-
hörden des Bundes zu bilden sind. Die Zu-
stimmung des Bundesrates ist nicht erforder-
lich. Den Ausschüssen müssen Vertreter der 
Arbeitnehmer und der Jugendverbände, je 
ein Vertreter des Arbeitsamtes, des Jugend-
amtes und des Gesundheitsamtes sowie ein 
Berufsschullehrer angehören. 

§ 63 

Aufgaben der Ausschüsse 

(1) Der Ausschuß berät die Aufsichtsbehörde 
in allen Angelegenheiten des Jugendarbeits-
schutzes und wirkt aufklärend über Sinn und 
Inhalt dieses Gesetzes. 

(2) Die Aufsichtsbehörde gibt in Angele-
genheiten von grundsätzlicher Bedeutung dem 
Ausschuß Gelegenheit zur Stellungnahme. 

ACHTER ABSCHNITT 

Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 

§ 64 

Straftaten 

(1) Der Beschäftiger, der vorsätzlich 

1. den Vorschriften des §  6 oder §  7 Abs. 2 
über die Beschäftigung von Kindern, 

2. den Vorschriften des §  14 Abs. 1 bis 4 oder 
5 28 über die Nachtruhe, 

3. den Vorschriften des 5 16 Abs. 1, 2 Satz 1 
oder Abs. 6 Satz 2, §  24 Abs. 1 oder 2 
Satz 1 oder 2, §  29 oder 5 32 Nr. 6 Satz 1 
über die Sonntagsruhe, 

4. den Vorschriften des § 33 Abs. 1 über ge-
fährliche Arbeiten oder des §  34 Abs. 1 
über Akkord- und Fließarbeit, 

5. den auf Grund des §  33 Abs. 2 Satz 1 
oder 3 erlassenen Vorschriften, soweit die 
Vorschriften ausdrücklich auf diese Straf-
bestimmung verweisen, 

zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis bis zu 
einem Jahr und mit Geldstrafe oder mit einer 
dieser Strafen bestraft. 

(2) Wer durch eine der in Absatz 1 bezeich-
neten Handlungen das Kind oder den Jugend-
lichen gewissenlos in seiner Arbeitskraft oder 

Gesundheit schwer gefährdet, wird mit Ge-
fängnis nicht unter drei Monaten bestraft. 

(3) Wer eine der in Absatz 1 bezeichneten 
Handlungen fahrlässig begeht, wird mit Geld-
strafe bestraft. 

§ 65 

Ordnungswidrigkeiten und Straftaten 

(1) Ordnungswidrig handelt der Beschäf-
tiger, der vorsätzlich oder fahrlässig 

1. den Vorschriften des §  4 Abs. 1, §  8 Abs. 1 
bis 3 oder §  9 Abs. 1 über die Grenzen der 
Arbeitszeit, des §  11 Abs. 1 Satz 2 oder 3 
über die Berufsschule, des §  12 Abs. 1 
oder 2 über die Ruhepausen, des 5  13 über 
die tägliche Freizeit, des §  14 Abs. 5 
Satz 3, § 15 Abs. 3 oder §  16 Abs. 6 
Satz 1, 3 oder 4 über die sonstige Freizeit 
oder des §  15 Abs. 1 oder 2 Satz 2 über 
den Frühschluß vor Sonntagen, 

2. den Vorschriften des § 17 Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 2 Satz 1 bis 3 oder Abs. 4 Satz 2 oder 

§ 19 Abs. 2 Nr. 1, 3 Satz 1 oder 3, Nr. 4 
oder 5 über den Urlaub, soweit sie nicht die 
Vergütung betreffen, 

3. den Vorschriften der §§  21, 22 oder 23 
Satz 1 über die Arbeitszeit, die Ruhepausen 
und den freien Nachmittag im Haushalt, 

4. den Vorschriften des § 27 über die Arbeits-
zeit in der Landwirtschaft, 

5. den Vorschriften des 5 32 Nr. 1, 3, 5 
Satz 2 oder Nr. 6 Satz 2 über die Gren-
zen der Arbeitszeit, die tägliche Freizeit, 
den Frühschluß vor Sonntagen und die 
sonstige Freizeit in der Binnenschiffahrt, 

6. den Vorschriften des § 40 über Abgabe von 
Alkohol und Tabak an Kinder und Ju-
gendliche, 

7. den auf Grund des §  38 Abs. 2 erlassenen 
Vorschriften, soweit die Vorschriften aus-
drücklich auf diese Bestimmung verweisen, 
oder 

8. einer Anordnung der Aufsichtsbehörde nach 
§ 7 Abs. 1 Satz 2, § 12 Abs. 4 Satz 2, § 33 
Abs. 3 oder 5 44 Abs. 2 

zuwiderhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann, wenn 
sie vorsätzlich begangen ist, mit einer Geld-
buße bis zu 5000 Deutsche Mark, wenn sie 
fahrlässig begangen ist, mit einer Geldbuße 
bis zu 1000 Deutsche Mark geahndet werden. 



(3) Wer vorsätzlich eine der in Absatz 1 
bezeichneten Handlungen begeht und da-
durch das Kind oder den jugendlichen in sei-
ner Arbeitskraft oder Gesundheit gefährdet, 
wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr und 
mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen 
bestraft. Ebenso wird bestraft, wer vorsätz-
lich die Tat aus Gewinnsucht begeht oder sie 
wiederholt, obwohl er durch die Aufsichtsbe-
hörde wenigstens zweimal schriftlich aufge-
fordert worden war, sie zu unterlassen. 

(4) Wer in den Fällen des Absatzes 3 
Satz 1 die Gefahr fahrlässig herbeiführt, wird 
mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder mit 
Geldstrafe bestraft. 

§ 66 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt der Beschäfti-
ger, der vorsätzlich oder fahrlässig 

1. der Vorschrift des §  7 Abs. 4 Satz 2 über 
den Beginn der Beschäftigung eines Kindes, 

2. der Vorschrift des §  12 Abs. 3 Satz 1 
oder 3 über die Aufenthaltsräume und den 
Aufenthalt während der Pausen, 

3. der Vorschrift des §  18 Satz 2 über die An-
zeige von Notfällen, 

4. der Vorschrift des §  37 Abs. 1 über die Ge-
fahrenbelehrung, 

5. den Vorschriften des § 41 Abs. 1 oder 2 
über die ärztliche Untersuchung, des 5 43 
über die Aufbewahrung und Aushändigung 
der ärztlichen Bescheinigung, über die An-
zeigen an die Aufsichtsbehörde und über 
die Beschäftigung oder des §  45 Satz 1 über 
die Freizeit, 

6. den Vorschriften der § 51 bis 54 oder des 
5 61 Abs. 3 über Aushänge, Auslagen, Ver-
zeichnisse und Anzeigen oder des §  55 
Abs. 1 oder 56 über die Einsicht, Aufbe-
wahrung und Vorlage der Verzeichnisse und 
über die Auskunft, 

7. den auf Grund des § 36 Abs. 2 Satz 1 
erster Halbsatz, §50 Abs. 1 Nr. 3 oder 
§ 55 Abs. 2 Satz 1 erlassenen Vorschriften, 

soweit die Vorschriften ausdrücklich auf 
diese Bußgeldbestimmung verweisen, 

8. einer Anordnung der Aufsichtsbehörde nach 
§ 36 Abs. 3 Satz 1 oder 

9. einer Anordnung, die von der zuständigen 
Behörde auf Grund einer nach §  33 Abs. 2, 

§ 36 Abs. 2, § 38 Abs. 2, § 50 oder § 55 
Abs. 2 erlassenen Rechtsvorschrift getroffen 
wird, wenn die Rechtsvorschrift für den 
Fall der Zuwiderhandlung gegen die An-
ordnung ausdrücklich auf diese Bußgeld-
vorschrift verweist, 

zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig 

1. der Vorschrift des §  35 Abs. 1 über Be-
schäftigung, Beaufsichtigung und Anwei-
sung durch bestimmte Personen oder 

2. einem Verbot der zuständigen Behörden nach 
§ 35 Abs. 2 

zuwiderhandelt. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann, wenn 
sie vorsätzlich begangen ist, mit einer Geld-
buße bis zu 1000 Deutsche Mark, wenn sie 
fahrlässig begangen ist, mit einer Geldbuße 
bis zu 500 Deutsche Mark geahndet werden. 

§ 67 

Straftaten und Ordnungswidrigkeiten von 
Vertretern und Beauftragten 

(1) Die Strafdrohungen des §  64 und § 65 
Abs. 3 und 4 sowie die Bußgelddrohungen 
des §  65 Abs. 1 und §  66 gelten auch für den 
gesetzlichen Vertreter des Beschäftigers sowie 
für die vertretungsberechtigten Gesellschafter 
von Personengesellschaften und die Mitglie-
der der zur gesetzlichen Vertretung berufenen 
Organe von juristischen Personen, welche 
Kinder oder Jugendliche beschäftigen. 

(2) Hat der Beschäftiger die Erfüllung von 
Pflichten, die ihm dieses Gesetz oder die auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschrif-
ten auferlegen, einem Angehörigen seines Be-
triebes ausdrücklich übertragen, so trifft, 
wenn der Betriebsangehörige den in den §§  64 
bis 66 bezeichneten Vorschriften oder Anord-
nungen zuwiderhandelt, diesen die Strafe 
oder Geldbuße. 

(3) Begeht ein Beauftragter im Sinne des 
Absatzes 2 eine durch dieses Gesetz mit Strafe 
oder Geldbuße bedrohte Handlung, so kann 
gegen den Inhaber des Betriebes oder, falls 
der Inhaber eine juristische Person oder eine 
Personengesellschaft des Handelsrechts ist, 
gegen diese eine Geldbuße verhängt werden, 
wenn der Inhaber oder der zur gesetzlichen 
Vertretung Berechtigte wenigstens fahrlässig 
seine Pflicht zur sorgfältigen Auswahl des 



Beauftragten oder seine allgemeine Aufsichts-
pflicht verletzt hat und der Verstoß hierauf 
beruht. Die Geldbuße darf in den Fällen des 
§ 64 und des § 65 Abs. 3 und 4 den Betrag 
von 5000 Deutsche Mark nicht übersteigen. 
In den Fällen des § 65 Abs. 1 und des § 66 
darf sie nicht höher sein als die für die fahr-
lässige Begehung der Zuwiderhandlung ange-
drohte Geldbuße. 

NEUNTER ABSCHNITT 

Verwandte Kinder und Jugendliche 

§ 68 

Begriff 

Verwandte Kinder und Jugendliche im 
Sinne dieses Gesetzes sind Kinder und Ju-
gendliche, die 

1. von einem Elternteil beschäftigt werden, 
dem die Sorge für die Person des Kindes 
oder des Jugendlichen zusteht, 

2. vom Vormund beschäftigt werden, falls er 
mit dem Kinde oder dem Jugendlichen bis 
zum dritten Grade verwandt ist. 

§ 69 

Ausnahmen 

(1) Bei Beschäftigung verwandter Kinder 
und Jugendlicher finden § 10, § 11 Abs. 3, 
§ 16 Abs. 7, § 17 Abs. 6, §§ 35, 38, 39 Abs. 1, 
§§ 40, 51 bis 53 und 64 bis 67 keine An-
wendung. 

(2) Verwandte Kinder über zwölf Jahre dür-
fen mit leichten Arbeiten beschäftigt werden, 
wenn die Beschäftigung gelegentlich ist oder 
nur kurze Zeit dauert und wenn die Arbeiten 
für Kinder geeignet sind. Die Beschäftigung 
bei den in § 7 bezeichneten Veranstaltungen 
richtet sich ausschließlich nach § 7. 

(3) Die Aufsichtsbehörde teilt jeden erheb-
licheren Verstoß gegen eine Vorschrift dieses 
Gesetzes oder eine auf Grund dieses Gesetzes 
erlassene Rechtsverordnung, der sich gegen 
verwandte Kinder oder Jugendliche richtet, 
alsbald dem Jugendamt mit. Polizeiliche 
Zwangsmittel dürfen bei Beschäftigung ver-
wandter Kinder und Jugendlicher nicht an-
gewendet werden. 

ZEHNTER ABSCHNITT 

Schlußvorschriften 

§ 70 

Änderung von Rechtsvorschriften 

(1) § 8 Abs. 2 Buchstabe b des Mutter-
schutzgesetzes vom 24. Januar 1952 (Bundes-
gesetzbl. I S. 69) erhält folgende Fassung: 

„b) von Frauen unter 18 Jahren über acht 
Stunden täglich und 84 Stunden in der 
Doppelwoche,". 

(2) § 13 Abs. 3 des Gesetzes über die Ar-
beitszeit in Bäckereien und Konditoreien vom 
29. Juni 1936 (Reichsgesetzbl. I S. 521) in 
der Fassung des § 30 Abs. 9 Nr. 4 des Jugend-
schutzgesetzes vom 30. April 1938 (Reichs-
gesetzbl. I S. 437) erhält folgende Fassung: 

„(3) Für die Beschäftigung von Kindern 
und Jugendlichen unter 18 Jahren in den in 
§ 1 genannten Betrieben gelten die Vorschrif-
ten des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom ... . 
(Bundesgesetzbl. I S. ...)". 
(3) § 1 Abs. 1 Satz 1 der Arbeitszeitord-

nung vom 30. April 1938 (Reichsgesetzbl. I 
S. 447) erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Arbeitszeitordnung gilt für Arbeit-
nehmer über 18 Jahre und für solche Arbeit-
nehmer über 17 Jahre, die die Abschlußprü-
fung in einem Lehrberuf bestanden haben 
und als Fachkräfte tätig sind, in Betrieben 
und Verwaltungen aller Art, auch wenn sie 
nicht mit der Absicht der Gewinnerzielung 
betrieben werden." 

§ 71 
Geltung in Berlin 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 
Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 
4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch 
im Lande Berlin. Rechtsverordnungen des 
Bundes, die auf Grund der in diesem Gesetz 
enthaltenen Ermächtigungen erlassen werden, 
gelten im Lande Berlin nach § 14 des Dritten 
Oberleitungsgesetzes. 

§ 72 

Inkrafttreten; Aufhebung von Rechts

-

vorschriften 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1958 
in Kraft, die §§ 41 bis 50 jedoch erst am 
1. Januar 1959. 



(2) Am 1. Januar 1958 treten folgende 
Vorschriften außer Kraft, soweit dies nicht 
bereits geschehen ist: 

1. Jugendschutzgesetz vom 30. April 1938 
(Reichsgesetzbl. I S. 437) mit Ausnahme 
des § 24 Abs. 1, 2, 4 und 5 und des § 26, 
soweit diese Vorschriften zur Durchfüh-
rung der auf Grund von § 20 Abs. 1 des 
Jugendschutzgesetzes erlassenen Beschäfti-
gungsverbote und -beschränkungen dienen, 

2. Ausführungsverordnung zum Jugend-
schutzgesetz vom 12. Dezember 1938 
(Reichsgesetzbl. I S. 1777) mit Ausnahme 
der Nummer 52 und, soweit zur Durch-
führung der auf Grund des § 20 Abs. 1 
des Jugendschutzgesetzeserlassenen Be-
schäftigungsverbote und -beschränkungen 
erforderlich, der Nummern 66 und 67, 

3. Jugendurlaubsverordnung vom 15. Juni 
1939 (Reichsgesetzbl. I S. 1029), 

4. Verordnung über die Beschäftigung Ju-
gendlicher in bergbaulichen Betrieben vom 
20. Januar 1939 (Reichsgesetzbl. I S. 97), 

5. Gewerbeordnung §§ 106, 120 c und 127 a 
Abs. 2, 

6. Niedersächsisches Arbeitsschutzgesetz für 
Jugendliche vom 9. Dezember 1948 
(Niedersächsisches Gesetz- und Verord-
nungsblatt S. 179) in der Fassung der 
Änderungsgesetze vom 16. Mai 1949 (Nie-
dersächsisches Gesetz- und Verordnungs-
blatt S. 116) und vom 21. Juni 1951 
(Bundesgesetzbl. I S. 399) mit Ausnahme 
des § 9, 

7. Verordnung zur Durchführung des Nie-
dersächsischen Arbeitsschutzgesetzes für 
Jugendliche vom 26. Juli 1949 (Nieder-
sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt 
S. 176) mit Ausnahme der Nummern 19 
bis 25, 

8. Württemberg-Hohenzollernsches Gesetz 
zur Änderung des Jugendschutzgesetzes 
vom 6. August 1948 (Regierungsblatt für 
das Land Württemberg-Hohenzollern 
S. 103), 

9. Württemberg-Hohenzollernsche Verord-
nung zur Änderung der Ausführungsver-

ordnung zum Jugendschutzgesetz vom 
19. April 1949 (Regierungsblatt für das 
Land Württemberg-Hohenzollern S. 186), 

10. Hamburgische Anordnung über die Ge-
währung von Freizeit an Jugendliche, die 
an Lagern des Landesjugendamtes teilneh-
men, vom 26. Februar 1947 (Amtlicher 
Anzeiger, Beiblatt zum Hamburgischen 
Gesetz- und Verordnungsblatt S. 85), 

11. Hamburgische Verordnung über die Ein-
richtung einer Jugendarbeitsschutzkom-
mission vom 22. März 1949 (Hamburgi-
sches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 35), 

12. Berliner Verordnung zum Jugendschutz-
gesetz vom 25. November 1949 (Verord-
nungsblatt für Groß-Berlin S. 446) Num-
mern 2 bis 10. 

(3) Am 1. Januar 1959 treten außer Kraft 
§ 9 des Niedersächsischen Arbeitsschutzge-
setzes für Jugendliche vom 9. Dezember 1948 
(Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungs-
blatt S. 179) und Nummern 19 bis 25 der 
Verordnung zur Durchführung des Nieder-
sächsischeen Arbeitsschutzgesetzes für Jugend-
liche vom 26. Juli 1949 (Niedersächsisches 
Gesetz- und Verordnungsblatt S. 176). 

(4) Ab 1. Januar 1958 finden § 3 der An-
ordnung zur Vereinheitlichung der Erzie-
hungsbeihilfen und sonstigen Leistungen an 
Lehrlinge und Anlernlinge in der privaten 
Wirtschaft vom 25. Februar 1943 (Reichs-
arbeitsblatt I S. 164) in der Fassung der An-
ordnung über die Belohnung besonders tüch-
tiger Lehrlinge und Anlernlinge in der pri-
vaten Wirtschaft vom 5. August 1944 
(Reichsarbeitsblatt I S. 289) und die ent-
sprechenden Vorschriften der Länder auf 
Jugendliche keine Anwendung. 

(5) Außerdem treten alle Vorschriften außer 
Kraft, die diesem Gesetz widersprechen. 

(6) Verweisungen auf Vorschriften, die 
nach den Absätzen 2 bis 5 außer Kraft tre-
ten, gelten als Verweisungen auf die ent-
sprechenden Vorschriften dieses Gesetzes oder 
der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen. 



Begründung 

Allgemeines 

Eine Reform des Jugendschutzgesetzes vom 
30. April 1938 (Reichsgesetzbl. I S. 437) wird 
seit langem erwogen, da das Gesetz in vielen 
Punkten nicht mehr befriedigt. Vor allem 
wird es als Mangel des geltenden Gesetzes 
empfunden, daß einige Wirtschaftszweige 
(Hauswirtschaft, Landwirtschaft, Forstwirt-
schaft, See- und Binnenschiffahrt), in denen 
Jugendliche in erheblicher Zahl beschäftigt 
werden (z. B. am 30. September 1955 als 
Arbeitnehmer in der Landwirtschaft 75 000, 
in der Forst- und Jagdwirtschaft 11 500, in 
der Hauswirtschaft 118 500*), vorn Gel-
tungsbereich des Gesetzes ausgenommen sind. 
Angesichts der Beanspruchung der Kinder 
und Jugendlichen in diesen Wirtschaftszwei-
gen, in denen die Arbeitszeiten häufig über-
mäßig lang sind, regelmäßig und hinreichend 
lange Erholungszeiten nicht immer gewährt 
und auch Arbeiten verlangt werden, die ihren 
Jahren und ihren Kräften nicht angemessen 
sind, dürfen die in diesen Wirtschaftszweigen 
beschäftigten Kinder und Jugendlichen nicht 
länger ohne einen wirksamen Arbeitsschutz 
bleiben. 

Sodann erscheint eine Arbeitszeit von 
48 Stunden in der Woche, die noch dazu in 
vielen Fällen überschritten werden darf, für 
Jugendliche nicht mehr angemessen. Die Ar-
beitsintensität und damit die Anforderungen 
an Konzentration und Schnelligkeit sind der-
art gestiegen, daß die Arbeitszeit herab-
gesetzt werden muß. 

Abgesehen von diesen und anderen sachlichen 
Mängeln des Jugendschutzgesetzes, wie Feh-
len einer laufenden gesundheitlichen Betreu-
ung aller Jugendlichen, unzureichende Ur-
laubsdauer, Zulassung allzuvieler Ausnah-
men, unwirksame Strafdrohungen u. a., 
wird eine Reform auch darum notwendig, 
weil das Jugendarbeitsschutzrecht in der Bun-
desrepublik nicht mehr einheitlich ist. Nie-
dersachsen (vgl. Arbeitsschutzgesetz für Ju-
gendliche vom 9. Dezember 1948) und Berlin 
(vgl. Verordnung zum Jugendschutzgesetz 
vom 25. November 1949) haben zum Teil 
erhebliche Änderungen des Jugendarbeits-
schutzes vorgenommen. Diese Unterschied- 

*) Siehe „Die Jugend in Schul- und Berufsausbil-
dung und im Erwerbsleben. Eine Sammlung 
statistischer Zahlen." Bonn 1956 S. 36 und 37. 

lichkeit der Rechtsnormen führt in der 
Praxis dauernd zu Schwierigkeiten und 
schafft Unzufriedenheit in den beteiligten 
Kreisen. 
Aus diesen Gründen hat der Bundestag be-
reits am 26. April 1951 die Bundesregierung 
beauftragt, 
„zum Zwecke der einheitlichen Regelung des 
Jugendarbeitsschutzrechts im Bundesgebiet 
den Entwurf eines Gesetzes alsbald dem Bun-
destag vorzulegen, das den sozialen Notwen-
digkeiten und den wirtschaftlichen Erforder-
nissen der Gegenwart Rechnung trägt." 

(Vgl. Protokoll der 139. Plenarsitzung am 
26. April 1951 S. 5552 B) 

Im einzelnen 

Zu §, 1 (Geltungsbereich) 
Eines der Hauptanliegen des Entwurfs ist die 
Ausdehnung des Geltungsbereichs über den 
des Jugendschutzgesetzes vorn 30. April 1938 
(= JSchG) hinaus möglichst auf alle Kinder 
und Jugendlichen, die abhängige Arbeit lei-
sten. Das neue Gesetz erfaßt deshalb auch die 
Beschäftigung im privaten Haushalt, in der 
Landwirtschaft und in der Binnenschiffahrt. 
Mit Rücksicht auf die Eigenart dieser Wirt-
schaftszweige sind jedoch für die Arbeitszeit 
der Jugendlichen Sonderbestimmungen ge-
troffen (vgl. §5 20 bis 32). Lediglich die Be-
schäftigung in der Seeschiffahrt ist zunächst 
ausgenommen (vgl. Absatz 3), weil das ge-
samte Seemannsrecht einschließlich des Ar-
beitsschutzes in der Seeschiffahrt zur Zeit be-
reits in dem Entwurf eines Seemannsgesetzes 
enthalten ist; ob es zweckmäßig ist, die Ar-
beitsschutzbestimmungen für Jugendliche in 
diesem Gesetz zu belassen oder in das neue 
Jugendarbeitsschutzgesetz zu übernehmen, 
hängt wesentlich vom Zeitpunkt der Verab-
schiedung beider Gesetze ab und wird daher 
erst in den parlamentarischen Beratungen 
entschieden werden können. 

Absatz 1 

Nr. 1: Das neue Gesetz erstreckt sich zu-
nächst auf Kinder und Jugendliche (Begriffs-
bestimmung in 2), die als Arbeiter, An-
gestellte, Anlernlinge, Lehrlinge, Praktikan-
ten und Volontäre tätig sind. Damit sind die 
rechtlichen Hauptformen, in denen sich die 



Beschäftigung vollzieht, erfaßt. Daß sie in 
einem Betrieb oder einer Verwaltung erfolgt, 
ist nicht erforderlich; demgemäß fällt auch 
die Tätigkeit als Sekretärin eines Wissen-
schaftlers und die Beschäftigung im Familien-
haushalt unter das Gesetz. 
Nr. 2: Darüber hinaus gilt das Gesetz auch 
für Kinder und Jugendliche, die „mit son-
stigen Dienstleistungen, die der Arbeitslei-
stung von Arbeitern, Angestellten, Lehrlin-
gen und Anlernlingen ähnlich sind", beschäf-
tigt werden. Hier ist vor allem an die Be-
schäftigung von Kindern und Jugendlichen 
im Ladengeschäft, im Handwerks- oder son-
stigen Betrieb der Eltern zu denken, falls die-
ser Beschäftigung nicht ein Arbeitsverhältnis 
zugrunde liegt, sondern es sich, wie zumeist, 
um reine familienrechtliche Dienstleistungen 
handelt. Eine Entscheidung, ob das eine oder 
andere Rechtsverhältnis vorliegt, die häufig 
schwierig ist, braucht also, soweit die Anwen-
dung des neuen Jugendarbeitsschutzgesetzes 
in Frage steht, nicht getroffen zu werden. 
Im übrigen fallen weder unter Nr. 1 noch 
unter Nr. 2 einzelne, meist gelegentliche Ar-
beiten, bei denen dem Jugendlichen ein ver-
hältnismäßig großes Maß persönlicher Un-
abhängigkeit verbleibt (z. B. beim Beeren-
sammeln im Wald im Auftrag eines Bauern 
oder Händlers) oder die üblichen Gefällig-
keiten unter Nachbarn, selbst wenn sie mit 
kleinen Geldgeschenken belohnt werden, 
ebenso nicht die von der Schule gesteuerten 
sogenannten Kartoffelkäferaktionen oder der 
Einsatz im Katastrophenschutz. — Auch die 
selbständige Tätigkeit des Jugendlichen auf 
eigene Rechnung fällt nicht unter das Ge-
setz. Dasselbe gilt für Beschäftigung im Be-
amtenverhältnis. 
Nr. 3: Das Gesetz gilt schließlich für jugend-
liche Heimarbeiter. Falls Jugendliche von 
Heimarbeitern oder von Hausgewerbetrei-
benden beschäftigt werden, fallen sie bereits 
unter das geltende JSchG. Neu ist jedoch die 
Einbeziehung der jugendlichen Heimarbeiter 
selbst in das Gesetz. Angesichts der beson-
deren Verhältnisse in der Heimarbeit können 
allerdings die Vorschriften über die Arbeits-
zeit nicht angewendet werden (Näheres zu 
§ 19). Die übrigen Vorschriften jedoch, ins-
besondere die gesundheitliche Betreuung, gel-
ten auch für jugendliche Heimarbeiter. 

Absatz 2 
Der weite Geltungsbereich nach Absatz 1 be-
darf einiger Einschränkungen. 

Nr. 1: Eine Beschäftigung, mit der überwie-
gend Zwecke der Erziehung verfolgt werden, 
fällt nicht unter das Gesetz. Damit ist ge-
sichert, daß die Heranziehung von Kindern 
und Jugendlichen zu Hilfeleistungen in der 
eigenen Familie, die die sozialen Anlagen des 
Kindes wecken und fördern und es den prak-
tischen Anforderungen des täglichen Lebens 
in Haushalt und Familie vertraut machen 
soll, nicht an den Normen des Jugendarbeits-
schutzes gemessen wird. Zudem würde das 
die Eltern u. U. in ihrer Erziehungspflicht 
behindern. Auch eine begrenzte Mithilfe bei 
der gewerblichen Tätigkeit der Eltern kann 
u. U. noch „überwiegend Zwecken der Er-
ziehung" dienen. Wenn allerdings die Her-
anziehung des Kindes für das Geschäft der 
Eltern eine fremde Arbeitskraft ersparen soll, 
kommt wieder das Jugendarbeitsschutzgesetz 
zum Zuge. Dasselbe gilt, wenn der Jugend-
liche z. B. Lehrling im Betrieb seines Vaters 
ist. Denn zur Erziehung gehört nicht die Be-
rufsausbildung (auch ,,Berufserziehung" ge-
nannt). 
Überwiegend Zwecke der Erziehung können 
auch verfolgt werden, wenn Kinder und Ju-
gendliche in Kinderheimen, Erziehungsanstal-
ten, Waisenhäusern und Pflegefamilien von 
den Erziehern oder der Pflegemutter zu Ar-
beiten in Haushalt und Garten herangezogen 
werden. Soweit diese Mithilfe allerdings den 
Charakter einer Erziehungsmaßnahme ver-
liert, z. B. die Arbeiten in dem einer Für-
sorgeerziehungsanstalt angeschlossenen um-
fangreichen landwirtschaftlichen Betrieb fast 
ausschließlich von den Zöglingen in vielstün-
diger täglicher Arbeitszeit erledigt werden, 
sie also bezahlte Arbeitskräfte ersetzen, fin-
det wiederum das Gesetz Anwendung, eben-
so, wenn das Kind oder der Jugendliche in 
Werkstätten der Erziehungsanstalt in erster 
Linie zum Zwecke der Berufsausbildung be-
schäftigt wird. 
Ausgeklammert aus dem Geltungsbereich ist 
ferner eine Beschäftigung, die Zwecken der 
Heilung (z. B. in Heilstätten) oder des Schul-
unterrichts dient. Letzteres trifft z. B. für 
Arbeiten zu, die in Fach- oder Berufsschulen, 
gelegentlich auch in allgemeinbildenden Schu-
len, im Rahmen des Schulunterrichts geleistet 
werden, sofern sie in erster Linie Unter-
richtszwecken dienen (anders, wenn gleich-
zeitig ein Lehrvertrag mit dem Träger der 
Schule abgeschlossen ist). 

Nr. 2: Werden Kinder von ihren eigenen 
Eltern in einem Arbeits- oder familienrecht- 



lichen Dienstleistungsverhältnis beschäftigt, 
so müssen sie ebenso, wie wenn sie von einem 
Dritten beschäftigt würden, gegen zu früh-
zeitige oder zu schwere Arbeiten und gegen 
zu lange Arbeitszeiten geschützt und ihnen 
hinreichende Freizeiten zur Erholung ge-
sichert werden. Es ist leider, wie die Erfah-
rung  zeigt, nicht selbstverständlich, daß Kin-
der und Jugendliche von den eigenen Eltern 
nicht überanstrengt und mit ungeeigneten 
Arbeiten beschäftigt werden. Deshalb hat sich 
der Gesetzgeber schon im Kinderarbeits-
schutzgesetz vom 30. März 1903 veranlaßt 
gesehen, auch die Beschäftigung der eigenen 
Kinder zu regeln, wenn auch etwas lockerer 
als die fremder Kinder. § 1666 BGB macht 
die Geltung der Arbeitsschutzbestimmungen 
auch für die eigenen Kinder nicht überflüssig. 
Mit Rücksicht auf das nahe Verwandtschafts-
verhältnis sind allerdings gewisse Modi-
fikationen angebracht. Diese sind im Neun-
ten Abschnitt zusammengefaßt. 

Weiter schien es aus praktischen und wirt-
schaftlichen Gründen geboten, Kinder und 
Jugendliche, die im Haushalt oder im land-
wirtschaftlichen Betrieb der Eltern beschäf-
tigt werden, aus dem Gesetz herauszu-
nehmen. 

Nr. 3: Obwohl 17jährige Facharbeiter in der-
selben Weise wie 17jährige sonstige Beschäf-
tigte schutzbedürftig sind, erscheint es doch 
erforderlich, die 17jährigen Facharbeiter aus 
dem Geltungsbereich des neuen Gesetzes her-
auszunehmen; denn sie sollen bei der Suche 
nach einem Arbeitsplatz nicht dadurch behin-
dert werden, daß der Arbeitgeber sie nicht 
wie Erwachsene beschäftigen darf. 

Durch die in § 70 Abs. 3 vorgesehene Ände-
rung der Arbeitszeitordnung ist dafür gesorgt, 
daß die 17jährigen Facharbeiter den Schutz 
der Arbeitszeitordnung genießen. 

Zu § 2 (Begriff des Kindes und des Jugend-
lichen) 
§ 2 definiert die Begriffe des Kindes und des 
Jugendlichen. Hiernach endet in Überein-
stimmung mit den JSchG die Verbindlich-
keit des Gesetzes grundsätzlich mit der Voll-
endung des 18. Lebensjahres. Nur an zwei 
Stellen geht der Entwurf über diese Grenze 
hinaus, und zwar in § 33 Abs. 2 und in § 50 
Abs. 1 Nr. 3, in denen der Bundesminister für 
Arbeit ermächtigt wird, unter bestimmten 
Voraussetzungen Regelungen auch für die 
18- bis 21jährigen zu treffen. 

Die Grenze zwischen „Kind" und „ Jugend-
licher" liegt nicht mehr wie bisher primär 
beim vollendeten 14. Lebensjahr. Es wird viel-
mehr darauf abgestellt, ob noch Volksschul-
pflicht besteht oder nicht. Das Ende der 
Volksschulpflicht deckt sich nicht mit dem 
vollendeten 14. Lebensjahr, tritt vielmehr in 
den meisten Fällen später, gelegentlich auch 
früher ein. Das hängt mit dem Beginn und der 
Dauer der Schulpflicht nach den Landesge-
setzen zusammen. Insbesondere dort, wo die 
Volksschulpflicht 9 Jahre beträgt —und dazu 
werden in den nächsten Jahren mehr und mehr 
Länder übergehen —, endet die Volksschul-
pflicht zumeist erst im Laufe des 16. Lebens-
jahres. Andererseits kann sie bei 8jähriger 
Volksschulpflicht u. U. enden, bevor das Kind 
volle 14 Jahre alt ist, z. B. in Nordrhein-
Westfalen, weil dort ein Teil der Kinder be-
reits schulpflichtig wird, bevor er das 6. Le-
bensjahr vollendet hat und demgemäß vor 
Vollendung des 14. Lebensjahres aus der 
Schule entlassen wird. Diesen jungen Men-
schen darf die Möglichkeit, sofort eine Lehr-
oder Arbeitsstelle anzunehmen, schon im 
eigenen Interesse nicht abgeschnitten werden. 
Der Entwurf rechnet sie deshalb zu den Ju-
gendlichen. Sollten sie körperlich noch klein 
und schwächlich sein, so geben die Vorschrif-
ten über die gesundheitliche Betreuung die 
Möglichkeit, sie von ungeeigneten Arbeiten 
fernzuhalten (vgl. § 42 Abs. 2). Sonderbe-
stimmungen für diese Gruppe schulentlas-
sener, aber noch nicht 14 Jahre alter Kinder, 
wie sie § 6 JSchG bringt, bedarf es nicht 
mehr. 

Im Hinblick darauf, daß in einer Reihe von 
Ländern der Schulpflicht nur deutsche Kin-
der und Jugendliche unterworfen sind (z. B. 
in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Hamburg 
und Bremen), und daß in einigen Ländern 
bildungsunfähige Kinder von der Schulpflicht 
befreit sind oder befreit werden können (so 
in Bayern, Hamburg, Bremen und Berlin), 
mußte für Kinder, die der Schulpflicht nicht 
unterworfen oder von ihr befreit sind, die 
Vollendung ides  14. Lebensjahres als Abgren

-

zungsmerkmal gegenüber den Jugendlichen 
verwendet werden. 

Mit Rücksicht darauf, daß die neuen Schul-
pflichtgesetze einiger Länder den Begriff 
„Volksschule" nicht mehr kennen oder in 
einem anderen Sinne als den bisherigen ge-
brauchen, ist es notwendig, im Entwurf statt 
von „Volksschulpflicht", wie im JSchG, von 
der „Pflicht zum Besuch einer Schule mit 



Vollunterricht" zu sprechen (Gegensatz: Be-
rufsschule mit Teilunterricht). 

Das Gesetz verwendet an  Stelle der bisher 
in Arbeitsschutzgesetzen üblichen Ausdrücke 
„Arbeitgeber", „Unternehmer" o. ä., die für 
den Adressaten der öffentlich-rechtlichen Ar-
beitsschutznormen verwendet werden, den 
neuen Begriff „Beschäftiger", und zwar des-
halb, weil die bisher benutzten Ausdrücke 
angesichts des umfassenden Geltungsbereichs 
des Gesetzes, der außer Arbeitgebern auch 
z. B. Eltern sowie Auftraggeber und Zwischen-
meister in der Heimarbeit einschließt, zu eng 
ist. 

Zu § 3 (Begriff der Arbeitszeit) 
Absatz 1: Die Begriffsbestimmung der täg-
lichen und der wöchentlichen Arbeitszeit ent-
spricht dem geltenden Recht. 

Absatz 2: Da das Gesetz auch für den Berg-
bau unter Tage gilt und hier traditionsgemäß 
von der Schichtzeit ausgegangen wird, er- 
schien es geboten, diesen Begriff in  das Ge-
setz einzuführen. Die Definition ist aus § 2 
Abs. 2 der Arbeitszeitordnung übernommen 
worden. Die Schichtzeit unterscheidet sich 
von der Arbeitszeit dadurch, daß die Pausen 
nicht abgezogen werden. Die Vorschriften 
über die Höchstgrenze der Arbeitszeit bevor-
zugen also, wenn die Schichtzeit der Arbeits-
zeit gleichgesetzt wird, den Untertagearbei-
ter, was angesichts ,der Schwere der Unter-
tagearbeit berechtigt ist.  
Einer Bestimmung, daß Arbeitszeit auch die 
Zeit ist, während der Kinder und Jugend-
liche in ihrer eigenen Wohnung oder sonst 
außerhalb des Betriebes beschäftigt werden 
(vgl. § 3 Abs. 2 Satz 1 JSchG), bedurfte es 
nicht mehr, da der Ort, an dem die Jugend-
lichen beschäftigt werden, für die Anwen-
dung  ides  Gesetzes keine Rolle  spielt  und es 
daher nicht zweifelhaft sein kann, daß auch 
die Arbeit, die dem Jugendlichen mit nach 
Hause gegeben wird oder die er in den Häu-
sern der Kunden, bei Montage usw. erledigen 
muß, zu berücksichtigen ist. 

Zu § 4 (Arbeitszeit bei mehreren Beschäfti-
gungen) 

Absatz 1 schreibt vor, daß, wenn ein Jugend-
licher von mehreren Personen (natürlichen 
oder juristischen) beschäftigt wird, die Be-
schäftigungen zusammen die zulässige Dauer 
der Arbeitszeit nicht überschreiten dürfen. 
Das bedeutet, daß derjenige, der am Tage als 

Zweiter oder zu Ende der Woche einen Ju-
gendlichen beschäftigt, auf die Arbeitszeit, 
die der Jugendliche vorher schon an dem be-
treffenden Tage oder in der betreffenden 
Woche gehabt hat, Rücksicht nehmen muß. 
Tut er das nicht, so macht er sich nach § 65 
Abs. 1 Nr. 1 einer Ordnungswidrigkeit schul-
dig, falls er vorsätzlich oder fahrlässig ge-
handelt hat. Fahrlässig bedeutet hier, daß, 
wenn er Anlaß hatte oder haben mußte, an-
zunehmen, daß der Jugendliche auch von an-
deren beschäftigt wird, z. B. wenn der Ju-
gendliche erklärt, erst nach 18 Uhr zur Ar-
beit kommen zu können, er dies nicht auf 
sich beruhen lassen darf, sondern weitere 
Nachforschungen anstellen, mindestens den 
Jugendlichen eingehend befragen muß, im 
genannten Beispiel etwa, warum er erst um 
18 Uhr kommen könne. 

Es ist erwogen worden, nach dem Beispiel 
Österreichs (vgl. § 10 Abs. 3 des Bundesge-
setzes vom 1. Juli 1948 über die Beschäfti-
gung von Kindern und Jugendlichen) den 
Jugendlichen und seine Eltern ausdrücklich 
zu verpflichten, jedem Beschäftiger mitzu-
teilen, bei welchen anderen Stellen und in 
welchem Ausmaß er außerdem beschäftigt 
wird; doch ist hiervon Abstand genommen 
worden, damit der Beschäftiger sich nicht, 
wenn eine solche Mitteilung unterbleibt, da-
bei beruhigt und weitere Nachforschungen 
unterläßt. 

Absatz 2: Schließlich ist noch zu klären, 
welche Arbeitszeitvorschriften igelten, wenn 
ein Jugendlicher mit Arbeiten beschäftigt 
wird, für die verschiedene Vorschriften gel-
ten (also wenn etwa eine Jugendliche sowohl 
im Haushalt als auch im Ladengeschäft ,des 
Arbeitgebers mithelfen muß). Alsdann sollen 
diejenigen Arbeitszeitvorschriften Anwen-
dung finden, die für die überwiegend ausge-
übte Beschäftigung gelten. 

Zu § 5 (Bürgerlich-rechtliche Pflichten) 
Arbeitsschutzvorschriften gehören primär 
dem öffentlichen Recht an. Sie richten sich 
mit Geboten und Verboten an den Beschäf-
tiger. ihre Beachtung wird durch staatliche 
Organe überwacht und ihre Verletzung mit 
Strafe oder Geldbuße geahndet. 

Mit der Vorschrift des § 5 wird bewirkt, daß 
die Pflichten, die dieses Gesetz dem Beschäf-
tiger auferlegt, ihm nicht nur gegenüber dem 
Staat, sondern — soweit sie geeignet sind, 
den Gegenstand einer arbeitsvertraglichen 
Vereinbarung zu bilden — ihm zugleich ge- 



genüber dem Beschäftigten obliegen mit der  
Folge, daß der Beschäftigte auf Einhaltung  
dieser Vorschriften klagen kann und daß die 
Verletzung dieser Vorschriften zugleich eine  
Verletzung privatrechtlicher Pflichten dem  
Beschäftigten gegenüber darstellt.  

Zu § 6 (Verbot der Beschäftigung von Kin-
dern)  
Das grundsätzliche Verbot der Beschäftigung  
von Kindern ist auch im neuen Gesetz auf-
gestellt und hat dadurch, daß es nunmehr  
auch für Haushalt und Landwirtschaft  gilt, 
ferner dadurch, daß die regelmäßige Beschäf-
tigung von Kindern über 12 Jahre mit leich-
ten Arbeiten im Handelsgewerbe, mit dem  
Austragen von Waren, mit anderen Boten-
gängen und mit Handreichungen beim Sport  
(vgl. § 5 Abs. 2 JSchG) nicht mehr zugelas-
sen ist, erheblich an Nachdruck gewonnen.  
Eine regelmäßige Beschäftigung von Kindern, 
wenn auch nur mit leichten Arbeiten und  
zeitlich sehr begrenzt, darf heute nicht mehr 
geduldet werden. Der zunehmende allge-
meine Wohlstand und die steigende Arbeits-
produktivität sollen auch den Kindern zu-
gute kommen und sie von vorzeiti g Teil-
nahme am Erwerbsleben befreien. Daß die  
Kinder selbst sich oftmals zu Arbeiten gegen 
Bezahlung anbieten, um sich kleine Wünsche  
erfüllen zu können, ist kein Grund, von dem  
Verbot Abstand zu nehmen. Daß Eltern auf  
den Verdienst ihrer Kinder angewiesen sind,  
um eine Notlage zu beheben, kommt immer  
seltener vor. Auch gibt es andere Mittel, wirt-
schaftliche Not zu lindern.  

Das neue Gesetz läßt deshalb nur noch Aus-
nahmen zur Mitwirkung bei Musikauffüh-
rungen usw. und Ausnahmen für verwandte  
Kinder (vgl. 5 69 Abs. 2) zu.  

Zu § 7 (Ausnahmen bei Veranstaltungen)  

Wenn auch eine Beschäftigung von Kindern  
grundsätzlich unerwünscht ist, so kann doch  
auf ihre Mitwirkung bei künstlerischen Ver-
anstaltungen nicht verzichtet werden, wenn  
nicht der Theater- und Konzertbetrieb usw.  
und damit das kulturelle Leben allzusehr ein-
geengt werden sollen. Es ist deshalb vorge-
sehen, daß Kinder, wenn künstlerische  
Belange ihre Mitwirkung fordern, bei Mu-
sikaufführungen, Theatervorstellungen und 
anderen Aufführungen sowie im Ton- und  
Fernsehrundfunk und bei Filmaufnahmen  
mit einer gestaltenden Mitwirkung, also nicht  
etwa als Page, Platzanweiser o.  ä.  beschäftigt  

werden dürfen, und zwar auf Grund einer  
Spezialerlaubnis des Gewerbeaufsichtsamtes.  

Für die Beschäftigung der Kinder sieht das  
Gesetz selbst bereits eine Reihe von Beschrän-
kungen vor; so dürfen z. B. Kinder unter  
3 Jahren überhaupt nicht beschäftigt werden,  
ältere Kinder nur bis zu 3 Stunden täglich  
und nicht nach 22 Uhr. Im übrigen setzt die  
Aufsichtsbehörde die näheren Bedingungen  
fest. Die Aufsichtsbehörde wird die Bewil-
ligung in der Regel nicht geben, ohne zuvor  
andere Behörden, insbesondere das Jugend-
amt, die Schule und das Gesundheitsamt,  
gehört zu haben. Die Zusammenarbeit der  
Behörden braucht jedoch nicht im Gesetz  
selbst festgelegt zu werden, kann vielmehr  
den landesrechtlichen Verwaltungsanweisun-
gen überlassen bleiben.  
Damit sich Mißstände, wie sie z. Z. beobachtet  
werden, nicht wiederholen können, ist aus-
drücklich die Beschäftigung von Kindern in  
Varietés, Kabaretts, bei Werbeveranstaltun-
gen (hier handelt es sich insbesondere um  
Modeschauen), in Zirkussen und auf Kir-
messen verboten worden.  

Zu § 8 (Grenze der Arbeitszeit)  
Absatz 1: Das Hauptanliegen des Entwurfs  
ist die Verkürzung der Arbeitszeit. Sie ist  
notwendig und in der vorgesehenen Form  
auch durchführbar.  

Bereits seit 1918 beträgt die Arbeitszeit der  
Erwachsenen im Regelfall nur noch 48 Stun-
den wöchentlich. Diese Grenze wird seit  
Jahrzehnten als die mit der Rücksicht auf  
Erhaltung von Gesundheit und Arbeitskraft  
auf die Dauer noch verträgliche Höchst-
arbeitszeit angesehen. Daß die Grenze für  
Jugendliche niedriger sein muß, liegt auf der  
Hand. Die Jugendlichen brauchen außer für  
die Arbeit zusätzliche Kräfte für Wachstum  
und Reifung und daher mehr Freizeit als die  
Erwachsenen. Es kann dahingestellt bleiben,  
ob die Grenze schon 1918 für Jugendliche  
hätte niedriger angesetzt werden müssen.  
Jedenfalls kann sie jetzt auf diesem Stand  
nicht länger verbleiben. Die heutigen Jugend-
lichen werden einerseits durch das häufig  
gestiegene Arbeitstempo in den Betrieben,  
das ungleich größere Anforderungen an die  
Aufmerksamkeit stellt und vor allem die  
Nerven belastet, mehr als früher beansprucht;  
zum anderen führt die Vorverlegung der  
körperlichen Reifung, mit der die geistig

-

seelische Reifung nicht Schritt hält, zu Span- 



nungen. Diese Belastungen fordern einen 
Ausgleich durch kürzere Arbeits- und längere 
Erholungszeiten. Die Verkürzung der Ar-
beitszeit wird demgemäß im Entwurf mit 
längeren Ruhepausen während der Arbeit, 
mit einer längeren zusammenhängenden wö-
chentlichen Freizeit durch Beschneiden der 
Ausnahmen vom Frühschluß an Samstagen 
und von der Sonntagsruhe und mit einem 
vierwöchigen Urlaub gekoppelt. 

Die Arbeitszeit ist im Entwurf auf 84 Stun-
den in der Doppelwoche festgesetzt worden. 
Dies entspricht einer durchschnittlichen täg-
lichen Arbeitszeit von 7 Stunden. Es ist jedoch 
im Entwurf an der täglichen Höchstarbeits-
zeit von 8 Stunden festgehalten worden, um 
umständliche Vorschriften über die ander-
weitige Verteilung der Arbeitszeit, von der 
doch in der überwiegenden Zahl der Fälle 
Gebrauch gemacht werden würde, zu er-
sparen. Denn da betriebliche Gründe und 
Gründe des Verkehrs es fast immer wün-
schenswert machen, daß die Jugendlichen mit 
den Erwachsenen zusammen morgens an-
fangen und abends gehen, würden wohl die 
meisten Betriebe die Arbeitszeit der Jugend-
lichen anderweitig verteilen. Dies ist schon 
nach § 9 JSchG möglich und könnte auch im 
neuen Gesetz nicht ausgeschlossen werden. 

Ein typisches Beispiel für eine Arbeitszeit-
regelung der Jugendlichen wäre etwa fol-
gendes: Der Betrieb arbeitet allgemein zur 
Erzielung des Samstagfrühschlusses von 
Montag bis Freitag täglich 8 1/2 (= 42 1 /2 Stun-
den), am Samstag 5 1/2 Stunden, also bei einer 
1 /2 stündigen täglichen Pause montags bis frei-
tags von 8 bis 17, samstags von 8 bis 14 Uhr. 
Die Jugendlichen würden dann montags bis 

 freitags ebenfalls von 8 bis 17 Uhr mit einer 
1stündigen Pause (= 40 Stunden) arbeiten 
und in jeder zweiten Woche am Samstag von 
8 bis 12 Uhr. 

Aus diesem Beispiel erhellt, daß die Vermin-
derung der Arbeitszeit der Jugendlichen 
häufig zu einer verlängerten zusammenhän-
genden wöchentlichen Ruhezeit führt, ein die 
Erholung besonders förderndes Ergebnis. 

Ob die Berufsausbildung durch die vorge-
sehene Verkürzung der Arbeitszeit leidet, 
mag dahingestellt bleiben. Angesichts des 
Vorrangs des Arbeitsschutzes vor der Berufs-
ausbildung müßten solche Bedenken zurück-
gestellt werden. Abgesehen davon scheinen 
die Betriebe, die bereits die Arbeitszeit all-
gemein auf weniger als 48 Stunden festgesetzt 
haben, der Ansicht zu sein, sie könnten ihren 

Verpflichtungen zur Berufsausbildung auch 
bei einer kürzeren Arbeitszeit als 48 Stunden 
nachkommen. Ein Fall, in dem ein solcher 
Betrieb die Jugendlichen von der Verkürzung 
ausgenommen hätte, ist nicht bekannt-
geworden. 

Absatz 2: Da es wegen der Verhältnisse im 
unterirdischen Betrieb aus Sicherheitsgründen 
erforderlich ist, daß die Jugendlichen mit den 
Erwachsenen zusammen ein- und ausfahren, 
sie also die volle Schicht der Erwachsenen 
mitmachen, muß zur Erreichung einer 42-
stündigen durchschnittlichen Wochenarbeits-
zeit ein längerer Ausgleichszeitraum zur Ver-
fügung gestellt werden; für den Ausgleich 
werden bei einer Schichtzeit von 8 Stunden 
4 Wochen, während welcher Frist 3 freie 
Schichten anfallen, und bei einer Schichtzeit 
von 7 1 /2 Stunden 5 Wochen, während welcher 
Frist 2 freie Schichten anfallen, benötigt. 

Absatz 3: Die Bereitstellung eines Ausgleichs-
zeitraums von 5 Wochen ist im Gegensatz zu 
§ 9 Abs. 2 JSchG und zur Arbeitszeitordnung 
im Entwurf auf den Fall beschränkt worden, 
daß „in Verbindung mit Feiertagen" an 
Werktagen nicht gearbeitet wird. Dagegen 
soll die durch Betriebsfeiern, Volksfeste u. ä. 
ausfallende Arbeitszeit nicht mehr nachgear-
beitet werden können, wenn dabei eine 
Arbeitszeit von 8 Stunden täglich über-
schritten werden müßte. Eine Arbeitszeit von 
mehr als 8 Stunden ist nur vertretbar, wenn 
ihr als Ausgleich eine längere zusammen-
hängende Freizeit gegenübersteht. 

Absatz 4: Durch die Vorschrift, daß die Ar-
beitszeit, die infolge eines gesetzlichen Wo-
chenfeiertags ausfällt, auf die Wochenarbeits-
zeit angerechnet wird, ist sichergestellt, daß 
der Wochenfeiertag nicht nachgearbeitet, also 
z. B. in einer solchen Woche nicht an dem 
sonst freien Samstag gearbeitet werden darf. 

Zu § 9 (Bewilligung von Ausnahmen durch 
die Aufsichtsbehörde) 

Die Ausnahmen von der nach § 8 zulässigen 
Dauer der Arbeitszeit sind gegenüber dem 
JSchG eingeschränkt worden. 

Die nach § 10 JSchG noch zulässige Ver-
längerung der Arbeitszeit für die über 16-
jährigen wegen Vor- und Abschlußarbeiten 
ist nicht mehr vorgesehen. Falls die Jugend-
lichen zu solchen Arbeiten herangezogen 
werden, darf dies also nur innerhalb der 
zulässigen Dauer der Arbeitszeit geschehen. 



Nach wie vor können unter besonderen Vor-
aussetzungen (Arbeitsbereitschaft, dringende 
Gründe des Gemeinwohls und Verhütung 
eines erheblichen Schadens) Arbeitszeitverlän-
gerungen durch das Gewerbeaufsichtsamt für 
Jugendliche über 16 Jahre zugelassen werden. 
Diese Verlängerung ist aber im Ausmaß und 
in der Dauer gegenüber dem geltenden Recht 
eingeschränkt worden, und zwar darf die 
Verlängerung nur eine Stunde täglich und 
6 Stunden in der Doppelwoche betragen und 
eine Verlängerung aus dringenden Gründen 
des Gemeinwohls oder zur Verhütung eines 
erheblichen Schadens nur für 30 Tage im 
Kalenderjahr bewilligt werden. 

„Dringende Gründe des Gemeinwohls" liegen 
z. B. vor, wenn der Strombedarf der Bevöl-
kerung befriedigt werden muß. Die im gel-
tenden Recht ausdrücklich aufgeführte „Aus-
bildung der Jugendlichen" stellt keinesfalls 
einen solchen Grund dar. 

Daß das Gewerbeaufsichtsamt eine Ausnahme 
im allgemeinen nicht bewilligen wird, wenn 
zwar ein unverhältnismäßiger Schaden für 
den Betrieb eintreten würde, diese Lage aber 
vom Betriebsinhaber bewußt herbeigeführt 
worden ist (z. B. durch Hereinnahme eines 
Auftrags, der in der zugesagten Frist unmög-
lich erfüllt werden kann), braucht angesichts 
der Fassung des Gesetzes „kann bewilligen" 
nicht ausdrücklich gesagt zu werden. Der 
Entwurf hat hier in erster Linie die „außer-
gewöhnlichen Fälle" des § 14 der Arbeitszeit-
ordnung im Auge. 

Zu § 10 (Mehrarbeitsvergütung) 

Absatz 1 und 2: § 10 will durch die Vor-
schriften über die Mehrarbeitsvergütung er-
reichen, daß der Arbeitgeber Mehrarbeit 
wirklich nur in den unbedingt notwendigen 
Fällen verlangt, weil er sie sehr hoch be-
zahlen muß. 

Zunächst legt § 10 fest, daß jede Oberstunde 
mit dem regelmäßigen Entgelt und außerdem 
mit einem Zuschlag von 25 v. H. zu ver-
güten ist. 

Da die den Lehrlingen und Anlernlingen ge-
währten monatlichen Entgelte hinter dem 
Lohn für Hilfsarbeiter beträchtlich zurück-
bleiben, aber davon auszugehen ist, daß 
Überstunden der Lehrlinge produktiven 
Zwecken dienen, werden als Bezahlung der 
Mehrarbeitsstunden eines Lehrlings oder An-
lernlings 1 v. H. des monatlichen Entgelts, 
mindestens aber 0,60 DM vorgeschrieben. 

Daß zum Arbeitsentgelt bzw. Entgelt der 
Lehrlinge und Anlernlinge auch Sachbezüge 
gehören, und deshalb bei Jugendlichen, die 
freie Kost und Wohnung erhalten, auch diese 
Sachbezüge bei der Berechnung zu berück-
sichtigen sind, ist selbstverständlich. 

Da die Sonntagsarbeit ebenfalls möglichst 
zurückgedrängt werden soll und demnach 
gemäß § 16 Abs. 7 mit Zuschlägen zu be-
zahlen ist, war in Absatz 2 der Fall zu 
berücksichtigen, daß Mehr- und Sonntags-
arbeit zusammentreffen. Da die Wochen-
arbeitszeit nach § 3 Abs. 1 von Montag bis 
Sonntag rechnet, kann an jedem Sonntag 
festgestellt werden, ob die Arbeitszeit in den 
vorangegangenen 2 Wochen über 84 Stunden 
hinausgeht. 

Durch die Fassung des § 10 ist sichergestellt, 
daß die Mehrarbeitsvergütung auch im Fall 
verbotswidriger Mehrarbeit zu zahlen ist. 

Da die Höhe der Zuschläge nicht mehr ander-
weit vereinbart werden darf, wie dies § 13 
Abs. 2 JSchG zuläßt, ist eine pauschale Ab-
geltung nicht mehr zulässig. 

Die in Absatz 3 geregelte Klagebefugnis des 
Landes für den Anspruch auf Mehrarbeits-
vergütung hat ihr Vorbild in § 25 des Heim-
arbeitsgesetzes und in § 14 des Gesetzes über 
die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingun-
gen. Sie erscheint als ein weiteres wirksames 
Mittel, der Mehrarbeit entgegenzuwirken. 

Zu § 11 (Berufsschule) 

Daß der Beschäftiger dem Jugendlichen die 
zur Erfüllung der Berufsschulpflicht not-
wendige Zeit zu gewähren hat, ist bereits im 
JSchG vorgeschrieben und ergibt sich auch 
aus den landesrechtlichen Vorschriften über 
die Berufsschulpflicht. Dies allein reicht jedoch 
nicht. Um gewisse Mißstände, die sich gezeigt 
haben, zu beseitigen, schreibt das neue Gesetz 
überdies vor, daß die Jugendlichen nicht vor 
dem Vormittagsunterricht und daß sie an 
einem Berufsschultage mit mindestens 6 Un-
terrichtsstunden überhaupt nicht beschäftigt 
werden dürfen. Damit wird verhindert, daß 
ein Jugendlicher müde zum Unterricht 
kommt, ihm dann nicht recht folgen kann, 
und daß er an einem Berufsschultag noch 
abends im Betrieb arbeiten muß. Das ist vor 
allem im Hinblick auf die manchmal weiten 
Wege zwischen Elternhaus, Schule und Be-
trieb eine zu große Belastung. 
Daß die Unterrichtszeit auf die Arbeitszeit 
angerechnet wird und daß ein Entgeltausfall 



durch den Schulbesuch nicht eintreten darf, 
ist ebenfalls aus dem geltenden Recht über-
nommen. Hinzugefügt ist noch, daß der 
Berufsschultag mit der an diesem Tage 
üblichen Arbeitszeit, mindestens aber mit der 
Unterrichtszeit, angerechnet wird. Beträgt 
also die Arbeitszeit an einem sechsstündigen 
Berufsschultag 8 Stunden, so werden 8 Stun-
den, beträgt sie nur 4 Stunden (z. B. am 
Samstag oder bei einer Aufwartetätigkeit im 
Haushalt), so werden 6 Stunden angerechnet. 

Zu § 12 (Ruhepausen) 

Absatz 1: Ein weiterer wichtiger Punkt, in 
dem der Entwurf das geltende Recht verbes-
sert, ist die Verlängerung der Ruhepausen. 
Hinreichend lange Pausen während der Arbeit 
sind für den jugendlichen Organismus von 
größtem Wert. Am zweckmäßigsten wäre 
sicherlich eine geteilte, durch eine zwei-
stündige Mittagspause unterbrochene Arbeits-
zeit, so daß die Jugendlichen über Mittag 
nach Hause gehen und dort essen können. 
Dies läßt sich jedoch angesichts der weiten 
Arbeitswege und der Verkehrsverhältnisse 
nicht vorschreiben. Das Gesetz kann nur eine 
Mindestdauer festlegen, die dem Jugendlichen 
das erforderliche Mindestmaß an Erholung 
sichert. Die Gewährung längerer Pausen wird 
dadurch selbstverständlich nicht ausgeschlos-
sen. Als Mindestdauer der Pausen schreibt 
das Gesetz bei einem normalen Arbeitstag 
eine Stunde vor. 

Absatz 2: Die Ruhepausen im Bergbau unter-
Tage haben nicht denselben Erholungswert 
wie die Pausen in Betrieben über Tage, weil 
die Beschäftigten keine frische Luft schöpfen 
und sich auch nicht weit von ihren Arbeits-
plätzen entfernen können. Deshalb sind die 
Pausen der Jugendlichen hier auf 30 Minuten 
verkürzt worden. Ihnen unter Tage längere 
Pausen zu gewähren, ist auch deshalb untun-
lich, weil sie, nachdem die Erwachsenen die 
Arbeit wieder aufgenommen haben, dem 
vollen Arbeitslärm und Staub ausgesetzt sind 
und überdies Sicherheitsgründe dagegen spre-
chen, Jugendliche im Grubenbetrieb längere 
Zeit unbeschäftigt und unbeaufsichtigt zu 
lassen. 

Mit Rücksicht auf die Verlängerung der Pau-
sen gewinnt die Vorschrift in Absatz 3, wo-
nach Betriebe, die regelmäßig mehr als 
10 Jugendliche beschäftigen, besondere Auf-
enthaltsräume für die Pausen bereitzustellen 
haben, an Bedeutung. Während in kleineren 
Betrieben die Jugendlichen den Betrieb ver-

lassen und draußen frische Luft schöpfen 
können, ist das in größeren Betrieben nicht 
immer möglich. Hier müssen deshalb den 
Jugendlichen angemessene Aufenthaltsräume, 
in denen sie essen, lesen und sich sonstwie 
beschäftigen können, zur Verfügung stehen. 
Daß diese Räume nur von Jugendlichen be-
nutzt werden dürfen, sagt das Gesetz nicht. 
Sie dürfen auch den übrigen Belegschaftsmit-
gliedern zur Verfügung stehen. 

Absatz 4: Die Ausnahmebestimmung ent-
spricht dem geltenden Recht. Es gibt Betriebe, 
z. B. Verkehrsbetriebe, in denen Pausen, wie 
sie das Gesetz vorschreibt, nur unter erheb-
licher Behinderung durchgeführt werden 
könnten. Andererseits gibt es besonders be-
lastende Arbeiten, z. B. in erheblichem Lärm 
oder Staub, oder körperlich anstrengende 
Arbeiten, bei denen zusätzliche Pausen not-
wendig sein können. 

Zu § 13 (Tägliche Freizeit) 

Die Vorschrift, daß den Jugendlichen eine 
tägliche ununterbrochene Freizeit von 
12 Stunden zu gewähren ist, die nach § 14 
die Zeit von 20 bis 6 Uhr einschließt, ent-
spricht dem geltenden Recht. Die im JSchG 
noch zugelassene Verkürzung der Freizeit 
auf 10 Stunden in Gast- und Schankwirt-
schaften, im übrigen Beherbergungswesen 
und in Bäckereien ist beseitigt worden. Eine 
Ruhezeit von 10 Stunden, in der noch der 
Weg von und zur Arbeitsstätte zurückzulegen 
ist und eine Mahlzeit eingenommen und 
sonstige häusliche Dinge erledigt werden 
müssen, reicht für die nächtliche Erholung 
nicht aus. 

Zu § 14 (Nachtruhe) 

Absatz 1: Unter den Maßnahmen eines wirk-
samen Jugendarbeitsschutzes ist die ungestörte 
und ausreichende Nachtruhe eine der wichtig-
sten. Der regelmäßige nächtliche Schlaf ist für 
einen jugendlichen, noch in der Entwicklung 
begriffenen Körper unerläßlich. 

Bedeutet die  Nachtarbeit schon für Erwach-
sene eine erhebliche Belastung, so ist die Be-
schäftigung Jugendlicher in der eigentlichen 
Nachtschicht schlechterdings ein Ärgernis. 
Eine solche Beschäftigung ist daher nach dem 
Entwurf weder generell für ganze Wirtschafts-
zweige noch im Einzelfall auf Grund einer 
Ausnahmegenehmigung des Gewerbeaufsichts-
amts gestattet; § 60, der im übrigen Einzel- 



ausnahmen „aus dringenden Gründen des Ge-
meinwohls" vorsieht, schließt Ausnahmen 
vom § 14 ausdrücklich aus. 

Absätze 2 bis 6: Die besonderen Verhältnisse 
in einzelnen Wirtschaftszweigen und bei be-
stimmten Beschäftigungsarten (z. B. Gast- und 
Schankwirtschaften, Bäckereien, mehrschichti-
gen Betrieben, öffentlichen Veranstaltungen) 
machen es nach wie vor notwendig, daß die 
Nachtruhe eingeschränkt wird in dem Sinn, 
daß sie erst nach 20 Uhr, jedoch nicht nach 
23 Uhr beginnen und schon vor 6 Uhr, jedoch 
nicht vor 5 Uhr enden darf. Der Grundsatz 
des § 13 über die tägliche ununterbrochene 
Freizeit von 12 Stunden bleibt hiervon un-
berührt. Wenn also ein Jugendlicher über 
16 Jahre in einem mehrschichtigen Betrieb bis 
23 Uhr beschäftigt wird, so darf er am näch-
sten Tag nicht vor 11 Uhr wieder zur Arbeit 
herangezogen werden. Das schließt einen 
Schichtwechsel in kürzeren als wöchentlichen 
Abständen in der Regel aus; der Schichtwech-
sel wird vielmehr nach dem Sonntag oder dem 
sonstigen freien Wochentag (vgl. § 16 Abs. 6) 
stattfinden müssen. 

Die in den Absätzen 2 bis 6 noch zugelasse-
nen Ausnahmen von der Nachtruhe sind ge-
genüber dem geltenden Recht in mehrfacher 
Hinsicht eingeschränkt worden. Den Betrie-
ben kann und muß zugemutet werden, bei 
der Beschäftigung Jugendlicher auf die Not-
wendigkeit einer ausreichenden Nachtruhe 
Rücksicht zu nehmen, auch wenn das für die 
Betriebe gewisse Unbequemlichkeiten im Ge-
folge hat. Die jetzt noch gestatteten Ausnah-
men sind solche, deren Fehlen die Betriebe in 
praktisch nicht zu bewältigende Schwierig-
keiten bringen würde. 

Zu § 15 (Frühschluß vor Sonntagen) 

Der Frühschluß vor Sonntagen, der sich prak-
tisch auch für die Erwachsenen weithin ein-
gebürgert hat, ist für die Jugendlichen im Ent-
wurf weiter ausgebaut worden. Für den Früh-
schluß am Samstag spricht nicht nur der Er-
holungswert einer verlängerten zusammen-
hängenden Freizeit über das Wochenende, son-
dern auch die Erwägung, daß, wenn der 
Samstagnachmittag für Veranstaltungen, für 
sportliche Betätigung und sonstige außerhaus-
liche Liebhabereien zur Verfügung gestellt 
wird, der Sonntag der Familie und der Teil-
nahme an kirchlichen Veranstaltungen gewid-
met werden kann. 

Die hauptsächliche Änderung des Entwurfs 
gegenüber dem geltenden Recht besteht darin, 
daß vom Frühschluß grundsätzlich nur noch 
die Jugendlichen über -16 Jahre in mehr-
schichtigen Betrieben ausgenommen sind, wäh-
rend das geltende Recht den Frühschluß auf 
Jugendliche in einschichtigen Betrieben be-
schränkt. 

Zu § 16 (Sonntagsruhe) 

Absätze 1 bis 5: Die Vorschriften über die 
Sonntagsruhe sind gegenüber dem geltenden 
Recht verschärft worden, und zwar dadurch, 
daß der Umfang der Ausnahmen beschränkt 
und die Bedingungen, unter denen Ausnah-
men gestattet werden, erschwert worden sind. 
So wird beispielsweise nunmehr die Dauer 
einer Beschäftigung in Verkaufsstellen an 
Sonntagen (künftig nur noch an den Ver-
kaufssonntagen vor Weihnachten gestattet) 
auf die Wochenarbeitszeit angerechnet. 

Bei den in Absatz 3 genannten „Arbeiten, die 
ihrer Natur nach oder aus dringenden Grün-
den des Gemeinwohls einen ununterbroche-
nen Fortgang erfordern" handelt es sich im 
wesentlichen um dieselben Arbeiten, mit denen 
auch Erwachsene gemäß § 105 d der Gewerbe-
ordnung und der Bekanntmachung vom 
5. Februar 1895 (RGBl. S. 12 mit späteren 
Änderungen) sonntags beschäftigt werden dür-
fen. 

Absatz 6: Die zum Ausgleich für Sonntags-
arbeit zu gewährende Freizeit in der Woche 
ist eingehend geregelt worden; zugleich ist 
vorgeschrieben, daß in den Gewerbezweigen, 
in denen sowohl die Beschäftigung am Sams-
tagnachmittag als auch sonntags gestattet ist 
(z. B. in Gast- und Schankwirtschaften und 
im übrigen Beherbergungswesen, in Kranken-
pflegeanstalten, offenen Verkaufsstellen und 
bei öffentlichen Veranstaltungen), die für die 
Beschäftigung am Samstagnachmittag und am 
halben Sonntag zu gewährende Freizeit in 
Gestalt eines ganzen freien Tages gewährt 
wird. 

Absatz 7: Um der Sonntagsarbeit entgegen-
zuwirken, ist vorgeschrieben, daß für sie ein 
erheblicher Zuschlag in Höhe von 50 v. H. 
,des Arbeitsentgelts, bei Lehrlingen und An-
lernlingen in Höhe von 1 v. H. des monat-
lichen Entgelts zu zahlen ist. Es. können je-
doch durch Tarifvertrag andere Regelungen 
getroffen werden. 



Zu § 17 (Urlaub) 

Absatz I und 2: Daß ein Urlaub von 15 und 
12 Werktagen, wie er noch in § 21 JSchG 
festgelegt worden ist, bei der Beanspruchung 
des Jugendlichen durch das moderne Arbeits-
leben in den Betrieben nicht mehr genügt, 
entspricht allgemeiner Überzeugung. Der Ent-
wurf hat deshalb den Urlaub in Übereinstim-
mung mit den Urlaubsregelungen in den Län-
dern Niedersachsen, Hessen, Bremen, B aden-
Württemberg (ehemaliger Landesteil Würt-
temberg-Baden) und Rheinland-Pfalz einheit-
lich auf 24 Werktage für alle Jugendlichen 
festgesetzt. 

Die Urlaubsregelungen der übrigen Länder 
weichen hiervon nicht erheblich ab; so sind 
in Bayern für Jugendliche unter 16 Jahren 24, 
für ältere Jugendliche 18 Werktage, in Baden-
Württemberg im ehemaligen Landesteil Würt-
temberg-Hohenzollern für alle Jugendliche 18 
Werktage, im ehemaligen Landesteil Baden 
für Jugendliche unter 16 Jahren 24, für ältere 
Jugendliche 18 Werktage, in Berlin für Ju-
gendliche unter 16 Jahren 21, für ältere Ju-
gendliche 18 Werktage vorgeschrieben. 

Der Urlaub ist für jedes Urlaubsjahr, das sich 
nach Absatz 8 in der Regel, d. h., wenn ein 
Tarifvertrag nichts anderes bestimmt, mit 
dem Kalenderjahr deckt, zu erteilen. Wäh-
rend jedoch das Jugendschutzgesetz zur Ge-
währung des Urlaubs nur verpflichtet, wenn 
der Jugendliche in dem betreffenden Kalen-
derjahr länger als 3 Monate ununterbrochen 
beim Beschäftiger tätig gewesen ist, dann aber 
den vollen Urlaub zubilligt, verlangt der 
Entwurf nur die Zurücklegung einer einmali-
gen Wartezeit von 3 Monaten zu Beginn der 
Beschäftigung. Vor Ablauf dieser 3monatigen 
Wartezeit besteht keine Verpflichtung zur 
Urlaubserteilung, also bei Ausscheiden vor 
Ablauf der drei Monate auch keine Verpflich-
tung zur anteiligen Gewährung gemäß Ab-
satz 2 Satz 2. 

Die Vorschrift in Absatz 2, daß anteiliger Ur-
laub sowohl im Fall einer kürzeren als 6mo-
natigen Beschäftigung im Kalenderjahr als 
auch im Fall einer fristlosen, auf schuldhaftes 
Verhalten des Jugendlichen gestützten Kün-
digung oder eines unberechtigten vorzeitigen 
Verlassens des Arbeitsplatzes zu gewähren ist, 
beruht auf der Erwägung, daß dem Arbeit-
geber in diesen Fällen die Gewährung eines 
4wöchigen Urlaubs nicht zugemutet werden 
kann. 

Da es vor allem in größeren Betrieben, die zu 
Anfang des Jahres einen Urlaubsplan aufstel-
len, nicht selten geschieht, daß der volle Ur-
laub bereits in der ersten Hälfte ides Jahres 
gewährt wird, ist ausdrücklich vorgesehen, 
daß, wenn der Jugendliche vor dem 30. Juni 
ausscheidet, das Urlaubsgeld nicht teilweise 
zurückgezahlt zu werden braucht. 

Absatz 3 trifft eine Regelung für den Fall, 
daß der Jugendliche im Laufe des Kalender-
jahres 18 Jahre alt wird. Für den Beschäftiger, 
bei diem der Jugendliche zu Beginn des Jahres 
bereits tätig ist, ändert sich in  bezug auf die 
Urlaubsgewährung nichts, auch wenn der Ju-
gendliche den Urlaub zu dem Zeitpunkt, in 
dem er 18 Jahre alt wird, noch nicht erhalten 
hat. Dasselbe gilt für einen Betrieb,  der  im 
Laufe des Jahres eine noch jugendliche Person 
einstellt. Anders jedoch, wenn der Betreffende 
zwar zu Beginn des Kalenderjahres nicht un-
ter 18 Jahren, bei der Einstellung aber bereits 
über 18 Jahre alt ist. Die alte Streitfrage, ob 
in diesem der neue Beschäftiger noch den 

 Jugendlichenurlaub gewähren muß, ist ver-
neinend entschieden worden, und zwar in der 
Erwägung, daß, wer eine über 18 Jahre alte 
Person einstellt, von den Verpflichtungen ides 
Jugendarbeitsschutzes nicht mehr betroffen 
werden soll. 

Absatz 4: Obwohl der Wert des Erholungs-
urlaubs in erster Linie in der langen zusam-
menhängenden Freistellung von der Arbeit 
besteht und der Zweck des Urlaubs weitge-
hend verfehlt wird, wenn er in eine Vielzahl 
kleiner Abschnitte zerlegt wird, erschien es 
doch nicht angängig, die zusammenhängende 
Gewährung des Urlaubs oder auch nur eines 
Teils bindend vorzuschreiben. Der  Entwurf be-
gnügt sich daher mit einer dringenden Emp-
fehlung an den Beschäftiger („soll nach Mög-
lichkeit"), den Urlaub zusammenhängend, 
und zwar bei Berufsschülern in der Zeit der 
Berufsschulferien, zu geben. 

Da die Gewährung des Urlaubs in dem be-
treffenden Urlaubsjahr selbst nicht mehr 
möglich ist, z. B. bei Krankheit des Jugend-
lichen, ist ein Spielraum von 3 Monaten ge-
lassen. 

Absatz 5: Dadurch, daß dem Jugendlichen 
verboten wird, während des Urlaubs eine 
dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbs-
arbeit zu leisten, soll verhindert werden, daß 
der Jugendliche den Urlaub nicht zur Erho-
lung benutzt, sondern sich anderweitig Geld 
verdient, sei es durch abhängige, sei es durch 



selbständige Tätigkeit, falls hierdurch der Ur-
laubszweck beeinträchtigt wird. Das ist von 
Fall zu Fall zu prüfen. Bei einem Stadtjungen, 
der Arbeit im Sitzen verrichtet, wird z. B. 
die sich in Grenzen haltende Mithilfe in 
einem landwirtschaftlichen Betrieb während 
des Urlaubs der Erholung nicht schaden, viel-
mehr ihr u. U. sogar nützen. 

Absatz 6: Daß der Urlaub normalerweise 
nicht abgegolten werden darf, ergibt sich aus 
dem Wesen des Urlaubs als einer Arbeits-
schutzmaßnahme und braucht deshalb nicht 
ausdrücklich gesagt zu werden. Es muß jedoch 
für den Fall, daß das Beschäftigungsverhält-
nis endet, bevor der Urlaub gewährt worden 
ist, die Abgeltung vorgeschrieben werden, 
denn der Beschäftiger soll daraus, daß er den 
Urlaub, wenn auch unverschuldet (z. B. wegen 
Krankheit des Jugendlichen), nicht mehr ge-
währen kann, keine wirtschaftlichen Vorteile 
ziehen. Hat der Beschäftiger schuldhaft den 
Urlaub nicht rechtzeitig gewährt, so macht er 
sich überdies strafbar. 

Die Verpflichtung zur Abgeltung besteht je-
doch nicht, wenn der Jugendliche durch eige-
nes Verschulden fristlos entlassen ist oder 
wenn er das Beschäftigungsverhältnis vorzei-
tig löst. In diesem Fall dem Jugendlichen, der 
vielleicht nach unberechtigtem vorzeitigem 
Verlassen des einen Betriebes sofort eine Stelle 
in einem anderen Betrieb angetreten hat, auch 
noch eine Abgeltung zukommen zu lassen, 
wäre unbillig. 

Absatz 7: Die Bestimmung soll verhindern, 
daß einem Jugendlichen, der vom ersten Be-
schäftiger bereits Urlaub oder eine Urlaubs-
abgeltung erhalten hat, noch vom zweiten 
Beschäftiger der volle Urlaub gewährt wer-
den muß. 

Zu § 18 (Ausnahme in Notfällen) 

Die Bestimmung, daß in Notfällen die Vor-
schriften über die Grenze der Arbeitszeit, 
über Ruhepausen, ununterbrochene Freizeit, 
Nachtruhe, Frühschluß vor Sonntagen und 
Sonntagsruhe nicht beachtet zu werden brau-
chen, entspricht dem geltenden Recht. 

Zu § 19 (Jugendliche Heimarbeiter) 
Daß für jugendliche Heimarbeiter die Vor-
schriften des Dritten Abschnitts über die Dauer 
der Arbeitszeit, die Ruhepausen, die Nacht-
und Sonntagsruhe usw. nicht passen, ergibt 
sich aus der persönlichen Selbständigkeit der 
Heimarbeiter, die ihre Arbeit nach eigenem 

Belieben einteilen können. Es muß daher auch 
für jugendliche Heimarbeiter bei den Vor-
schriften des § 11 des Heimarbeitsgesetzes 
über die auf einen Entgeltbeleg auszugebende 
Arbeitsmenge sein Bewenden haben. Ledig-
lich der Urlaub der jugendlichen Heimarbeiter 
kann geregelt werden; dies ist in § 19 ge-
schehen. Hierbei ist davon ausgegangen, daß 
dem jugendlichen Heimarbeiter ebenso wie 
dem jugendlichen Betriebsarbeiter 24 Tage 
Urlaub gewährt werden sollen, allerdings 
unter der Voraussetzung, daß er regelmäßig 
das ganze Jahr über gearbeitet hat. Ist das 
nicht geschehen, so verringert sich der Urlaub 
entsprechend. So unbefriedigend diese Ur-
laubsverringerung ist, so ist sie doch unver-
meidlich. Wenn die Kalkulationsgrundlagen 
des Auftraggebers in der Heimarbeit nicht er-
schüttert werden sollen, muß er wissen, mit 
welchem Urlaubsentgelt er zu rechnen hat. 
Und dies kann sich nur an dem in einem be-
stimmten Zeitraum, dem sogenannten Be-
rechnungszeitraum, bezahlten Arbeitsentgelt 
ausrichten. Entsprechend der Terminologie 
des Heimarbeitsgesetzes ist der Ausdruck Ar-
beitsentgelt verwandt. Die Begriffsbestim-
mung des reinen Arbeitsentgelts ergibt sich 
aus dem Wesen der Heimarbeit. Lediglich die 
Vergütung für die Arbeitsleistung soll für die 
Höhe des Urlaubsentgelts maßgeblich sein, 
nicht dagegen Beträge, die im Rahmen des 
Gesamtentgelts für von den Heimarbeitern 
etwa selbst gelieferte Roh- und Hilfsstoffe, 
zur Verfügung gestellte Werkzeuge oder Ma-
schinen, für Räume, Licht und Heizung und 
dgl. gezahlt werden und die neben der Be-
zahlung für die Arbeitsleistung die Unkosten 
decken sollen. 
Liegt hiernach die Höhe des Urlaubsentgelts 
fest, so hat es wenig Sinn, 24 Urlaubstage vor-
zuschreiben, wenn das Urlaubsentgelt nicht 
zur Bestreitung des Unterhalts während dieser 
Zeit ausreicht. Die Urlaubsdauer muß also so 
weit gemindert werden, daß dem Jugendlichen 
für jeden Tag ein durchschnittlicher Tages-
verdienst, wie er ihn in der Regel erzielt hat, 
zur Verfügung steht. 
Soweit angängig, sind die übrigen Urlaubs-
vorschriften des § 17 — unmittelbar oder 
modifiziert — übernommen worden. 

Zu §§ 20 bis 25 (Sondervorschriften für den 
Familienhaushalt) 
Da die allgemeinen Vorschriften über die Ar

-

beitszeit für den Familienhaushalt nicht un

-

eingeschränkt passen, bringt der Dritte Titel 



eine in sich geschlossene Sonderregelung für 
die Arbeitszeit der im Haushalt beschäftigten 
Jugendlichen. Somit gelten an Stelle der §§ 8 
bis 18 für den privaten Haushalt die §§ 20 
bis 25. 

Gesetzliche Vorschriften für die Arbeitszeit 
der im Haushalt mit hauswirtschaftlichen Ar-
beiten Beschäftigten gibt es z. Z. nicht. Die 
Richtlinien des Bundesministers für Arbeit 
für die Regelung der Arbeitsbedingungen 
(ohne Löhne) für Hausgehilfen im Bundes-
gebiet vom 22. Mai 1952 befassen sich zwar 
auch mit Arbeitszeit, Ruhezeit, Berufsschule 
usw., stellen aber nur Empfehlungen für den 
Inhalt zusätzlicher vertraglicher Abmachun-
gen dar und verpflichten den Haushaltsvor-
stand nicht von Gesetzes wegen. Diesem seit 
langem empfundenen Mangel gesetzlicher 
Vorschriften soll nunmehr durch das neue 
Jugendarbeitsschutzgesetz wenigstens für die 
Jugendlichen abgeholfen werden. 

Daß sich auch die Beschäftigung im Haushalt 
einer gesetzlichen Regelung nicht entzieht, 
wenn auch die Eigenart des Haushalts Son-
derbestimmungen fordert, ist übereinstim-
mende Meinung der Hausfrauen- und Haus-
gehilfinnenverbände (z. B. der Evangelischen 
Frauenarbeit in Deutschland, der Hausfrauen-
vereinigung des katholischen deutschen 
Frauenbundes, des Deutschen Hausfrauen-
bundes einerseits, des Evangelischen Hausge-
hilfinnenverbandes, des Berufsverbandes ka-
tholischer Hausgehilfinnen in Deutschland 
und der Gewerkschaft Nahrung - Genuß — 
Gaststätten andererseits). 

Zu § 20 (Geltungsbereich) 
Die Sondervorschriften gelten für die Be-
schäftigung im Familienhaushalt. Mädchen, 
die in Anstaltshaushalten beschäftigt werden, 
fallen unter die Allgemeinen Vorschriften des 
Ersten Titels über die Arbeitszeit. Ob die 
jungen Mädchen in die häusliche Gemein-
schaft aufgenommen sind oder nicht, ist 
gleichgültig; die Sondervorschriften gelten 
auch für jugendliche Aufwartefrauen, Halb-
tagsmädchen usw. 
Während es bei Beschäftigung eines jungen 
Mädchens sowohl im privaten Haushalt als 
auch im Gewerbebetrieb des Arbeitgebers für 
die anzuwendenden Vorschriften grundsätz-
lich darauf ankommt, welche Beschäftigung 
die Jugendliche überwiegend ausübt (siehe 
§ 4 Abs. 2), trifft § 20 für den Fall, daß eine 
Jugendliche in einem Haushalt, der mit 

einem landwirtschaftlichen Betrieb verbun-
den ist, tätig ist und gleichzeitig auch für den 
landwirtschaftlichen Betrieb arbeitet, eine 
grundsätzlich andere Regelung. Hier sollen 
die Sondervorschriften für die Landwirt-
schaft schon dann Anwendung finden, wenn 
diese Mädchen „regelmäßig auch Dienste für 
den landwirtschaftlichen Betrieb" leisten. 
Dieser Weg ist deshalb gewählt worden, da-
mit für sämtliche Beschäftigten eines Land-
wirts der Einfachheit halber dieselben Be-
stimmungen Platz greifen, und zwar die spe-
ziellen auf die Bedürfnisse der Landwirt-
schaft zugeschnittenen Vorschriften der §§ 26 
ff. Nur wenn es sich um einen vom landwirt-
schaftlichen Betrieb völlig abgetrennten 
Haushalt handelt, wie er etwa auf großen 
Gütern zu finden ist, gelten für die darin be-
schäftigten jugendlichen Hausgehilfinnen die 
Vorschriften für den Haushalt. 

Zu § 21 (Grenze der Arbeitszeit) 
Mit Rücksicht darauf, daß die Arbeit im 
Haushalt zwar nicht leicht, aber vielseitig ist 
und Körper und Geist in der verschiedensten 
Weise beansprucht, so daß das Ermüdende 
einer stets gleichbleibenden Tätigkeit weg-
fällt, insbesondere aber auch, weil die Haus-
gehilfin, wenn sie kocht und wäscht, gleich-
zeitig in der Regel ihr eigenes Essen mit

-

kocht und ihre eigene Wäsche mitwäscht, so 
daß ihre Freizeit für diese Dinge nicht bean-
sprucht wird, erscheint es vertretbar, die 
Grenze der Arbeitszeit im Haushalt höher 
als sonst, und zwar mit 8 1/2 Stunden täglich 
und 48 Stunden wöchentlich festzusetzen. 
Daß auf diese Arbeitszeit Zeiten, in denen die 
jugendliche nur für sich selbst arbeitet, näm-
lich z. B. ihr Zimmer reinigt, ihre Kleidung 
bügelt usw., nicht angerechnet werden, sei, 
um Mißverständnissen zuvorzukommen, aus-
drücklich bemerkt. 
Diese Festsetzung einer Höchstarbeitszeit 
zwingt die Hausfrau, wenn es sich nicht nur 
um stundenweise Beschäftigung handelt, Beginn 
und Ende der regelmäßigen Arbeitszeit und 
der Ruhepausen an den einzelnen Wochen-
tagen derart festzusetzen, daß täglich nicht 
mehr als 8 1/2, wöchentlich einschließlich der 
Sonntage nicht mehr als 48 Stunden heraus-
kommen. Hierzu hält sie § 54 noch besonders 
an. 

Zu § 22 (Ruhepausen) 
Die Dauer der Pausen im Haushalt stimmt 
mit der allgemeinen Pausendauer nach § 12 



Abs. 1 überein; jedoch brauchen die Pausen 
nicht im voraus festzustehen. 

Zu § 23 (Freier Nachmittag) 

Den Jugendlichen im Haushalt soll ebenso 
wie den anderen Jugendlichen ein Nachmit-
tag in jeder Woche zur eigenen freien Ver-
fügung stehen. Mit Rücksicht auf die beson-
deren Verhältnisse im Haushalt ist jedoch 
nicht zwingend vorgeschrieben, daß dieser 
freie Nachmittag am Samstag gewährt wird; 
er kann auch an einem anderen Tage gegeben 
werden. Dieser Tag muß aber im voraus fest-
stehen, damit die Jugendliche sich für den 
freien Nachmittag etwas vornehmen kann 
(Besuch von Nähkursen, sportliche Betäti-
gung, Teilnahme an den Veranstaltungen der 
Jugendverbände, Besuch von Verwandten 
usw.). 

Zu § 24 (Sonntagsruhe) 
Auch die Jugendlichen im Haushalt sollen an 
der Sonntagsruhe teilhaben. Dieser Grund-
satz gilt uneingeschränkt für Jugendliche, die 
nicht in die häusliche Gemeinschaft aufge-
nommen sind. Die in die häusliche Gemein-
schaft aufgenommenen dürfen an jedem 
zweiten Sonn- oder Feiertag mit unauf-
schiebbaren laufenden Arbeiten bis zu 3 
Stunden, längstens bis 14 Uhr beschäftigt 
werden; diese Arbeitszeit ist auf die Wochen-
arbeitszeit nach § 21 anzurechnen. Wird also 
die Jugendliche am Sonntag beschäftigt, so 
muß die Arbeitszeit an einem oder mehreren 
Tagen der betreffenden Woche entsprechend 
gekürzt werden. Die verschiedene Behand-
lung der im Haushalt und der nicht im Haus-
halt lebenden Jugendlichen rechtfertigt sich 
einmal dadurch, daß einer nicht im Haushalt 
wohnenden Jugendlichen der Weg zur Ar-
beitsstätte für eine kurze Sonntagsbeschäfti-
gung nicht zuzumuten ist. Zum anderen er-
scheint es angemessen, die im Haushalt le-
benden Jugendlichen jeden zweiten Sonntag 
an den notwendigen Arbeiten teilnehmen zu 
lassen. 

Zu § 25 (Weitere Vorschriften) 

Den im Haushalt beschäftigten Jugendlichen 
ist Freizeit zum Besuch 'der Berufsschule (§11), 
Nachtruhe von 12 Stunden, die die Zeit von 
20 bis 6 Uhr einschließen müssen (§ 13 und 
§ 14 Abs. 1) und Urlaub (§ 17) ebenso wie 
den anderen Jugendlichen zu .gewähren. 

Daß, wenn die Jugendliche mehrere Auf-
wartestellen hat  und der Urlaub nicht von 
allen Hausfrauen zur selben Zeit gewährt 
wird, die Vorschrift des § 14 Abs. 5 nicht 
verbietet, daß die Jugendliche, die in einem 
der Haushalte Urlaub hat, in den anderen 
Haushalten weiterbeschäftigt wird, ist selbst-
verständlich. 

Auch für Ausnahmen in Notfällen (§ 18), 
die im Haushalt am häufigsten in  Form von 
akuter Krankheit eines Haushaltsmitgliedes 
auftreten, bedarf es keiner Sondervorschrift; 
jedoch ist auf die Anzeige an die Aufsichts-
behörde verzichtet worden. 

Zu §§ 26 bis 30 (Sondervorschriften für die 
Landwirtschaft) 
Auch die Arbeitszeit der Jugendlichen in  der 
Landwirtschaft, für die die Allgemeinen Vor-
schriften ebensowenig passen wie für den 
Haushalt, regelt der Entwurf in sich abge-
schlossen in  den §§ 26 bis  30. 
Für die Landwirtschaft gibt es z. Z. eben-
falls keine Arbeitsschutzvorschriften im 
eigentlichen Sinne. Lediglich Ansätzedazu 
sind in der Vorläufigen Landarbeitsordnung 
vom 24. Januar 1919 (Reichsgesetzbl. S. 111) 
enthalten. Danach beträgt die tägliche 
Höch.starbeitszeit für Erwachsene ebenso wie 
für Jugendliche, abgestuft nach den Jahres-
zeiten, durchschnittlich 8, 10 und 11 Stun

-

den;  sie darfüberdies durch Gespanndienste 
überschritten werden. Abgesehendavon, daß 
diese Vorschriften unzulänglich und über-
holt sind, wird ihre Einhaltung weder durch 
Behörden überwacht, noch kann sie durch 
staatliche Machtmittel erzwungen werden, 
noch sind Verstöße mit Strafe 'bedroht. Nur 
die Bezahlung der Überstunden ist vorge-
schrieben. 

Zu § 26 (Geltungsbereich) 
Eine Definition des Begriffes „Landwirt-
schaft" erscheint nicht erforderlich. Daß zur 
Landwirtschaft auch der ,Gartenbau, der 
Weinbau und die Imkerei gehören, ist so 
selbstverständlich, ,daß sich ihre besondere 
Erwähnung erübrigt, wie dies nach § 2 JSchG 
tut. 

Nach den für die Landwirtschaft geltenden 
Regeln sollen auch die gemischten land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe behandelt wer-
den, ebenso die landwirtschaftlichen Haus-
halte (näheres bei § 20), die Fischerei in Bin-
nengewässern und die Nebenbetriebe der 



Landwirtschaft und der Fischerei, falls  sie nur 
für ,den Bedarf des Hauptbetriebes arbeiten. 

Für die reinen forstwirtschaftlichen Betriebe 
gelten dagegen die Allgemeinen Vorschriften 
des Ersten Titels. 

Zu § 27 (Grenze ,der Arbeitszeit) 

Bei ,der Festlegung ,der Grenze der Arbeits-
zeit in der Landwirtschaft muß auf den er-
höhten Arbeitsanfall in den Sommermonaten 
Rücksicht genommen werden. Dies ist dadurch 
geschehen, daß während der 6 Monate von 
Mai bis Oktober die Jugendlichen länger als 
während der übrigen Monate beschäftigt wer-
den dürfen, und zwar 9 Stunden täglich und 
96 Stunden in der Doppelwoche statt 8 Stun-
den täglich. 

Zu § 28 (Nachtruhe) 
Mit Rücksicht darauf, daß .die Arbeiten in 
der Landwirtschaft sich über den ganzen Tag 
verteilen und nicht hintereinander erledigt 
werden können, erscheint es geboten, die 
ununterbrochene tägliche Freizeit auf 11 
Stunden herabzusetzen und die Beschäfti-
gung nur während der Stunden von 21 bis 
6 Uhr (bei jugendlichen Melkern evtl. von 
20 bis 5 Uhr) absolut zu verbieten. Die 
Nachtruhe dauert also,  wenn sie erst um 
21 Uhr beginnt,  bis  8 Uhr. Soll ein jugend-
licher Melker schon um 5 Uhr bei der Arbeit 
sein, so darf er am vorhergehenden Abend 
nicht über 18 Uhr hinaus beschäftigt wer-
den. 

Zu § 29 (Sonntagsruhe) 
Wegen der in der Landwirtschaft auch an 
Sonntagen naturnotwendig anfallenden Ar-
beiten (z. B. Viehpflege) muß eine Sonntags-
beschäftigung gestattet werden. Sie darf aber 
nur jeden zweiten Sonntag stattfinden und 
nicht länger als 3 Stunden ,dauern. Die Sonn-
tagsarbeit wird auf die Wochenarbeitszeit 
angerechnet. 

Zu § 30 (Weitere Vorschriften) 

Hinsichtlich der Bewilligung verlängerter Ar-
beitszeiten durch die  Gewerbeaufsichtsämter 
nach § 9, der Vergütung für Mehr- und Sonn-
tagsarbeit nach § 10 und § 16 Abs. 7, des  Be-
rufsschulbesuches nach § 11, der Ruhepausen 
nach § 12 Abs. 1 und 4 Satz 1, des Frühschlus-
ses vor Sonntagen nach § 15 Abs. 1, des Ur-
laubs nach § 17 und der Ausnahmen in Not-
fällen nach § 18 bedarf es keiner Sondervor-

schriften für die Landwirtschaft; die entspre-
chenden Vorschriften des Ersten Titels sind 
daher für anwendbar erklärt worden, bei 
Ausnahmen in Notfällen allerdings mit der 
Einschränkung, daß Anzeige an die Aufsichts-
behörde ebenso wie im Haushalt nicht er-
stattet zu werden braucht. 

Zu §§ 31 und 32 (Sondervorschriften für die 
 Binnenschiffahrt) 

Die allgemeinen Vorschriften über die Ar-
beitszeit können auf die Beschäftigung in der 
Binnenschiffahrt nur mit erheblichen Modi-
fikationen Anwendung finden, weil sich 
Schiffe während der Fahrt nach den jewei-
ligen Anforderungen richten müssen, wobei 
zu berücksichtigen ist, daß keine Möglichkeit 
besteht, im Bedarfsfalle alsbald ,ein Gewerbe-
aufsichtsamt um Genehmigung von Ausnah-
men anzugehen, und weil der Berufsschulbe-
such der Jugendlichen auf Binnenschiffen mit 
besonderem Schwierigkeiten verbunden ist. 
Es mußten deshalb zunächst „während der 
Fahrt" eine Reihe von Erleichterungen vor-
gesehen werden: Die sonst geltende Grenze 
der Arbeitszeit darf in bestimmtem Ausmaß 
überschritten werden; die Ruhepausen brau-
chen wegen der wechselnden Anforderungen 
des Fahrbetriebes nicht von vornherein fest-
zustehen; da die Fahrzeit des Schiffes in der 
Regel von 6 bis 20 Uhr dauert und gerade 
zu Beginn und bei Beendigung der täglichen 
Fahrt besonders viel zu tun ist, ist die  Nacht-
ruhe auf 10 Stunden verkürzt worden; da 
ein Binnenschiff in  der  Regel auch an Sams-
tagen erst abends die Fahrt einstellt, braucht 
während der Fahrt kein freier Samstagnach-
mittag gegeben zu werden u. a. m. 

Als Ersatz für den Besuch einer normalen 
Berufsschule ist vorgeschrieben, daß der  Be-
schäftiger dem Jugendlichen Gelegenheit zum 
Besuch einer anerkannten Schifferberufs-
schule geben muß. In diesen Schulen werden 
die Jugendlichen für mehrere Monate inter-
natsmäßig zusammengefaßt und erhalten 
täglichen Unterricht. Da Entgelt auch wäh-
rend des Berufsschulbesuches weiter zu ge-
währen ist, ist Vorsorge getroffen, daß die 
Unkosten nicht allein dem letzten Beschäf-
tiger zur Last fallen. 

Zu § 33 (Gefährliche Arbeiten) 
In Absatz 1 ist dem Beschäftiger verboten, 
einen Jugendlichen mit Arbeiten zu beschäf-
tigen, die seine körperlichen Kräfte erheblich 
übersteigen oder bei denen er sittlichen Ge- 



fahren ausgesetzt ist. Dies zu beurteilen ist 
dem Beschäftiger ohne weiteres möglich. Da-
gegen kann er nicht immer mit Sicherheit 
beurteilen, welche Arbeiten im übrigen für 
Jugendliche mit Unfall- oder Gesundheitsge-
fahren verbunden sind. Insoweit verfolgt da-
her der Entwurf das System, das auch dem 
§ 20 JSchG zugrunde liegt und zumeist auch 
in der ausländischen Gesetzgebung befolgt 
wird, wonach die Arbeiten, mit denen ein 
Jugendlicher nicht oder nur mit Einschrän-
kungen beschäftigt werden darf, im einzelnen 
in einer Rechtsvorschrift aufgeführt werden 
müssen. Da der Katalog dieser gefährlichen 
Arbeiten den Fortschritten der Technik lau-
fend angepaßt werden muß, geht es nicht 
an, diese Arbeiten im Gesetz selbst aufzu-
führen, weil es sonst dauernd geändert werden 
müßte und zudem die Aufzählung der Ar-
beiten den Rahmen des Gesetzes sprengen 
würde. Das Gesetz enthält daher selbst kein 
einziges Verbot einer gefährlichen Arbeit, 
sondern lediglich in Absatz 2 eine Ermächti-
gung für den Bundesminister für Arbeit, ge-
nerelle Verbote dieser Art durch Rechtsver-
ordnung zu erlassen, und in Absatz 3 eine 
Ermächtigung für die Aufsichtsbehörden, im 
Einzelfall ein solches Verbot — durch Ver-
waltungsakt — auszusprechen. Daß die zahl-
reichen bereits bestehenden generellen Ver-
botsvorschriften weitergelten, bis sie durch 
neue Rechtsvorschriften geändert oder auf-
gehoben sind, ergibt sich aus § 72 Abs. 2 
Nr. 1 und Abs. 5. 

Das im Einzelfall ergehende Beschäftigungs-
verbot des Gewerbeaufsichtsamtes stützt sich 
darauf, daß von der betreffenden Arbeit 
eine Gefahr für alle Jugendlichen oder für 
alle Jugendlichen eines bestimmten Alters 
oder Geschlechts ausgeht. Ist die Arbeit an 
sich für Jugendliche nicht gefährlich, ist sie es 
aber für einen einzelnen Jugendlichen mit 
Rücksicht auf seinen individuellen Gesund-
heitszustand, so muß das Verbot auf § 44 
Abs. 2 gestützt werden. 

Zu § 34 (Akkord- und Fließarbeit) 
Die Akkord- und Fließarbeit ist bisher für 
Jugendliche nicht allgemein verboten, kann 
jedoch durch das Gewerbeaufsichtsamt im 
Einzelfall auf Grund des § 20 Abs. 2 JSchG 
verboten oder beschränkt werden. 

Die Beschäftigung Jugendlicher mit Akkord- 
und Fließarbeit ist bedenklich. Sie birgt die 
Gefahr in sich, daß der Jugendliche durch die 

Aussicht auf höheren Verdienst angereizt 
wird, sich übermäßig anzustrengen, zumal 
ihm die Erfahrungen der Erwachsenen, die 
wissen, was sie ihren Kräften zumuten dür-
fen, abgehen und er daher geneigt ist, seine 
Kräfte zu überschätzen. 
Ähnlich liegen die Dinge bei Fließarbeit mit 
vorgeschriebenem Arbeitstempo. Hier kommt 
allerdings die Gefahr, die Kräfte übermäßig 
anzustrengen, von außen durch das vom 
Fließband vorgeschriebene Arbeitstempo. 
Nun ist einmal dieses Tempo in der Regel 
auf die Kräfte und die Arbeitsroutine von 
Erwachsenen zugeschnitten, zum andern ist 
für Jugendliche der Zwang, eine Arbeit 
gleichmäßig im selben Tempo für längere 
Zeit durchzuhalten, sehr viel belastender als 
für Erwachsene. Ob es sich hierbei um leichte 
oder schwere Arbeiten handelt, ist gleichgül-
tig. Nicht die Schwere der Arbeit ist hier von 
Bedeutung, sondern der Zwang zur Einhal-
tung eines bestimmten, von außen vorge-
schriebenen Tempos. Die Akkord- und Fließ-
arbeit wird deshalb im Entwurf für Jugend-
liche unter 16 Jahren ausnahmslos verboten. 
Für Jugendliche über 16 Jahre kann sie die 
Aufsichtsbehörde unter bestimmten Voraus-
setzungen gestatten. Welche anderen Behör-
den, vor allem das Gesundheitsamt, vor der 
Bewilligung zu hören sind, muß auch hier 
der Regelung durch Verwaltungsanweisun-
gen der Länder überlassen bleiben (vgl. Be-
gründung zu § 7). 
Bei Akkordarbeit handelt es sich begrifflich 
um eine Arbeit, bei der sich die Lohnhöhe 
nach dem Ergebnis der Arbeit bestimmt. 
Wenn also ein Jugendlicher mit erwachsenen 
Akkordarbeitern zusammen arbeitet, selbst 
aber in Zeitlohn beschäftigt wird, fällt er 
nicht unter das Verbot des § 34. Unter „son-
stigen Arbeiten, bei denen durch ein gestei-
gertes Arbeitstempo ein höheres Entgelt er-
zielt werden kann", sind z. B. Arbeiten zu 
verstehen, bei denen der Arbeitnehmer da-
für, daß er in einer bestimmten Zeit mehr als 
ein bestimmtes Arbeitsquantum erledigt, zu 
seinem Zeitlohn noch Prämie erhält. 

Zu § 35 (Verbot der Beschäftigung durch be-
stimmte Personen) 
Daß Personen, die die bürgerlichen Ehren-
rechte nicht besitzen, jugendliche Arbeiter 
und Lehrlinge nicht anleiten dürfen, weil sie 
für die Jugendlichen eine Gefahr bedeuten, 
ist bereits in §§ 106, 126 GewO, § 17 der 



Handwerksordnung und § 81 HGB verbo-
ten. § 35 stellt ein allgemeines Verbot dieser 
Art auf, das für alle unter dieses Gesetz fal-
lenden Beschäftigungen gilt. Darüber hinaus 
müssen aber auch Personen, die Straftaten 
bestimmter Art, insbesondere Sittlichkeits-
delikte, begangen haben, von einer Beschäfti-
gung Jugendlicher ausgeschlossen werden. 
Schließlich ist in Anlehnung an § 126a GewO 
und § 20 der Handwerksordnung den zustän-
digen Landesbehörden das Recht eingeräumt 
worden, Personen, die grobe Pflichtverlet-
zungen gegenüber den von ihnen beschäftig-
ten Kindern begangen haben oder die sonst 
in sittlicher Beziehung zur Beschäftigung von 
Jugendlichen ungeeignet erscheinen, die Be-
fugnis zur Beschäftigung, Beaufsichtigung 
und Anweisung zu entziehen. 

Zu § 36 (Sorge für Erhaltung von Gesund-
heit und Arbeitskraft) 
Absatz 1 stellt die allgemeine Verpflichtung 
des Beschäftigers eines Kindes oder Jugend-
lichen auf, für einen ausreichenden Betriebs-
schutz zu sorgen. Sachlich bedeutet das etwa 
dasselbe, was die §§ 120 a bis c GewO aus-
führlicher für die unter die Gewerbeordnung 
fallenden Betriebe anordnen. Weil aber der 
Geltungsbereich der Gewerbeordnung weit 
kleiner ist als der dieses Gesetzes und es nötig 
ist, z. B. auch für die Landwirtschaft die 
Grundlagen für einen Betriebsschutz wenig-
stens der Jugendlichen zu schaffen, kann auf 
eine Vorschrift dieser Art in diesem Gesetz 
nicht verzichtet werden. 
Die Ermächtigungen in den Absätzen 2 und 3 
zum Erlaß von Rechtsvorschriften für den 
Bundesminister für Arbeit und zum Erlaß 
von Einzelverfügungen für die Aufsichtsbe-
hörde entsprechen den Ermächtigungen in 
§§ 120 e und d GewO. Die Vorschriften 
bringen generell für einen ganzen Wirt-
schaftszweig oder für bestimmte Arbeiten, 
die Verfügung für einen einzelnen Betrieb 
nähere Konkretisierungen des allgemeinen 
Grundsatzes des Absatzes 1. 

Zu § 37 (Belehrung über Gefahren) 
Die Belehrung der Beschäftigten über die mit 
der Arbeit verbundenen Gefahren und die 
Maßnahmen zu ihrer Verhütung ist zwar 
auch, soweit es sich um Erwachsene handelt, 
angebracht und dürfte in einem künftigen 
Arbeitsschutzgesetz allgemein festgelegt wer-
den, wird hier aber bereits hinsichtlich der 

Jugendlichen, deren Belehrung besonders 
notwendig ist, vorweggenommen. 

Zu § 38 (Häusliche Gemeinschaft) 
§ 38 besagt an sich nicht mehr, als bereits in 
§§ 617 und 618 Abs. 2 BGB und § 22 Abs. 2 
der Handwerksordnung vorgeschrieben ist. 
Seine Aufnahme in das Jugendarbeitsschutz-
gesetz ist trotzdem notwendig, weil die 
Pflichten des Beschäftigers damit zu öffent-
lich-rechtlichen Arbeitsschutzverpflichtungen 
erhoben werden, deren Einhaltung vom Ge-
werbeaufsichtsamt überwacht und notfalls er-
zwungen wird und deren Verletzung mit 
Strafe bedroht ist. 
Die Anforderungen, die im einzelnen an 
die „angemessene Unterkunft" zu stellen 
sind, können die Landesregierungen durch 
Rechtsverordnung regeln. 

Zu § 39 (Züchtigungsverbot) 
Körperliche Züchtigung der Lehrlinge ist be-
reits durch § 127 a Abs. 2 GewO und § 24 
Abs. 2 Satz 2 der Handwerksordnung ver-
boten. § 39 dehnt das Verbot auf alle be-
schäftigten Kinder und Jugendlichen aus. 

Zu § 40 (Verbot der Abgabe von Alkohol 
und Tabak) 
Wenn Jugendliche von ihren Arbeitgebern 
alkoholische Getränke erhalten (z. B. Frei-
trunk, der im Betrieb genossen werden muß, 
und Haustrunk in erheblichen Mengen), so 
ist das durchaus unerfreulich und wirkt den 
Bestrebungen entgegen, die von Jugendlichen 
alkoholische Getränke sowohl im Interesse 
der Volksgesundheit als auch im eigenen 
wohlverstandenen Interesse des Jugendlichen 
möglichst lange fernzuhalten suchen. Ärzt-
lche Bedenken werden auch gegen den Genuß 
von Tabakwaren mindestens für Jugendliche 
unter 16 Jahren erhoben. 
Wenn dritte Personen im Zusammenhang 
mit einer Arbeitsleistung des Jugendlichen 
diesem Branntwein oder Zigaretten verab-
reichen (z. B. der Wohnungsinhaber anläßlich 
einer Reparatur in der Wohnung), so ist das 
weder verboten noch ist der Beschäftiger 
verpflichtet, das zu verhindern. 

Zu §§ 41 bis 50 (Gesundheitliche Betreuung) 
Eine gesundheitliche Betreuung der arbeiten-
den Jugend in der bisherigen Form, die im 
wesentlichen in der Bekämpfung der bereits 
eingetretenen Gesundheitsschäden besteht, 



reicht nicht mehr aus. Es muß vielmehr mög-
lichst verhindert werden, daß ein Jugendlicher 
durch Ausübung ungeeigneter Arbeiten in sei-
ner Gesundheit geschädigt wird und daß da-
durch vielleicht die Grundlagen für eine vor-
zeitige Invalidität gelegt werden. Dieses Ziel 
will der Entwurf dadurch erreichen, daß er 
verbietet, einen Jugendlichen einzustellen, der 
nicht vorher ärztlich untersucht, und ihn 
weiterzubeschäftigen, wenn er nicht in be-
stimmten Zeitabständen nachuntersucht 
worden ist. In den dem Beschäftiger aus-
zuhändigenden ärztlichen Bescheinigungen 
über die Untersuchung wird u. a. vermerkt, 
welche Arbeiten nach dem Urteil des Arztes 
die Gesundheit des Jugendlichen gefährden 
können. Der Entwurf verbietet jedoch nicht 
etwa dem Betrieb, den Jugendlichen mit 
solchen Arbeiten zu beschäftigen; denn er will 
in die Entscheidungsfreiheit und Selbstver-
antwortlichkeit des Jugendlichen, seiner 
Eltern, der Lehrherren und der sonstigen Be-
schäftiger zunächst nicht eingreifen. Er ver-
traut vielmehr darauf, daß die Beteiligten in 
der Regel die ärztlichen Empfehlungen be-
folgen und daß der Jugendliche mit Arbeiten, 
durch die er in seiner Gesundheit oder Arbeits-
kraft gefährdet werden könnte, nicht oder 
nicht weiterbeschäftigt wird. Geschieht das 
allerdings doch, so kann die Aufsichtsbehörde 
mit einem Beschäftigungsverbot eingreifen 
(siehe § 14 Abs. 2). 
Die Einführung einer gesundheitlichen Be 
treuung für sämtliche beschäftigten Jugend-
lichen (einschl. der mithelfenden Familien-
angehörigen), deren Zahl z. Z. mehr als zwei 
Millionen beträgt (zu 1 833 330 jugendlichen 
Arbeitnehmern, die am 30. September 1955 
gezählt wurden, kommen noch die mithelfen-
den Familienangehörigen unter 18 Jahren, 
deren Zahl am 13. September 1950 über 
300 000 lag"), stellt an die Durchführungsbe-
hörden außerordentliche Anforderungen. Die 
Vorschriften des Sechsten Abschnitts sollen 
deshalb erst ein Jahr später als die übrigen 
Vorschriften des neuen Gesetzes in Kraft tre-
ten, damit den Durchführungsbehörden genü-
gend Zeit zur Vorbereitung bleibt (siehe § 72 
Abs. 1). 

Zu § 41 (Ärztliche Untersuchungen) 

Absatz 1 ordnet an, was im Falle der Neu-
einstellung eines Jugendlichen, sei es eines 
Jugendlichen, der mit 14 Jahren oder auch in 

*) vgl. „Die Jugend in Schul- und Berufsaus-
bildung und im Erwerbsleben" S. 37 und 27 

einem späteren Lebensalter erstmals in das 
Erwerbsleben eintritt, sei es eines Jugend-
lichen, der vorher schon bei anderen gearbeitet 
hat, zu beachten ist. Ein solcher Jugendlicher 
darf erst eingestellt werden, nachdem er vor-
her ärztlich untersucht worden ist und darüber 
eine Bescheinigung vorliegt. Die ärztliche Un-
tersuchung darf in der Regel nicht länger als 
18 Monate zurückliegen. Wird also z. B. ein 
16jähriger eingestellt, der im letzten Volks-
schuljahr Ende des 14. oder Anfang des 15. 
Lebensjahres zusammen mit den übrigen 
Schulabgängen untersucht worden ist, so ge-
nügt diese Untersuchung nicht mehr, vielmehr 
muß er erneut untersucht werden. Dagegen 
darf z. B. ein 17jähriger, der von einer Firma 
zu einer anderen überwechselt und ein Jahr 
zuvor untersucht worden ist, ohne erneute 
Untersuchung eingestellt werden. Beim Ober-
gang in einen anderen Betrieb ist also nicht 
in jedem Fall eine Untersuchung erforderlich, 
sondern nur dann, wenn die Nachunter-
suchungsfrist abgelaufen ist. Die ärztliche Be-
scheinigung muß dem neuen Beschäftiger aller-
dings vorliegen. §  43 Abs. 1 Satz 2 verpflich-
tet deshalb den bisherigen Betrieb, die ärzt-
liche Bescheinigung dem neuen Beschäftiger 
unverzüglich auszuhändigen. 

Absatz 2 wendet sich an diejenigen, die einen 
Jugendlichen bereits beschäftigen, und unter-
sagt ihnen, einen Jugendlichen nach Ablauf 
der Nachuntersuchungsfrist weiterzubeschäf-
tigen, wenn der Jugendliche nicht zuvor er-
neut untersucht worden ist. Der Beschäftiger 
tut also gut daran, sich den Ablauf der Frist 
jeweils zu merken. Dies wird ihm auch da-
durch erleichtert, daß in dem Vordruck für 
die dem Beschäftiger vorzulegende ärztliche 
Bescheinigung (§§ 42 Abs. 3, 50 Abs. 1 Nr. 2) 
eine Rubrik vorgesehen werden soll, in die 
der Arzt den Zeitpunkt des Ablaufs der 
Nachuntersuchungsfrist einträgt. 
Absatz 3: Im allgemeinen genügt es, wenn 
die Jugendlichen, die nach dem Verlassen 
der Volksschule mit 14 Jahren alsbald eine 
Erwerbstätigkeit aufnehmen, dreimal unter-
sucht werden, nämlich einmal vor erstmaliger 
Aufnahme einer Beschäftigung, sodann noch 
zweimal in Abständen von je 18 Monaten. 

Beispiel: Jugendlicher, geboren 6. Februar 
1945, Abgang von der Volksschule 
Ostern 1959, 18. Geburtstag am 
6. Februar 1963. Erste Untersuchung 
noch in der Schule Dezember 1958, 
zweite Untersuchung Juni 1960, 
dritte Untersuchung Dezember 1961. 



Beginnt der Jugendliche erst in einem späteren 
Lebensalter mit der Erwerbstätigkeit, so  fal

-

len  je nachdem nur 2 oder 1 Untersuchung an. 
Beispiel: Jugendlicher, geboren 6. Februar 

1945, Schulabgang Ostern 1961, 
18. Geburtstag 6. Februar 1963. 
Erste Untersuchung April 1961, 
zweite Untersuchung Oktober 1962. 

Mehr als 3 Untersuchungen sind im allgemei-
nen bei Jugendlichen, deren Entwicklungs-
stand ihrem Alter entspricht und die keine 
besonderen gesundheitlichen Schwächen oder 
Schäden aufweisen, nicht erforderlich. Ergibt 
jedoch eine Untersuchung, daß ein Jugend-
licher hinter dem seinem Alter entsprechen-
den Entwicklungsstand zurückgeblieben ist, 
oder werden sonst gesundheitliche Schwächen 
oder Schäden festgestellt oder lassen sich bei 
der Untersuchung die Auswirkungen der Be-
rufsarbeit auf die Gesundheit oder Entwick-
lung des Jugendlichen noch nicht übersehen, 
so kann der Arzt eine vorzeitige Nachunter-
suchung anordnen. Alsdann darf der Jugend-
liche Über den Zeitpunkt hinaus, den der Arzt 
hierfür festsetzt und den er in der ärztlichen 
Bescheinigung vermerkt, nicht ohne vorherige 
erneute Untersuchung weiterbeschäftigt wer-
den. Bei schwächlichen oder gesundheitlich an-
fälligen Jugendlichen kann es also zu häufige-
ren Untersuchungen kommen. 

Absatz 4: Den Apparat der ärztlichen Unter-
suchungen in Bewegung zu setzen, wenn die 
Tätigkeit des Jugendlichen nur geringfügig 
oder kurz ist und es sich zudem um leichte 
Arbeiten handelt (z. B. wenn ein junges 
Mädchen, das im Elternhaus geblieben ist, 
vorübergehend in einem Geschäft aushilft), 
erscheint überflüssig; Absatz 4 befreit des-
halb in derartigen Fällen von der Unter-
suchung. 

Zu § 42 (Durchführung der  Untersuchungen; 
Bescheinigungen und Mitteilungen) 

Absatz 1 steckt nur den allgemeinen Rahmen 
für die ärztlichen Untersuchungen ab. Die 
näheren Einzelheiten wird die Rechtsverord-
nung nach § 50 Abs. 1 Nr. 2 regeln. 

Absatz 2: Aus dem Untersuchungsbefund muß 
der Arzt folgern, durch welche Arbeiten die 
Gesundheit des Jugendlichen gefährdet wird. 
Er braucht also nicht positiv anzugeben, welche 
Arbeiten für den Jugendlichen nach seiner 
Meinung keine Gefahren mit sich bringen, 
insbesondere braucht er sich nicht darüber zu 
äußern, ob er den Jugendlichen für die Ar-

beiten, die für ihn vorgesehen sind, für ge-
eignet hält (diese Arbeiten stehen oftmals 
noch nicht fest), sondern er braucht lediglich 
negativ die Arten von Arbeiten zu bezeich-
nen, von denen er unter ärztlichen Gesichts-
punkten dem Jugendlichen abraten muß. ist 
der Jugendliche gesund und kräftig, so braucht 
er nichts zu vermerken. 

Die Arbeiten, die für einen Jugendlichen un-
geeignet sind, sollen nach allgemeinen Merk-
malen und so, daß der Beschäftiger ohne 
Schwierigkeiten daraus entnehmen kann, 
welche in seinem Betrieb anfallenden Arbeiten 
für den Jugendlichen ausscheiden, beschrieben 
werden, etwa so, wie es jetzt die Schulärzte 
in den „Ärztlichen Beurteilungen für die Be-
rufsberatung bei den Arbeitsämtern" tun. In 
den hierbei verwendeten Vordrucken heißt es: 

„Zu meiden sind Berufe mit hohen Anfor-
derungen an die Füße — an die Wirbel-
säule — an die Augen — an das Gehör — 
an  die Haut — Berufe mit Staubentwick-
lung — mit starkem Temperaturwechsel — 
mit erheblicher Belastung der Nerven —." 

Auch hierzu wird die nach 5  50 Abs. 1 Nr. 2 
zu erlassende Rechtsverordnung Näheres 
bringen. 

Absatz 3: Darüber, daß die Untersuchung 
stattgefunden hat, stellt der Arzt eine für den 
Beschäftiger bestimmte Bescheinigung aus. 
Ohne im Besitz einer solchen Bescheinigung 
zu sein, darf der Beschäftiger weder mit der 
Beschäftigung eines Jugendlichen anfangen 
noch sie nach Ablauf der Nachuntersuchungs-
frist fortsetzen. Wie er in ihren Besitz kommt, 
ist gleichgültig. Sie kann ihm unmittelbar vom 
Arzt ausgehändigt oder durch den Jugend-
lichen oder sonst jemanden (z. B. das Arbeits-
amt, den Betrieb, in dem der Jugendliche 
früher beschäftigt war) übergeben sein. Die 
Bescheinigung enthält außer der Tatsache, daß 
und wann die Untersuchung stattgefunden 
hat, nur noch evtl. Angaben über eine Ver-
kürzung der Nachuntersuchungsfrist sowie 
über die Arbeiten, durch deren Ausübung er 
die Gesundheit des Jugendlichen für gefähr-
det hält. Die ärztliche Schweigepflicht wird 
dem Beschäftiger gegenüber also streng ge-
wahrt. 

Um die Untersuchung auch im übrigen für 
die Förderung der Jugendgesundheit nutzbar 
zu machen, ist bestimmt, daß der Arzt die 
Eltern oder den Vormund des Jugendlichen 
von dem wesentlichen Ergebnis der Unter-
suchung unterrichten soll. Während zur Wah- 



rung der ärztlichen Schweigepflicht die für 
den Beschäftiger bestimmte Bescheinigung nur 
wenige Angaben enthält, die sich auf die Tat-
sache der Untersuchung, die Verkürzung der 
Frist und die ungeeigneten Arbeiten beziehen, 
kann den Eltern wesentlich mehr mitgeteilt 
werden. Sie werden in angemessener Form 
über den Gesundheitszustand ihres Kindes 
unterrichtet und mit dessen Krankheit und 
Schwächen bekanntgemacht, wobei ihnen zu-
gleich Empfehlungen für die Inanspruchnahme 
eines Arztes oder Facharztes, Erholungsmaß-
nahmen u. ä. gegeben werden. 

Zu § 43 (Aufbewahrung der Bescheinigungen; 
Anzeigen) 

Der Entwurf sieht davon ab, bereits den Arzt 
zu einer Benachrichtigung der Aufsichtsbe-
hörde zu verpflichten, wenn er die Gesundheit 
des Jugendlichen durch bestimmte Arbeiten 
für gefährdet hält. Damit aber die Aufsichts-
behörde in der Lage ist, nachzuprüfen, ob der 
Jugendliche nicht mit ungeeigneten Arbeiten 
beschäftigt wird, ist vorgeschrieben, daß der 
Beschäftiger, im Fall die ärztliche Bescheini-
gung einen Vermerk über solche Arbeiten 
enthält, der Aufsichtsbehörde unverzüglich 
anzeigen muß, mit welchen Arbeiten er den 
Jugendlichen beschäftigen will. Ergibt sich aus 
dieser Anzeige, daß die Empfehlung des 
Arztes bei der Beschäftigung beachtet wird, 
so wird sich die Aufsichtsbehörde damit in der 
Regel zufrieden geben. Gehören jedoch die an-
gezeigten Arbeiten ganz oder zum Teil zu den 
vom Arzt als gefährlich bezeichneten oder hat 
das Amt Zweifel, ob die Angaben des Be-
schäftigers darüber, mit welchen Arbeiten er 
den Jugendlichen beschäftigt, zutreffen, so 
wird es sich allerdings veranlaßt sehen, so bald 
wie möglich den Betrieb aufzusuchen und den 
Fall an Ort und Stelle nachzuprüfen. 

Zu § 44 (Eingreifen der Aufsichtsbehörde) 
Während die bisherigen Vorschriften nur zu 
ärztlichen Untersuchungen verpflichten und 
es zunächst den Beteiligten überlassen bleibt, 
ob sie den Ratschlägen des Arztes hinsichtlich 
der zu meidenden Arbeiten folgen, macht § 44 
klar, daß der Staat nicht dulden wird, daß 
ein Jugendlicher mit Arbeitenbeschäftigt wird, 
durch die seine Gesundheit geschädigt werden 
könnte. Das Eingreifen des Staates geschieht 
in der Form, daß die Aufsichtsbehörde dem 
Beschäftiger verbietet, den Jugendlichen mit 
diesen Arbeiten zu beschäftigen, oder ihm 
Auflagen macht, die die Gefahr für Gesund-

heit beseitigen. Da das Verbot oder die Be-
schränkung einen Verwaltungsakt darstellen, 
können der Beschäftiger und der Jugendliche 
hiergegen mit den Rechtsmitteln des Verwal-
tungsrechts angehen. 

Beschäftigungsverbote und -beschränkungen, 
seien sie nun gesetzlich normiert oder auf 
Grund einer gesetzlichen Ermächtigung durch 
Verwaltungsakt verfügt, kennen sowohl das 
geltende Jugendschutzgesetz (§ 20) als auch 
der Entwurf (§ 33 Abs. 2 und 3). In diesen 
Fällen beruhen die Beschäftigungsverbote auf 
der objektiven Gefährlichkeit bestimmter Ar-
beiten für alle Jugendlichen oder für alle 
Jugendlichen eines bestimmten Alters oder 
Geschlechts. Das Beschäftigungsverbot des § 44 
Abs. 2 leitet sich dagegen aus der Gefährlich-
keit bestimmter Arbeiten für einen einzelnen 
Jugendlichen mit Rücksicht auf dessen indivi-
duelle Konstitution und gesundheitliche Ver-
fassung her. Es entspricht etwa § 3 Abs. 1 
des Mutterschutzgesetzes, wonach werdende 
Mütter nicht beschäftigt werden dürfen, so-
weit nach ärztlichem Zeugnis Leben oder Ge-
sundheit von Mutter oder Kind bei Fort-
setzung der Beschäftigung gefährdet ist. 
Da die Aufsichtsbehörde ein Beschäftigungs-
verbot nicht erlassen darf, bevor sie nicht den 
Fall allseitig geprüft hat, und da ihr hierbei 
Bedenken gegen die Richtigkeit der ärztlichen 
Bescheinigung kommen können oder diese in-
haltlich unklar sein mag, ist es der Behörde 
gestattet, jederzeit die ärztliche Untersuchung 
eines Jugendlichen anzuordnen. Zuvor kann 
sie den staatlichen Gewerbearzt veranlassen, 
gemäß § 48 den vollständigen Untersuchungs

-

befund bei dem betreffenden Arzt anzufor-
dern, u. U. schafft dieser Befund schon die 
nötige Klarheit. 

Zu § 45 (Freizeit für Untersuchungen) 
Die Bestimmung ist dem § 11 betreffend Be-
rufsschule nachgebildet. An sich bedürfte es 
einer Bestimmung, daß der Beschäftiger dem 
Jugendlichen Freizeit für die Untersuchungen 
zu gewähren hat, nur im Fall des § 44 Abs. 1 
(Anordnung einer Untersuchung durch die 
Aufsichtsbehörde). Denn im übrigen liegt es 
im eigenen Interesse des Beschäftigers, dem 
Jugendlichen die Freizeit zu gewähren, da er 
ihn ohne ärztliche Untersuchung nach Ablauf 
der Nachuntersuchungsfrist nicht weiterbe-
schäftigen darf. Es sind jedoch die Fälle nicht 
weiter unterschieden worden, dies auch im 
Hinblick darauf, daß, wenn die ärztliche Be-
treuung dem Gesundheitsamt übertragen wird, 



die Termine vom Gesundheitsamt festgesetzt 
werden. 

Zu § 46 (Kosten der Untersuchungen) 

Was die Frage angeht, wer die Kosten der 
Untersuchungen zu tragen hat, so ist zunächst 
einmal gewiß, daß sie dem Jugendlichen oder 
seinen Eltern nicht aufgebürdet werden dür-
fen. Dies ist auch in den Übereinkommen 
Nr. 77 und 78 der IAO betreffend ärztliche 
Untersuchung Jugendlicher im Gewerbe und 
bei nichtgewerblichen Arbeiten ausdrücklich 
verboten. 

Auch die Träger der gesetzlichen Kranken-
versicherung kommen als Kostenträger nicht 
in Betracht, da zu ihren Aufgaben nicht die 
vorbeugende Gesundheitsfürsorge gehört. 

Es bleiben also als Kostenträger nur die Be-
schäftiger und die öffentliche Hand. Obwohl 
nach dem Aufbau der Vorschriften die ärzt-
liche Untersuchung Voraussetzung für die Be-
schäftigung ist, ,der Beschäftiger also ein ei-
genes Interesse daran hat, diese vom Gesetz 
aufgestellte Voraussetzung zu erfüllen, so 
würde es angesichts der Bedeutung der regel-
mäßigen ärztlichen Überwachung a ller arbei-
tenden Jugendlichen nicht nur für den einzel-
nen Jugendlichen selbst, sondern auch für die 
Allgemeinheit, die unter dem Gesichtspunkt 
der Erhaltung der Volksgesundheit und der 
Vermeidung von Frühinvalidität an den Un-
tersuchungen stark interessiert ist, unbillig 
sein, wenn die gesamten Kosten dem Beschäf-
tiger auferlegt würden. Es scheint jedoch 
tragbar, ihn mit den Kosten der regelmä-
ßigen Nachuntersuchungen der bereits von 
ihm beschäftigten Jugendlichen zu bel asten. 
Dagegen sollen die Kosten der anderen Unter-
suchungen, also vor allem der Einstellungs-
untersuchungen, die vor Aufnahme einer Be-
schäftigung notwendig werden, weiter die 
vom Arzt angeordneten vorzeitigen Nachun-
tersuchungen und der von der Aufsichtsbe-
hörde besonders angeordneten Untersuchun-
gen von den Ländern getragen werden. 

Zur Frage, wie hoch die Kosten sind, sei fol-
gende Überlegung angestellt: Nach den Vor-
schlägen des Entwurfs müssen laufend ca. 
2 Millionen beschäftigte Jugendliche in 4 Jah-
ren dreimal untersucht werden. Das bedeutet 
in jedem Jahr ca. 1,5 Millionen Untersuchun-
gen. Wieviel im Durchschnitt die einzelne 
Untersuchung kosten wird, hängt davon ab, 
oh und in welcher Weise die Länder von der 
ihnen in § 47 Abs. 1 Satz 2 eingeräumten Be-

fugnis, die Vornahme der ärztlichen Unter-
suchungen auf bestimmte Ärzte zu beschrän-
ken, Gebrauch machen. Werden die ärztlichen 
Untersuchungen in der Hauptsache beim Ge-
sundheitsamt konzentriert und durch Ausbau 
der schul- und berufsschulärztlichen Unter-
suchungen in den öffentlichen Gesundheits-
dienst einbezogen, so werden die Kosten ver-
hältnismäßig gering sein. Setzt m an  etwa 
6 DM für die von den Gesundheitsämtern 
durchgeführten Untersuchungen an, so würde 
sich eine jährliche Belastung der Länder von 
etwa 9 Millionen DM ergeben, von denen 
gut die Hälfte vom Beschäftiger zu erstatten 
wäre. 

Nach § 50 Abs. 2 können die Länder Pausch-
beträge für die Kasten der ärztlichen Unter-
suchungen, also sowohl der von beamteten 
als auch der von freipraktizierenden und son-
stigen Ärzten vorzunehmenden Untersuchun-
gen festsetzen und Vorschriften über die Er-
stattung der dem Beschäftiger zur Last fallen-
den Kosten erlassen, also z. B. festsetzen, wie-
viel der Beschäftiger dem Träger des Gesund-
heitsamtes, falls dieses die Untersuchungen 
durchführt, hierfür zu zahlen hat und in wel-
cher Weise diese Beträge vom Beschäftiger 
eingezogen werden. 

Zu § 47 (Person des Arztes) 

Absatz 1: Den Kreis der Ärzte, die Unter-
suchungen für die Zwecke des Jugendarbeits-
schutzes vornehmen dürfen, hat der Entwurf 
sehr weit gezogen. Es sind einmal bestimmte 
beamtete Ärzte und Ärzte, die hauptberuf-
lich für bestimmte Ämter tätig sind, zum an-
deren Werksärzte und frei praktizierende 
Ärzte. Diese beiden letzteren Gruppen von 
Ärzten müssen vom staatlichen Gewerbearzt 
ermächtigt werden. Auf die Ermächtigung 
kann nicht verzichtet werden, da eine ge-
wisse Auswahl und Kontrolle, die über Er-
teilung und Rücknahme der Ermächtigung 
ausgeübt werden kann, nötig ist. Nicht jeder 
Arzt besitzt die erforderlichen Erfahrungen 
in der Beurteilung des Gesundheits- und Ent-
wicklungsstandes Jugendlicher sowie die 
nötige Kenntnis des modernen Arbeitslebens 
und der Anforderungen, die den Jugendlichen 
in den Betrieben erwarten. 

Der Entwurf gibt den Ländern anheim, die 
Vornahme der ärztlichen Untersuchungen 
auf bestimmte Ärzte zu beschränken. Damit 
haben die Länder die Möglichkeit, den neuen 
Gesundheitsdienst in einen der bereits beste-
henden einzubauen. 



Absatz 2: Bei Bundesbahn und Bundespost ist 
es seit längerer Zeit üblich, alle Bewerber durch 
bestimmte Ärzte, die besonders ermächtigt 
worden sind und die die Anforderungen, die 
Bundesbahn und Bundespost an ihre Beschäf-
tigten stellen, genau kennen, untersuchen und 
evtl. auch nachuntersuchen zu lassen. Hieran 
soil durch ,den Entwurf nichts geändert wer-
den. Allerdings haben diese Untersuchungen 
keine Wirkung bei Beschäftigung in anderen 
Betrieben. 

Was die Untersuchungen im Bergbau angeht, 
so darf heute schon niemand mit bergmänni-
scher Arbeit über oder unter Tage beschäftigt 
werden, der hierzu nicht von einem Arzt für 
tauglich erklärt worden ist. Nur die von der 
Bergbehörde ermächtigten Ärzte, die  mit den 
Anforderungen der bergmännischen Arbeit 
vertraut sind, ,dürfen auch die Untersuchun-
gen der Jugendlichen, die im Bergbau be-
schäftigung suchen, nach ,dem vorliegenden 
Gesetz vornehmen. 

Zu § 48 (Gegenseitige Unterrichtung der 
Ärzte) 

Die Bestimmungen dieses Paragraphen stel-
len sicher, daß der Arzt, der einen Jugend-
lichen  untersucht, im Bedarfsfall auf die  Un-
tersuchungsbefunde eines Arztes, der den Ju-
gendlichen früher untersucht hat, zurückgrei-
fen kann. Häufig ist die zutreffende Beurtei-
lung eines Jugendlichen davon abhängig, daß 
die früheren Untersuchungsergebnisse mit 
herangezogen werden können. 

Darüber hinaus ist dem Gewerbearzt die Be-
fugnis eingeräumt, die Untersuchungsbefunde 
aller Ärzte, die Jugendliche nach diesem Ge-
setz untersucht haben, anzufordern, dies ins-
besondere deshalb, damit er die Aufsichtsbe-
hörde, die einen Fall unter dem Gesichtspunkt 
des Erlasses eines Beschäftigungsverbotes 
prüft (vgl. § 44), richtig beraten kann. 

Vielfach befinden  sich bei den Gesundheits-
ämtern Unterlagen über frühere schulärzt-
liche Untersuchungen der Jugendlichen. Diese 
sollen dem untersuchenden Arzt zugänglich 
gemacht werden können, damit er auch diese 
Unterlagen, wenn nötig, bei der Beurteilung 
eines Jugendlichen mit verwerten kann. 

Zu § 49 (Übergangsvorschriften) 
Absatz 1: Um allen Beteiligten einschließlich 
der Behörden den Übergang auf die neuen 
Vorschriften Fiber die ärztliche Betreuung zu 
erleichtern, ist in § 49 zunächst angeordnet, 

daß Jugendliche, die bei Inkrafttreten der 
Vorschriften über gesundheitliche Betreuung, 
also am 1. Januar 1959 bereits 16 Jahre alt 
sind, von den Vorschriften ,überhaupt nicht 
mehr erfaßt werden. Sodann brauchen Ju-
gendliche, die am 1. Januar 1959 bereits be-
schäftigt werden, während des Jahres 1959 
— abgesehen von den Fällen eines Wechsels 
des Beschäftigers — ebenfalls nicht untersucht 
zu werden. 

Im ersten Jahr nach Inkrafttreten, also im 
Jahre 1959, steht hiernach zunächst der Jahr-
gang, der zu Ostern 1959 aus der  Schule ent-
lassen wird, zur Untersuchung an. Diese Un-
tersuchungen sind bis spätestens März 1959 
abgeschlossen. In den folgenden Monaten bis 
etwa November müssen sodann der Entlaß-
jahrgang 1958 und diejenigen aus dem Ent-
laßjahrgang 1957, die am 1. Januar 1959 noch 
nicht 16 Jahre alt waren, untersucht werden, 
,da sie nach dem 1. Januar 1960 nicht mehr 
ohne ärztliche Untersuchung weiterbeschäf-
tigt werden dürfen. Ende ,des Jahres setzen 
dann die Untersuchungen des Jahrgangs, der 
Ostern 1960 entlassen wird, ein. 

Ab 1. Januar 1960 unterliegen alle Jugend-
lichen, die an diesem Tag noch nicht 17 Jahre 
alt sind, der regelmäßigen ärztlichen Untersu-
chung nach den neuen Vorschriften. 

Absatz 2: Um etwaige Anfangsschwierigkei-
ten, mit denen auch bei sorgfältiger Vorbe-
reitung gerechnet werden muß, zu überbrük-
ken und zu vermeiden, daß Jugendliche nur 
deshalb beschäftigungslos sind, weil die ärzt-
liche Untersuchung sich verzögert hat, ist 
weiterhin vorgesehen, daß für die ersten bei-
den Jahre nach Inkrafttreten der Vorschrif-
ten die Aufsichtsbehörde unter bestimmten 
Voraussetzungen von den Vorschriften über 
die gesundheitliche Betreuung  Befreiung  er-
teilen kann. 

Zu § 50 (Ermächtigungen) 

Absatz 1 
Die ärztliche Betreuung der arbeitenden Ju-
gendlichen ist im Gesetz nur in ,den Grund-
zügen geregelt. Für die Durchführung bedarf 
es weiterer Vorschriften, für die § 50 Er-
mächtigungen teils dem Bundesminister für 
Arbeit, teils den Landesregierungen gibt. 

Nr. 1: Es gibt gewisse körperlich besonders 
anstrengende oder sonst gesundheitsgefähr-
liche Arbeiten, bei denen Untersuchungen in 
Abständen von 18 Monaten nicht ausreichen 
(z. B. im Bergbau) und in ,denen daher die 



Fristen zwischen den Untersuchungen allge-
mein verkürzt werden sollten. Hierfür ist 
dem Bundesminister für Arbeit eine entspre-
chende Ermächtigung erteilt. 

Nr. 2: Vergleiche hierzu die Begründung zu 
§ 42. 

Nr. 3: Es wird dem Bundesminister für Ar-
beit die Befugnis erteilt, auch den  18 - bis 
20jährigen, die gesundheitsgefährliche Arbei-
ten leisten, die Vorteile der gesundheitlichen 
Betreuung zugute 'kommen zu lassen. Für die 
unter die Gewerbeordnung fallenden Arbeit-
nehmer ist dies bereits auf Grund des § 120 e 
der Gewerbeordnung möglich. Es kann sich 
aber auch als notwendig erweisen, junge Men-
schen in anderen Betrieben, z. B. denen des 
Bergbaues, regelmäßigen ärztlichen Untersu-
chungen zu unterwerfen. 

Absatz 2: Vergleiche hierzu die Ausführungen 
bei § 46. 

Zu §§ 51 bis 56 (Aushänge und Verzeichnisse) 
Die Vorschriften über die vom Beschäftiger 
zu führenden Verzeichnisse sind im Entwurf 
gegenüber 'dem geltenden Recht (vgl. § 53 
JSchG, Nr. 55 bis 65 der AVO) entsprechend 
den Wünschen der Gewerbeaufsicht der Län-
der erheblich vereinfacht worden, soweit dies 
nur mit dem Zwecke der Bestimmungen ver-
einbar ist, dem Aufsichtsbeamten ein Mindest-
maß von Unterlagen, die er für die Nachprü-
fung braucht, zu verschaffen. Für Haushalte 
und kleinere landwirtschaftliche Betriebe 
würden auch diese Vorschriften zu weit ge-
hen; für sie sind deshalb in § 54 Erleichterun-
gen getroffen. 

Im übrigen sind die Vorschriften über Aus-
lage des Gesetzes, Einsicht in die Verzeich-
nisse, Pflicht des Beschäftigers zur Auskunfts-
erteilung und zur Vorlage der Verzeichnisse 
usw. fast unverändert aus dem geltenden 
Recht übernommen worden. Die in § 56 
Abs. 1 und 2 aufgestellte Pflicht zur Vorlage 
von Unterlagen bezieht sich nur auf die beim 
Beschäftiger bereits vorhandenen Unterlagen 
und bedeutet nicht, daß er Unterlagen, die 
er nicht besitzt, die aber für ;die Kontrolle 
nützlich waren, zu beschaffen brauchte. 

Zu § 57 (Aufsichtsbehörden) 
Die im Gesetz vielfach genannten Aufsichts-
behörden, die Ausnahmen bewilligen, Pau-
sen verlängern, Beschäftigungsverbote erlas-
sen können und denen Anzeigen erstattet 
werden müssen usw., sind im § 57 näher be-

stimmt worden. Zufolge einem ausdrück-
lichen Wunsch der Gewerbeaufsicht der Län-
der sind ,die Gewerbeaufsichtsämter, denen 
auch im übrigen die Aufsicht 'über die Aus-
führung von Arbeitsschutzgesetzen obliegt, 
als Aufsichtsbehörden genannt worden. Sie 
haben auch die Aufsicht über die neu 'in das 
Gesetz einbezogenen Haushalte und land-
wirtschaftlichen Betriebe zu führen. Bei berg-
baulichen Betrieben sollen allerdings die Berg-
behörden, 'bei den Betrieben und Verwaltun-
gen des Bundes 'die obersten Dienstbehörden 
Aufsichtsbehörden sein. Die abweichende Be-
stimmung der Aufsichtsbehörde bei bergbau-
lichen  Betrieben entspricht dem bisherigen 
Recht und beruht 'darauf, daß nur die  Berg-
behörden über ;die Spezialkenntnisse und -er-
fahrungen verfügen, die für die Aufsichtfüh-
rung im Bergbau nötig sind. Die Betriebe und 
Verwaltungen des Bundes usw. sind der Auf-
sicht der obersten Dienstbehörden unterstellt 
worden, weil es unzweckmäßig erscheint, sie 
von Landesbehörden beaufsichtigen zu lassen. 
Da die Führung der Aufsicht über die in zahl-
losen privaten Haushalten einzeln beschäftig-
ten Jugendlichen die Gewerbeaufsicht in man-
chen Ländern vor Schwierigkeiten stellt, die 
möglicherweise in absehbarer Zeit nicht zu 
beheben sind, ist den Landesregierungen die 
Befugnis eingeräumt, die Beschäftigung Ju-
gendlicher im Familienhaushalt von der Auf-
sicht auszunehmen. 

Zu § 58 (Entfernung Jugendlicher durch die 
Aufsichtsbehörde) 
In gewissen Fällen (nämlich bei verbotener 
Kinderarbeit nach § 6, bei Beschäftigung mit 
verbotenen gefährlichen Arbeiten nach § 33 
oder durch bestimmte Personen nach § 35 so-
wie bei Beschäftigung ohne die in § 41 vorge-
schriebenen ärztlichen Untersuchungen) kann 
die Aufsichtsbehörde die Entfernung dieser 
Kinder und Jugendlichen polizeilich erzwin-
gen. Diese Befugnis geht über die ihr nach § 57 
Abs. 2 zustehenden polizeilichen Befugnisse, 
die ihr nach den landesrechtlichen Bestimmun-
gen bereits erlauben, die Befolgung ihrer An-
ordnungen durch Ausführung der zu erzwin-
genden Handlung auf Kosten des Pflichtigen, 
durch Festsetzung von Zwangsgeld und durch 
unmittelbaren Zwang durchzusetzen, noch 
hinaus, indem nicht nur die Beschäftigung der 
Kinder und Jugendlichenentgegen den Ver-
boten verhindert, sondern sogar die Entfer-
nung aus dem Betrieb erzwungen werden 
kann. Eine ähnliche Vorschrift befindet sich 
bereits in § 106 GewO. 



Zu § 59 (Mitteilungspflicht Dritter) 

Die Vorschrift über die Mitteilungspflichten 
hat ihr Vorbild in § 9 Abs. 2 des öster-
reichischen Kinder- und Jugendbeschäftigungs-
gesetzes, welcher lautet: 
„Die Lehrer, die Ärzte, die Organe der pri-
vaten Jugendfürsorge sowie alle Körper-
schaften, in deren Aufgabengebiet Angele

-

genheiten der Jugendfürsorge fallen, sind 
verpflichtet, Wahrnehmungen über Verlet-
zung von Vorschriften über die Kinderar-
beit der zuständigen Bezirksverwaltungs-
behörde mitzuteilen; auf Verlangen dieser 
Behörden sind sie verpflichtet, Auskünfte 
über die Kinderarbeit und über besondere 
Fälle der Verwendung von Kindern zu er-
teilen." 

Die besten Kenntnisse von Verstößen gegen 
die Jugendarbeitsschutzbestimmungen haben 
sicherlich die Berufsschullehrer. Sie erfahren 
durch ihre Tätigkeit in den Klassen sehr 
schnell, welche Jugendlichen dauernd Ober-
stunden machen, ob Sonntags- und Nachtar-
beit von ihnen verlangt wird, ob sie ihren 
Urlaub erhalten usw., sei es nun, daß sie sich, 
weil die Jugendlichen einen übermüdeten 
Eindruck machen oder häufig die Schule ver-
säumen, ausdrücklich danach erkundigen, sei 
es, daß die Schüler bei Gelegenheit von sich 
aus darüber berichten, und sie wissen im all-
gemeinen recht gut, welche Betriebe vor allem 
sich Verstöße zuschulden kommen lassen. 
Die Berufsschullehrer sind also eine Quelle 
nützlicher Auskünfte für die Aufsichtsbehör-
den. Solange sie aber nicht zur Mitteilung 
der ihnen bekannten Verstöße verpflichtet 
sind, haben sie begreiflicherweise Scheu, von 
sich aus mit solchen Meldungen an die Ge-
werbeaufsichtsämter heranzutreten, weil sie 
sich dann leicht den Vorwurf der Denunziation 
zuziehen, sie aber auf eine gute Zusammen-
arbeit mit den Beschäftigern angewiesen sind. 
Wenn sie jedoch durch das Gesetz verpflichtet 
werden, auf Verlangen der Aufsichtsbehörde 
Auskunft zu erteilen, so entfallen solche Vor-
würfe. Damit ein Konflikt für die Lehrer ver-
mieden wird, ist überdies die  Auskunftspflicht 
davon abhängig gemacht, daß die Schulauf-
sichtsbehörde die Mitteilung genehmigt. 
Aus Sinn und Wortlaut des § 59 ergibt sich, 
daß es sich hier nicht um die Mitteilung von 
Meinungen, sondern um die von Tatsachen 
handelt. Die Bediensteten anderer Behörden, 
insbesondere des Jugendamtes oder des Ar-
beitsamtes, zu denselben Mitteilungen zu 
verpflichten, erscheint nicht erforderlich, da 

sie einmal derartig genaue Kenntnis von Ver-
stößen nicht besitzen und zum anderen in 
Konflikte wie die Berufsschullehrer im allge-
meinen nicht kommen, so daß anzunehmen 
ist, daß sie der Aufsichtsbehörde in der Regel 
ohne eine besondere Mitteilungspflicht Aus-
kunft geben. 

Zu § 60 (Ausnahmen aus Gründen des Ge-
meinwohls) 

Die Befolgung der gesetzlichen Vorschriften, 
die, wie das im Arbeitsschutzrecht schon mit 
Rücksicht auf die dahinterstehenden Straf-
und Bußgelddrohungen nicht anders sein 
kann, genaue Regelungen treffen und den 
Aufsichtsbehörden nur in wenigen Fällen und 
dann nur unter bestimmten Voraussetzungen 
die Bewilligung von Ausnahmen gestatten, 
kann sich auch in anderen als eigentlichen 
Notfällen, in denen die Geltung der Arbeits-
zeitvorschriften bereits durch § 18 ausge-
schlossen ist, als so schwierig erweisen, daß 
es unverständig wäre, auf Beachtung der Vor-
schriften zu bestehen.  Das Gesetz läßt deshalb 
zu, daß Ausnahmen von jeder Vorschrift des 
Gesetzes bewilligt werden dürfen, „wenn es 
das Gemeinwohl dringend fordert". Zu den-
ken  ist hier etwa daran, daß bestimmte Wirt-
schaftszweige ihren Aufgaben, deren Erfüllung 
im öffentlichen Interesse liegt, ohne Verlet-
zung von Arbeitsschutzvorschriften nicht 
mehr nachkommen könnten (z. B. der Berg-
bau, Elektrizitäts- oder sonstige der allgemei-
nen Versorgung dienende Betriebe),  oder 
daß Nahrungsmittel oder Rohstoffe zu ver-
derben drohen. 

Damit die Entscheidungen, ob das Gemein-
wohl die Ausnahme dringend forciert, richtig 
und nach einheitlichen Gesichtspunkten ge-
troffen werden, legt sie das Gesetz in die 
Hand der für den Arbeitsschutz zuständigen 
obersten Landesbehörden, die diese Befug-
nisse nicht delegieren können. Außerdem dür-
fen die Vorschriften der §§ 14 und 28 über 
Nachtruhe nicht angetastet werden, weil die 
ungestörte Nachtruhe, wie bei § 14 ausge-
führt, ein Hauptanliegen des Jugendarbeits-
schutzes ist und selbst, wenn das Gemeinwohl 
im Spiele ist, es dahinter zurückstehen muß. 
Für die Nachtarbeit müssen in diesen Fällen 
dann eben erwachsene Männer herangezogen 
werden. 

Auch soweit es sich um Ausnahmen für den 
Bergbau und die Betriebe und Verwaltungen 
des Bundes handelt, sind nicht die Aufsichts-
behörden zur Erteilung der Ausnahmen be- 



fugt, sondern nur die obersten Landes- bzw. 
Bundesbehörden. 

Zu § 61 (Ausnahmebewilligungen) 

Absatz 1: § 61 bringt allgemeine Vorschrif-
ten für Ausnahmebewilligungen, die in al-
len Fällen Platz greifen, in denen Behörden 
nach diesem Gesetz Ausnahmen bewilligen 
dürfen. Jede Ausnahme muß hiernach befris-
tet werden und kann mit Auflagen und 
Bedingungen verbunden werden. Die Aus-
nahmen sind von Gesetzes wegen jederzeit 
widerruflich, auch wenn ein solcher Vorbehalt 
des Widerrufs in der Bewilligung fehlt. 

Durch Absatz 2 ist klargestellt, daß es sich 
bei den Ausnahmen um Verwaltungsakte 
handelt, die auf den Einzelfall abgestellt sind. 
Es dürfen also z. B. die obersten Landesbe-
hörden auf Grund des § 60 keine Ausnahmen 
für einen ganzen Wirtschaftszweig des Lan-
des bewilligen. 

Absatz 3: Damit die Beschäftigten darüber 
unterrichtet werden, daß eine Ausnahme be-
willigt worden ist und worauf sie sich er-
streckt, wird der Beschäftiger verpflichtet, 
über die Ausnahmen im Betrieb einen Aus-
hang anzubringen. 

Zu §§ 62 und 63 (Ausschüsse für Jugend-
arbeitsschutz) 

Die zahlreichen Verstöße gegen die Bestim-
mungen des Jugendarbeitsschutzrechts und 
die Unmöglichkeit für die Gewerbeaufsichts-
ämter, die zahllosen kleinen Betriebe, in de-
nen die Jugendlichen in verhältnismäßig gro-
ßer Zahl beschäftigt sind, und in denen die 
Vorschriften bekanntermaßen am häufigsten 
mißachtet werden, wirksam zu überwachen, 
haben die Jugendverbände und die Gewerk-
schaften veranlaßt, nach anderen Mitteln 
Ausschau zu halten, um die Zahl der Ver-
stöße einzudämmen. Dazu gehört u. a. die 
Bildung von Ausschüssen für Jugendarbeits-
schutz bei den Aufsichtsbehörden. Sie sollen 
die Gedanken des Jugendarbeitsschutzes, den 
Sinn und die Notwendigkeit der einzelnen 
Maßnahmen in der Bevölkerung propagieren, 
die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden durch ge-
meinsame Beratung fördern und ihnen da-
durch, daß sie durch ihre personelle Zusam-
mensetzung eine unmittelbare Verbindung 
zu allen Behörden und Verbänden haben, die 
sich mit dem Wohl der Jugend befassen, eine 
breitere Grundlage sichern. Solche Jugend-
arbeitsschutzausschüsse bestehen bereits auf 

Grund landesgesetzlicher Regelungen in Nie-
dersachsen (§ 4 des Jugendarbeitsschutzgeset-
zes), in Hamburg (VO über die Einrichtung 
einer Jugendarbeitsschutzkommission vom 
22. März 1949), in Berlin (VO zum Jugend-
schutzgesetz vom 25. November 1949 Nr. 2) 
sowie im Saarland (Jugendarbeitsschutzgesetz 
vom 7. Dezember 1949 § 2 und Erste Aus-
führungsverordnung vom selben Tage). Sie 
sollen nunmehr durch das vorliegende Ge-
setz für die ganze Bundesrepublik eingeführt 
werden. 

Nach Absatz 1 des  § 62 muß ein Ausschuß 
bei jeder Aufsichtsbehörde gebildet werden. 
Der Entwurf ist weder den Wünschen, den 
Ausschuß nur beim Landesarbeitsminister, 
noch den Wünschen, Ausschüsse in jedem 
Stadt- und Landkreis zu bilden, gefolgt. 

Absatz 2 des 5  62 regelt im einzelnen die Zu-
sammensetzung der Ausschüsse. 

Absatz 3 des 5 62 befaßt sich mit der Zu

-

sammensetzung der bei den obersten Dienst

-

behörden des Bundes zu bildenden Ausschüsse. 

63 umreißt kurz die Aufgaben der Aus-
schüsse. Es wird Sache der Ausschüsse sein, 
diese Vorschriften mit Leben zu erfüllen und 
durch rege und sachverständige Mitarbeit da-
zu beizutragen, daß das Verständnis für den 
Jugendarbeitsschutz überall geweckt und das 
Verantwortungsgefühl der Beschäftiger wach-
gerufen wird, so daß sie nicht mehr aus reiner 
Bequemlichkeit und Unüberlegtheit Jugend-
liche weit über die gestattete Zeit hinaus be-
schäftigen, und daß schließlich die Bevölke-
rung allgemein an den Fragen des Jugendar-
beitsschutzes interessiert wird. Diese Arbeit 
kommt auch .der Tätigkeit der Aufsichtsbe-
härden zugute. 

Zu §§ 64 bis 67 (Straftaten und Ordnungs-
widrigkeiten) 

Der Achte Abschnitt ist gegenüber den bis-
herigen Strafvorschriften der Arbeits-
schutzgesetze (vgl. § 25 AZO, § 24 JSchG) 
grundlegend umgestaltet worden. Zunächst 
verlangt die Rechtssicherheit, daß die Zuwi-
derhandlungen einzeln aufgeführt werden; es 
genügt nicht mehr, Strafe demjenigen anzu-
drohen, „der einer Vorschrift dieses Gesetzes 
zuwiderhandelt". Sodann geht das Bestreben 
dahin, die Übertretungen abzubauen und die 
Zuwiderhandlung je nach ihrem Unrechts-
gehalt entweder der Gruppe der Ordnungs-
widrigkeiten oder der der Vergehen zuzu-
weisen. Dazwischen steht eine dritte Gruppe 



von Zuwiderhandlungen, die im Regelfalle 
Ordnungswidrigkeiten darstellen, bei Hinzu-
treten qualifizierender Umstände jedoch zu 
Vergehen werden. 

Demgemäß enthält zunächst § 64 diejenigen 
Zuwiderhandlungen, die stets Straftaten dar 
stellen, weil das verletzte Rechtsgut, z. B. die 
Nachtruhe und die Sonntagsruhe, besonders 
hocheingeschätzt werden. § 66 enthält dem-
gegenüber diejenigen Zuwiderhandlungen, die 
stets nur Ordnungswidrigkeiten sein sollen, 
weil die verletzten Bestimmungen nicht un-
mittelbar den Schutz der Kinder und Jugend-
lichen vor Oberanstrengung oder Gefährdung 
ihrer Gesundheit zum Inhalt haben, sondern 
anderen Zwecken dienen (z. B. sollen die Vor-
schriften über Führung von Verzeichnissen 
durch den Arbeitgeber dem Gewerbeaufsichts-
amt die Prüfung, ob die Vorschriften des Ge-
setzes beachtet worden sind, erleichtern). 
Schließlich führt § 65 diejenigen Bestimmun-
gen auf, die zwar wie z. B. die Vorschriften 
über die Arbeitszeit, die Ruhepausen, den 
Frühschluß vor Sonntagen und den Urlaub, 
ebenfalls unmittelbar Gesundheit und Ar-
beitskraft der Jugendlichen schützen sollen, 
die jedoch nicht dasselbe Gewicht haben, wie 
die in § 64 genannten Bestimmungen. Zu-
widerhandlungen gegen diese Bestimmungen 
sollen daher erst, wenn sie unter erschweren-
den Umständen begangen werden, wie z. B. 
widerholt oder aus Gewinnsucht, als Ver-
gehen behandelt wenden. 

Zu §§ 68 und 69 (Verwandte Kinder und 
Jugendliche) 

Wenn das Gesetz auch für die Beschäftigung 
der eigenen Kinder und Jugendlichen gilt 
(lediglich die Beschäftigung eigener Kinder 
und Jugendlicher im Familienhaushalt und in 
der Landwirtschaft ist vom Geltungsbereich 
ausgenommen — siehe § 1 Abs. 2 Nr. 2), so 
erscheint es 'doch in der Erwägung, daß nicht 
unbedingt nötige Eingriffe in die Familien-
und Elternrechte unterbleiben sollen, ange-
bracht, im Verhältnis zwischen Eltern und 
Kindern nicht alle Vorschriften des Gesetzes 
Anwendung finden zu lassen. 

Zu § 68 (Begriff) 
In § 68 wird der Kreis der verwandten Kin-
der und Jugendlichen, für den die Ausnahmen 
gelten sollen, abgegrenzt. Zunächst gehören 
hierher die von ihren Eltern beschäftigten 
Kinder und Jugendlichen, falls den Eltern die 
Personensorge zusteht (das sind im Regelfall 

beide Elternteile, nach Scheidung der Ehe 
derjenige Elternteil, dem die Personensorge 
zusteht, schließlich die uneheliche Mutter). 
Darüber hinaus sollen die Ausnahmen auch 
bei Beschäftigung eines Mündels Platz greifen, 
falls der Vormund zugleich ein naher Ver-
wandter ist. 

Zu § 69 (Ausnahmen) 

s 69 führt die Ausnahmen und Sonder-
regelungen für die Beschäftigung verwandter 
Kinder und Jugendlicher auf. 

Zunächst wird die Anwendung der Vor-
schriften, die Zahlungsansprüche zum Inhalt 
haben, also der Vorschriften über Bezahlung 
der Mehrarbeit, der Berufsschulzeit und der 
Sonntagsarbeit sowie über die Urlaubsabgel-
tung ausgeschlossen. Weiter erschien es tun-
lich, von den Vorschriften betreffend häus-
liche Gemeinschaft, Züchtigungsverbot und 
Verbot der Abgabe von Alkohol und Tabak 
die Eltern auszunehmen. Die diesbezüglichen 
Pflichten des Beschäftigers lassen sich von 
denen, die den Eltern nach dem BGB ob-
liegen, nicht trennen. Was Eltern ihren Kin-
dern an Unterkunft, Kost und Pflege im 
Krankheitsfall zukommen lassen müssen, 
richtet sich nach familienrechtlichen Vor-
schriften, und die Anwendung angemessener 
Zuchtmittel, wozu auch die körperliche Züch-
tigung gehört, ist den Eltern nach § 1631 
BGB gestattet. Es kann nicht Aufgabe des 
Jugendarbeitsschutzes sein, insoweit Vor-
schriften des BGB zu modifizieren. Was 
schließlich die Abgabe von Alkohol und 
Tabak angeht, so kann hier wohl nie mit 
Sicherheit festgestellt werden, ob dies auf 
Grund des Beschäftigungsverhältnisses ge-
schieht oder unabhängig davon auf Grund 
der Eltern-Kind-Beziehungen. § 35 betreffend 
Verbot der Beschäftigung durch bestimmte 
Personen soll ebenfalls nicht gelten. Das 
Verbot der Beschäftigung von Kindern wird 
etwas gelockert, indem die eigenen Kinder 
über 12 Jahre mit leichten und für sie ge-
eigneten Arbeiten gelegentlich beschäftigt 
werden dürfen. 

Schließlich sollen auch die Vorschriften über 
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten gegen 
die Eltern nicht angewendet werden. Zugleich 
wird die zwangsweise Durchsetzung der Vor-
schriften des Gesetzes gegen die Eltern (vgl. 
§ 57 Abs. 2) und die zwangsweise Entfernung 
von Kindern und Jugendlichen aus dem 
elterlichen Betrieb (vgl. § 58) untersagt. Man 
verspricht sich mehr davon, wenn von erheb- 



licheren Verstößen das Jugendamt in Kennt-
nis gesetzt wird. Dieses kann alsdann mit 
seinen eigenen Mitteln eingreifen und evtl. 
das Vormundschaftsgericht benachrichtigen. 

Zu § 70 (Änderung von Rechtsvorschriften) 

Im § 70 werden einige Rechtsvorschriften 
der Rechtslage, wie sie sich aus dem neuen 
Jugendarbeitsschutzgesetz ergibt, angepaßt. 

Zu § 71 (Geltung in Berlin) 

Es handelt sich um die übliche Berlin-Klausel. 

Zu § 72 (Inkrafttreten; Aufhebung von 
Rechtsvorschriften) 

Absatz 1: Für das Inkrafttreten muß nach 
Erlaß des Gesetzes noch eine längere Zeit-
spanne gelassen werden, damit Wirtschaft und 
Verwaltung sich auf die neuen Bestimmungen 
einrichten können und die Beteiligten in der 
Zwischenzeit hinreichend Gelegenheit haben, 
sich mit den neuen Vorschriften vertraut zu 

machen. Außerdem empfiehlt es sich, für das 
Inkrafttreten eines so umfassenden Gesetzes 
einen einprägsamen Zeitpunkt auf den Beginn 
eines neuen Jahres festzusetzen. Während das 
Gesetz im allgemeinen am 1. Januar 1958 in 
Kraft treten soll, ist der Zeitpunkt des 
Inkrafttretens für die Vorschriften über die 
gesundheitliche Betreuung wegen der not-
wendigen organisatorischen Vorbereitungen 
um ein Jahr hinausgeschoben worden. 

Absatz 2 bis 6: Hier werden die notwendigen 
Anpassungen des bisherigen Rechts an das 
neue Gesetz vorgenommen. 

Absatz 5 stellt klar, daß nichtwidersprechen-
des Recht durch das neue Gesetz nicht be-
seitigt werden soll. Es bleiben aber z. B. die 
zahlreichen bisher auf Grund des § 120 e GO 
oder des § 20 des geltenden Jugendschutz-
gesetzes ergangenen Rechtsvorschriften in 
Kraft, bis sie auf Grund des § 33 Abs. 2 auf-
gehoben oder durch neue Vorschriften ersetzt 
sind. 



Anlage 2 

Der Präsident des Bundesrates Bonn, den 21. Dezember 1956 

An den Herrn 
Bundeskanzler 

Auf das Schreiben vom 30. November 1956 — 7 — 80502 —
3480/56 V — beehre ich mich mitzuteilen, daß der Bundesrat in seiner 
169. Sitzung am 21. Dezember 1956 gemäß Artikel 76 Abs. 2 des 
Grundgesetzes beschlossen hat, zu dem 

Entwurf eines Gesetzes 

zum Schutze der arbeitenden Jugend 

(Jugendarbeitsschutzgesetz) 

wie aus der Anlage ersichtlich Stellung zu nehmen. 

Im übrigen erhebt der Bundesrat gegen den Entwurf keine Ein-
wendungen. 

Der Bundesrat ist der Ansicht, daß das Gesetz seiner Zustimmung 
bedarf. 

Dr. Sieveking 



Stellungnahme des Bundesrates 

1. § 1 Abs. 2 Nr. 2 

„2. die Beschäftigung verwandter Kinder und 
Jugendlicher (§ 68) im Familienhaushalt 
sowie die Beschäftigung von Kindern und 
Jugendlichen in der Landwirtschaft (§ 26), 
falls sie mit dem Arbeitgeber bis  zum 
dritten Grade verwandt sind,". 

B egründung 
Es erscheint geboten, die Ausnahmenorm der 
Nr. 2 auf die Beschäftigung von Kindern und 
Jugendlichen zu erstrecken, die zu dem Ar-
beitgeber in einem nahen Verwandtschafts-
verhältnis (3. Grad) stehen. 

2. § 1 Abs. 2 Nr. 3 
ist zu streichen. 

Begründung 
Die vorgesehene Regelung weicht von den 
geltenden Rechtsvorschriften zuungunsten 
der Jugendlichen ab und ist schon deshalb ab-
zulehnen. Außerdem bedeutet sie einen 
Bruch mit dem Prinzip der Ausdehnung des 
Jugendschutzes bis zum vollendeten 18. Le-
bensjahr. Die Begründung dafür, die 17jäh-
rigen Facharbeiter aus dem Jugendschutz her-
auszunehmen, damit sie keine Schwierigkei-
ten hätten, eine Anstellung zu finden, wider-
spricht den wirtschaftlichen Erfahrungen. 
Nach denen finden Jugendliche besonders 
leicht Arbeit, weil sie billiger sind als Ältere. 
Auch würde diese Begründung ebenso für 
solche jugendlichen Arbeitnehmer zutreffen, 
,die keinen Beruf erlernt haben. 

3. Nach § 2 

wird folgender neuer § 2 a eingefügt: 

„§ 2 a 
Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes ist, 

wer ein Kind oder einen Jugendlichen gemäß 
§ 1 Abs. 1 beschäftigt." 

B egründung 
Der neue und ungewöhnliche Ausdruck „Be-
schäftiger" sollte vermieden werden. Die 
vorgeschlagene Legaldefinition knüpft an den 
herkömmlichen Begriff „Arbeitgeber" an. 

Demzufolge ist im ganzen Gesetz der Aus-
druck „Beschäftiger" durch „Arbeitgeber" zu 
ersetzen. 

4. In § 8 Abs. 1 

sind die Worte „, mit Ausnahme der in Ab-
satz 2 genannten," zu streichen. 

Begründung 
Wie in § 3, so ist auch in § 8 die Erwähnung 
der Sonderregelung des Absatzes 2 im Ab-
satz 1 nicht erforderlich. Außerdem gibt es 
nach dem Entwurf noch andere Sonderrege-
lungen der Arbeitszeit als die des § 8 Abs. 2. 

5. § 10 Abs. 1 Satz 1 
ist wie folgt einzuleiten: 

,,(1) Mit Ausnahme der Fälle des § 9 ...", 

Begründung 
Klarstellung des Gewollten. 

6. In § 10 Abs. 2 

sind die Worte „nach § 16 Abs. 7" zu strei-
chen. 

Begründung 
Das Zitat des § 16 Abs. 7 ist überflüssig und 
mißverständlich, da  in  § 16 Abs. 7 neben der 
Sonntagsarbeit auch die Feiertagsarbeit ge-
nannt und außerdem in § 16 Abs. 7 Satz 4 
auf § 10 Abs. 2 zurückverwiesen wird. 

7. § 10 Abs. 3 

ist zu streichen. 

Begründung 
Es geht nicht an, die Länder mit der gericht-
lichen Geltendmachung der Mehrarbeitsver-
gütung anstelle des Berechtigten zu beauf-
tragen. Es muß Sache der jugendlichen Be-
rechtigten oder der sie vertretenden Organi-
sationen sein, ihr Recht zu suchen. Außerdem 
würde die vorgesehene Regelung die Länder-
behörden mit einer erheblichen Arbeit be-
lasten; es wäre zudem nicht sicher, in wel-
chem Umfange Fälle dieser Art zur Kenntnis 
der zuständigen Behörden kämen. 

8. § 12 Abs. 1 Satz 2 

erhält folgende Fassung: 

„Die Ruhepausen müssen mindestens be-
tragen 

1. bei mehr als viereinhalb bis zu sechs Stun-
den Arbeitszeit 20 Minuten, 



2. bei mehr als sechs bis zu acht Stunden 
Arbeitszeit 30 Minuten, 

3. bei mehr als acht bis zu neun Stunden 
Arbeitszeit 45 Minuten, 

4. bei mehr als neun Stunden Arbeitszeit 
60 Minuten." 

Begründung 
Die im Entwurf vorgesehene Pausenregelung 
würde dazu führen, daß in einem Betrieb 
drei voneinander abweichende Pausenrege-
lungen gelten können, nämlich für Männer, 
Frauen und Jugendliche. Diese unterschied-
liche Pausenregelung führt in der Praxis zu 
großen Schwierigkeiten und Unzuträglich-
keiten. Es bedeutet eine wesentliche Verein-
fachung, wenn die Pausen der Jugendlichen 
denen für die Frauen angeglichen werden 
(§ 18 Abs. 1 AZO). 

9. § 12 Abs. 3 
In Satz 1 und 2 ist das Wort „besondere" vor 
dem Wort „Aufenthaltsräume" zu streichen. 

Begründung 
Diese aus bisherigem Recht übernommene 
Bestimmung hat sich als nicht durchführbar 
erwiesen. 

10. § 16 Abs. 5 
Vor den Worten „ein unverhältnismäßiger" 
ist das Wort „sonst" durch das Wort „an-
dernfalls" zu ersetzen. 

Begründung 
Redaktionelle Änderung. 

Die Fassung des Regierungsentwurfs erweckt 
den Anschein, als ob dringende Gründe des 
Gemeinwohls auch in der Abwehr eines 
erheblichen Schadens für einen Einzelbetrieb 
liegen könnten. 

11. In § 16 Abs. 6 Satz 1 
sind die Worte „an einem Werktag derselben 
Woche" durch die Worte „an einem der fol-
genden sechs Werktage" und die Worte „an 
einem ganzen Werktag derselben Woche" 
durch die Worte „an einem ganzen der fol-
genden sechs Werktage" zu ersetzen. 

Begründung 
Notwendige Klarstellung mit Rücksicht dar-
auf, daß es schon wegen § 3 Abs. 1 Satz 2 
zweifelhaft sein kann, ob die Woche im Sinne 
des § 16 Abs. 6 mit dem Sonntag oder mit 
dem Montag beginnt. 

12. § 17 

erhält folgende Fassung: 

„§ 17 

Urlaub 

Jugendliche Arbeitnehmer haben Anspruch 
auf einen Jahresurlaub von 24 Arbeitstagen 
unter Fortzahlung des Entgelts, das der 
Jugendliche ohne den Urlaub erhalten hätte. 
Für die Durchführung des Urlaubs gelten die 
landesrechtlichen Bestimmungen oder tarif-
lichen Vereinbarungen." 

Begründung 
§ 17 in der Fassung der Regierungsvorlage 
würde dazu führen, daß sich die Gewährung 
des Urlaubs für Jugendliche nach der vor-
gesehenen bundesrechtlichen Regelung, der 
Urlaub für Erwachsene aber nach den be-
stehenden Urlaubsgesetzen der Länder und 
den Tarifverträgen bestimmen würde. Dar-
aus sind Schwierigkeiten in den Betrieben zu 
befürchten, da die Urlaubsregelung auf ver

-

schiedenen Rechtsgrundlagen beruhen würde. 
Man sollte daher den Urlaub für Jugendliche 
in dem im Entwurf vorliegenden Gesetz nur 
im Grundsatz regeln und im übrigen auch 
für die Jugendlichen die Urlaubsgesetze der 
Länder und die tariflichen Vereinbarungen 
aufrechterhalten. 

13. Nach § 18 

ist folgender § 18 a einzufügen: 

„§ 18 a 

Geltungsbereich ,der §§ 8 bis 18 
Die Vorschriften der §§ 8 bis 18 finden 

auf die Beschäftigung von Jugendlichen in 
der Heimarbeit, im Familienhaushalt, in der 
Landwirtschaft und 'in ,der Binnenschiffahrt 
nur Anwendung, soweit  dies  in Aden Titeln 
zwei bis fünf ausdrücklich bestimmt ist."  

14. In den Überschriften der Titel zwei bis 
fünf 
ist das Wort „Sondervorschriften" durch .das 
Wort „Vorschriften" zu ersetzen. 

Begründung zu Nr. 13 und 14 
Die beiden Vorschläge sind im Interesse des 
systematischen Aufbaus und der leichteren 
Verständlichkeit des  Gesetzes angebracht. In 
der Gesetzestechnik ist es bei einer Auftei-
lung des Gesetzes in Allgemeine Vorschriften 
und Sondervorschriften üblich, daß die All-
gemeinen Vorschriften ohne Einschränkung 



gelten und durch ,die Sondervorschriften für 
Einzelgebiete lediglich ergänzt werden. Von 
dieser Praxis weicht der Entwurf ab, da in 
den Titeln zwei bis fünf in sich abgeschlossene 
Sonderregelungen getroffen werden. Um die-
sen Aufbau des Entwurfs nicht umzustoßen, 
andererseits aber von vornherein über den 
ausschließlichen Geltungsbereich der Titel 
zwei bis fünf Klarheit zu schaffen, ist der un-
ter Nr. 13 vorgeschlagene Hinweis zweck-
mäßig. Der Vorschlag zu Nr. 14 soll vermei-
den, ,daß aus der Gegenüberstellung von All-
gemeinen Vorschriften und Sondervorschrif-
ten im Dritten Abschnittfalsche Schlußfol-
gerungen gezogen werden. 

15.§19 Abs. 1 

ist zu streichen. 

16. § 19 Abs. 2 

a) ist eingangs wie folgt zu fassen: 

„(2) Für den Urlaub der Jugendlichen, 
die Heimarbeiter im Sinne des § 2 Abs. 1 
des Heimarbeitergesetzes vom 14. März 
1951 (Bundesgesetzbl. I S. 191) sind, gilt 
folgendes: 

B egründung zu Nr. 1 5 und 1 6 a)  
Absatz 1 Satz 1 ist in seinem Hauptteil 
durch die Einfügung des § 18 a überflüs-
sig geworden. Des Hinweises in Satz 2 be-
darf es ebenfalls nicht, da es sich von 
selbst versteht, daß das Heimarbeitsgesetz 
weiterhin Anwendung findet. Der in 
Satz 1 enthaltene Hinweis auf das Heim-
arbeitsgesetz ist in die Eingangsworte des 
Absatzes 2 unter gleichzeitiger Richtig-
stellung übernommen worden. 

b) In Nr. 2 Satz 2 sind die Worte „oder durch 
den Heimarbeitsausschuß" zu streichen. 

Begründung 
Der Berechnungszeitraum für das Urlaubs-
entgelt ist gesetzlich festgelegt. Seine 
anderweitige Festsetzung hat Recht-
setzungscharakter, müßte also durch 
Rechtsverordnung erfolgen. Nach Arti-
kel 80 Abs. 1 GG könnte der Ausschuß 
nicht zum Erlaß einer Rechtsverordnung 
ermächtigt werden. Die vorgeschlagene 
Streichung ist also aus verfassungsrecht-
lichen Gründen geboten. Im weiteren 
Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens 
könnte geprüft werden, ob die entspre-

chende Ermächtigung zum Erlaß einer 
Rechtsverordnung dem Bundesminister 
für Arbeit eingeräumt werden soll. — Im 
übrigen wäre den erwähnten verfassungs-
rechtlichen Bedenken im weiteren Gang 
des Gesetzgebungsverfahrens auch für das 
Heimarbeitsgesetz Rechnung zu tragen. 

c) In Nr. 4 ist folgender Satz anzufügen: 

„In diesem Falle beträgt das Urlaubs-
entgelt 8 vom Hundert des nach dem 
30. April bis zum Ausscheiden verdienten 
reinen Arbeitsentgeltes." 

Begründung 
Ausfüllung einer Lücke, da Nr. 4 bisher 
nur die Urlaubsdauer und nicht das 
Urlaubsentgelt regelt. 

17. In § 33 Abs. 1 

sind die Worte „körperlichen" und „erheb-
lich" zu streichen. 

Begründung 
Die Gefahr einer „übermäßigen" Beanspru-
chung ist nicht nur hinsichtlich der körper-
lichen, sondern auch hinsichtlich der psychi-
schen Kräfte des Jugendlichen gegeben. Da 
außerdem nicht nur eine „erhebliche", son-
dern jede Überbeanspruchung für den Ju-
gendlichen eine Gefahr darstellt, sollte auf 
beide Worte verzichtet werden. 

18. § 33 Abs. 2 

In Satz 1 sind die Worte „Der Bundesminister 
für Arbeit" durch die Worte „Die Bundes-
regierung" zu ersetzen. 

Satz 2 ist dementsprechend zu streichen. 

Begründung 
Die in §§ 33 und 36 vorgesehenen Aus-
nahmeverordnungengreifen so stark in alle 
Lebens- und Wirtschaftsbereiche ein, daß es 
angezeigt erscheint, zum Erlaß dieser Rechts-
verordnungen nicht nur einen Ressortmini-
ster, sondern die Bundesregierung als Kolle-
gium zu ermächtigen. 

19. § 33 Abs. 3 

erhält folgende Fassung: 

„(3) Unabhängig von den auf Grund des 
Absatzes 2 erlassenen Vorschriften kann die 
Aufsichtsbehörde die Beschäftigung van Ju

-

gendlichen verbieten oder beschränken, wenn 
die Beschäftigung mit Gefahren für Leben, 
Gesundheit oder Sittlichkeit verbunden ist 



oder eine Beeinträchtigung der körperlichen 
oder geistigen Entwicklung befürchten läßt." 

Begründung 
Die im Regierungsentwurf vorgesehene Vor-
schrift erscheint zum Schutz der Jugendlichen 
nicht ausreichend; z. B. sind die Unterneh-
mer von Tanzgruppen, die in einem be-
stimmten Lokal auf Grund eines mit dem 
Lokalinhaber abgeschlossenen Vertrages zur 
Aufführung bereitgestellt werden, für das 
Gewerbeaufsichtsamt oft schwer zu ermitteln, 
da  sie sich vielfach im Ausland befinden. Da 
die in derartigen Tanzgruppen Beschäftigten 
nicht Angehörige des Lokals sind, würde ein 
Verbot des Gewerbeaufsichtsamts gegen den 
Lokalinhaber nicht möglich sein. Die Vor-
schrift ist nur ausreichend, wenn sie in der 
vorgeschlagenen Weise von dem Begriff der 
Betriebszugehörigkeit gelöst wird. 

20.§35 Abs. 1 

erhält folgende Fassung: 

„(1) Personen, 'die die bürgerlichen Ehren-
rechte nicht besitzen, dürfen Kinder und Ju-
gendliche nicht beschäftigen sowie im Rah-
men eines Beschäftigungsverhältnisses im 
Sinne des § 1 nicht beaufsichtigen, nicht an-
weisen und nicht zur Beaufsichtigung und 
Anweisung von Kindern und Jugendlichen 
verwendet werden. Dasselbe gilt 

a) für Personen, die wegen einer Straftat 
nach §§ 141, 170 d, 174 bis 175 a, 176 bis 

 178, 180 bis 184 a, 223 b des Strafgesetz-
buchs oder nach § 64 Abs. 2 dieses Geset-
zes verurteilt worden sind, für die Dauer 
von fünf Jahren seit der Rechtskraft der 
Verurteilung, 

b) für Personen, die wegen einer Straftat 
nach § 21 des Gesetzes über die Verbrei-
tung jugendgefährdender Schriften vom 
9. Juni 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 377) 
oder nach § 13 Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 2 
des Gesetzes zum Schutze der Jugend in 
der Öffentlichkeit vom 4. Dezember 1953 
(Bundesgesetzbl. I S. 936) wenigstens 
zweimal verurteilt worden sind, falls der 
Tag der zweiten Verurteilung nicht mehr 
als fünf Jahre zurückliegt. 

Begründung 
Es soll klargestellt werden, daß wegen des 
Verlustes der bürgerlichen Ehrenrechte nicht 
die Fünfjahresdauer seit der Verurteilung 
gilt; außerdem soll der für den Beginn der 
Fünfjahresdauer maßgebende Zeitpunkt ge-

nauer bestimmt werden. Folgerichtig wird 
§ 170 d StGB in den Katalog unter a) auf-
genommen, da eine Person, die nach § 170d 
bestraft worden ist, ebensowenig geeignet 
erscheint, Kinder und Jugendliche zu be-
schäftigen, wie die übrigen in a) angesproche-
nen Personen. 

21. In §, 35 Abs. 2 

sind vor dem Wort „gröblich" die Worte 
„wiederholt oder" einzufügen. 

B egründung 
Im Land Berlin werden seit Jahren Beschäfti

-

gungsverbote auf der Grundlage des Geset

-

zes zur Regelung der Berufsausbildung sowie 
 der Arbeitsverhältnisse Jugendlicher vom 

4. Januar 1951 (VOBl. I S. 40) erlassen. Die 
Erfahrungen haben gezeigt, daß es erforder-
lich ist, derartige Verbote auch bei wieder-
holten Verstößen auszusprechen. 

22. § 36 Abs. 2 

In Satz 1 sind die Worte „Der Bundesminister 
für Arbeit" durch die Worte „die Bundes

-

regierung" zu ersetzen. 

Satz 2 ist dementsprechend zu streichen. 

B egründung 
Auf die Begründung zum Änderungsvor-
schlag zu § 33 Abs. 2 (vgl. Nr. 18) wird ver-
wiesen. 

23. § 38 Abs. 1 

erhält im letzten Teil folgende Fassung: 
„ . . . . und bei Erkrankung, soweit nicht ein 
Sozialversicherungsträger leistet, bis zur 
Dauer von sechs Wochen, jedoch nicht über 
die Beendigung des Beschäftigungsverhältnis-
ses hinaus, die erforderliche Pflege und ärzt-
liche Behandlung zuteil werden lassen." 

B egründung 
Durch die Einfügung soll vermieden werden, 
daß den Arbeitgeber bei einer langwährenden 
Krankheit des Beschäftigten eine unbegrenzte 
Verpflichtung trifft. Die Formulierung ent-
spricht der in § 617 Abs. 1 BGB. 

24. § 38 Abs. 2 

ist zu streichen. 

B egründung 
Die Ermächtigung der Landesregierungen 
zum Erlaß von Rechtsverordnungen stellt 



einen Perfektionismus dar, der unterbleiben 
sollte, zumal die Materie in § 617 BGB aus-
reichend geregelt ist. 

25. § 41 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 

Die Zahl „18" ist durch die Zahl „12" zu er-
setzen. 

Begründung 
Es erscheint aus medizinischen Gründen emp-
fehlenswert, die Untersuchungsfrist auf 12 
Monate zu verkürzen. 

26. § 44 Abs. 1 Satz 1 

erhalt folgende Fassung: 

„Die Aufsichtsbehörde kann, falls der Ge-
sundheitszustand des Jugendlichen mit Rück-
sicht auf die ihm übertragenen Arbeiten es 
erfordert, seine ärztliche Untersuchung an-
ordnen." 

Begründung 
Im Hinblick auf Artikel 80 Abs. 1 GG, der 
nach der neuesten Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts auch für die Ermäch-
tigung zur Vornahme von Verwaltungsakten 
entsprechend gilt, ist die vorgeschlagene Kon-
kretisierung der Ermächtigung erforderlich. 

27. § 44 Abs. 1 

Folgender Satz 3 ist anzufügen: 
„Das Grundrecht der körperlichen Unver-
sehrtheit (Artikel 2 Abs. 1 Satz 2 des Grund-
gesetzes) wird insoweit eingeschränkt." 

Begründung 
Die Ergänzung ist im Hinblick auf Artikel 19 
Abs. 1 Satz 2 GG erforderlich. 

28. § 46 
ist zu streichen. 

Begründung 
Die Frage, ob und in welchem Umfang die 
Länder oder die Arbeitgeber die Kosten der 
ärztlichen Untersuchungen tragen sollen, 
wird zweckmäßig der landesrechtlichen Rege-
lung vorbehalten. 

29. § 47 Abs. 2 

wird durch folgende Fassung ersetzt: 

„(2) Der Vorstand der Deutschen Bundes-
bahn, die Oberpostdirektionen und die 
Oberbergämter können einen Arzt zur Er-
mächtigung durch den staatlichen Gewerbe-

arzt im Sinne des Absatzes 1 Nr. 4 und 5 
vorschlagen." 

Begründung 
Für die im Entwurf vorgesehene Sonderstel-
lung der Bundesbahn, Bundespost und Berg-
behörden besteht kein sachlich gerechtfertig-
tes Bedürfnis. Die in § 47 Abs. 1 aufgezähl-
ten Ärzte und die dort genannten Möglich-
keiten werden auch den Anforderungen von 
Bundesbahn, Bundespost und Bergbau ge-
recht; u. U. bestehenden Besonderheiten in 
den Betrieben der Bundesbahn, Bundespost 
und des Bergbaues kann durch das vorge-
sehene Vorschlagsrecht Rechnung getragen 
werden. 

30.§50 Abs. 2 

ist wie folgt zu fassen: 

„(2) Die Landesregierungen erlassen Be-
stimmungen über die Tragung und Erstattung 
der Kosten, die durch die ärztlichen Unter-
suchungen gemäß §§ 41 und 44 entstehen. Sie 
können durch Rechtsverordnung Pauschbe-
träge für die Kosten dieser Untersuchungen 
i m  Rahmen der geltenden Gebührenordnungen 
festsetzen." 

Begründung 
Vgl. Begründung zum Vorschlag auf Streichung 
des § 46 (vgl. Nr. 28). 

31. § 54 Abs. 3 

ist zu streichen. 

Begründung 
Die Streichung ergibt sich als Folge des Vor

-

schlags zu § 57, die Sondervorschriften über 
den Haushalt von der Aufsicht auszunehmen. 

32. § 57 Abs. 1 

a) Satz 1 ist wie folgt zu fassen: 

„Die Aufsicht über die Ausführung der 
Vorschriften dieses Gesetzes und der auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Vor-
schriften obliegt den von den Landes-
regierungen bestimmten Behörden (Auf-
sichtsbehörden)." 

Begründung 
Gegen eine von dem Grundsatz des Ar-
tikels 84 Abs. 1 GG abweichende Fest-
legung der Zuständigkeit von Landesbe-
hörden durch Bundesgesetz sind gemäß der 
ständigen Praxis des Bundesrates verfas- 



sungspolitische Bedenken zu erheben. Für 
die im Entwurf vorgesehene Verwaltungs-
zuständigkeit von Bundesbehörden auf 
dem Gebiet des Arbeitsschutzes fehlt es 
an einer verfassungsrechtlichen Grundlage. 

b) Satz 2 

ist zu streichen und durch folgenden Satz 
zu ersetzen: 

„Von der Aufsicht ausgenommen ist die 
Beschäftigung im Familienhaushalt." 

Begründung 
Der Haushalt ist kein Objekt für staat-
liche Überwachung. Die Entwurfsfassung 
ist unbefriedigend, da es keiner Landes-
regierung möglich sein wird, einen stich-
haltigen Grund zu finden, von der Er-
mächtigung Gebrauch zu machen. Im übri-
gen würde die Herausnahme der Vor-
schriften der §§ 20 bis 25 aus der Über-
wachung nur eine verfehlte Teillösung dar-
stellen, denn neben den ausgenommenen 
Vorschriften des Dritten Abschnitts fin-
den für die Beschäftigung im Haushalt 
auch der Vierte bis Zehnte Abschnitt An-
wendung, von denen besonders der Vierte 
und Sechste Abschnitt von Bedeutung 
sind. Innerhalb dieser Abschnitte kommt 
den Aufsichtsbehörden eine Reihe von 
Aufsichtsbefugnissen zu, die nach der  Ent-
wurfsfassung nicht ausgenommen werden 
können. 

33. § 57 Abs. 2 

Folgender Satz 2 ist anzufügen: 

„Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) 
wird insoweit eingeschränkt." 

Begründung 
Die Ergänzung ist im Hinblick auf Artikel 19 
Abs. 1 Satz 2 GG erforderlich, da es sich um 
eine Erweiterung des bisherigen Anwendungs-
bereichs des § 139 b der Gewerbeordnung 
handelt. 

34. § 58 

a) In der letzten Zeile ist das Wort „polizei-
lich" durch die Worte „nach den landes-
rechtlichen Bestimmungen" zu ersetzen. 

Begründung 
Die Entwurfsfassung wird den unter-
schiedlichen Verhältnissen in den einzel-
nen Bundesländern nicht gerecht. In 

Nordrhein-Westfalen z, B. würde die in 
§ 58 angesprochene Maßnahme ordnungs-
behördlich erzwungen werden. 

b) Folgender Satz 2 ist anzufügen: 

„Die Grundrechte der Freiheit der Per-
son (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grund-
gesetzes) und der Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) 
werden insoweit eingeschränkt." 

Begründung 
Vgl. Begründung zum Änderungsvorschlag 
zu § 44 Abs. 1 Satz 3 (vgl. Nr. 27). 

35. § 60 

Absatz 1 erhält eingangs folgende Fassung: 
„Die von den Landesregierungen bestimmten 
Behörden können ..."; 

Absatz 2 ist zu streichen. 

Begründung 
Vgl. Begründung zum Änderungsvorschlag zu 
§ 57 Abs. 1 Satz 1 (vgl. Nr. 32 a). 

36. §§ 62 und 63 

Der Dritte Titel des Siebenten Abschnitts ist 
zu streichen. §§ 64 bis 72 werden §§ 62 bis 70. 

Begründung 
Eine zwingende Notwendigkeit, besondere 
Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz, die be-
reits in einigen Ländern bestehen, durch Bun-
desgesetz in sämtlichen Ländern einzuführen, 
kann nicht anerkannt werden. Die Länder 
müssen die Möglichkeit behalten, aus Grün-
den der Verwaltungsvereinfachung von der 
Bildung solcher Ausschüsse abzusehen. 

37. § 64 Abs. 1 

a) In Nr. 2 ist „§ 28" durch „§ 28 Abs. 2" 
zu ersetzen. 
In § 65 Abs. 1 Nr. 1 ist hinter „§ 13" ein-
zufügen: „oder § 28 Abs. 1". 

Begründung 
Angleichung der Sanktionen für die Land-
wirtschaft an die allgemein vorgesehenen 
Sanktionen. 

b) Nr. 2 und 3 
werden nach § 65 verwiesen. 

Begründung 

Es ist sachlich nicht gerechtfertigt, die in 
den genannten Vorschriften erwähnten 



Zuwiderhandlungen in jedem Fall als 
Vergehen zu betrachten, insbesondere wenn 
man berücksichtigt, daß auch geringfügige 
Verstöße vorkommen können. 

38. § 64 Abs. 2 

Die Bestimmung ist im weiteren Verlauf des 
Gesetzgebungsverfahrens auf Personen zwi-
schen 18 und 21 Jahren in den Fällen des 
§ 64 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 33 
Abs. 2 Satz 3 zu erstrecken. 

39. § 66 Abs. 2 

wird nach § 65 Abs. 1 verwiesen. 

Begründung 
Die Qualifikation dieses Tatbestandes als 
reine Ordnungswidrigkeit ist nicht aus-
reichend. 

40. § 69 Abs. 3 Satz 2 

erhält eingangs folgende Fassung: 

„Polizeiliche oder ordnungsbehördliche 
Zwangsmittel dürfen ..." 

Begründung 
Der Vorschlag wird der unterschiedlichen 
Rechtslage in den einzelnen Bundesländern 
gerecht. 

41. § 70 Abs. 3 

ist zu streichen. 

Begründung 
Die Streichung ergibt sich aus der vorgeschla-
genen Streichung des § 1 Abs. 2 Nr. 3 (vgl. 
Nr. 2). 

42. § 71 Satz 2 

ist wie folgt zu fassen: 

„Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses 
Gesetzes erlassen werden, gelten im Land 
Berlin nach § 14 des Dritten Überleitungsge-
setzes." 

Begründung 
Übliche Fassung der Berlin-Klausel. 

43. § 72 Abs. 2 Nr. 12 

Die Worte „Nr. 2 bis 10" sind zu streichen. 

Begründung 
Die Berliner Verordnung zum Jugend-
schutzgesetz vom 25. November 1949 muß 
als Ganzes außer Kraft gesetzt werden. 

44. § 72 Abs. 5 

ist zu streichen. 

Begründung 
Um Schwierigkeiten in der Praxis zu vermei-
den, empfiehlt es sich, die aufzuhebenden 
Vorschriften im Gesetz abschließend zu 
nennen. 

Vgl. auch die Empfehlung des Bundesrates zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Lebensmittelgesetzes sowie zu den Entwürfen 
von Gesetzen über die Ausübung der Kran-
kenpflege, der Berufe des Masseurs usw. und 
des Berufs der medizinisch-technischen 
Assistentin. 



Anlage 3 

Stellungnahme der Bundesregierung zu der 
Stellungnahme des Bundesrates 

Die Bundesregierung stimmt den Änderungs-
vorschlägen des Bundesrates zu Nr. 4, 5, 6, 
11, 13, 14, 15, 16 a, b und c, 21, 23, 27, 32 a, 
33, 34 a und b, 35, 37 a und b, 40, 42 und 43 
zu. 

Zu 1. (§ 1 Abs. 2 Nr. 2) 

Dem Änderungsvorschlag wird im Prinzip 
zugestimmt. Die Bundesregierung empfiehlt 
jedoch, die Ausnahmenorm für die in ,der 
Landwirtschaft beschäftigten verwandten 
Kinder und Jugendlichen auf diejenigen zu 
beschränken, die in ,die häusliche Gemein-
schaft des Beschäftigers aufgenommen sind. 
Demgemäß schlägt sie für Nr. 2 folgende 
Fassung vor: „sowie die Beschäftigung von 
Kindern und Jugendlichen in  der Landwirt-
schaft (§ 26), falls sie mit dem Beschäftiger 
bis zum dritten Grade verwandt und in die 
häusliche Gemeinschaft aufgenommen sind,". 

Zu 2. (§ 1 Abs. 2 Nr. 3) 

Der vorgeschlagenen Änderung kann nicht 
gefolgt werden. Von dem Grundsatz, daß 
der Jugendarbeitsschutz allen Jugendlichen 
unter 18 Jahren zugute kommen soll, kann 
das Gesetz Ausnahmen, wenn zwingende 
Gründe sie verlangen, ebensowohl vorsehen, 
wie von anderen Vorschriften (z. B. §§ 7, 9, 
14 bis 16). Die Herausnahme der 17jährigen 
Facharbeiter aus dem Geltungsbereich des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes ist notwendig, 
damit sie ihren Beruf in vollem Umfang aus-
üben können. 

Zu 3. (neuer § 2 a) 

Der Vorschlag kann nicht gebilligt werden. 

„Arbeitgeber" ist ein bestimmter Begriff des 
Arbeitsrechts, der, wenn nicht Verwirrung 
entstehen soll, nicht in einem Gesetz zur 
Kennzeichnung anderer Personengruppen 
verwendet werden darf. Da Adressaten der 

Arbeitsschutznormen nicht nur Arbeitgeber 
sind, ist es notwendig, diese Adressaten an-
ders zu benennen, und zwar, da das Jugend-
arbeitsschutzgesetz auf ,die „Beschäftigung" 
abstellt, als „Beschäftigungsgeber" oder kür-
zer und besser als „Beschäftiger". 

Zu 7. (§ 10 Abs. 3) 

Dem Änderungsvorschlag wird nicht beige-
pflichtet. Ebenso wie das Heimarbeitsgesetz 
und das Gesetz über die Festsetzung von 
Mindestarbeitsbedingungen es für richtig ge-
halten haben, den Ländern die Befugnis zur 
Geltendmachung privatrechtlicher Ansprüche 
bestimmter schutzbedürftiger Personenkreise 
einzuräumen, erscheint es auch im Jugend-
arbeitsschutzgesetz zweckmäßig, ,die Prozeß-
standschaft des Landes für Ansprüche auf 
Zahlung der Mehrarbeitsvergütung vorzu-
sehen. Es  handelt  sich hier nicht um eine „Be-
auftragung", sondern lediglich um eine Er-
mächtigung, von der das Land z. B. dann 
keinen Gebrauch machen wird, wenn der Ju-
gendliche selbst bereit ist, sein Recht zu 
suchen. Ob es sicher ist, in welchem Umfang 
Fälle dieser Art zur Kenntnis der zuständi-
gen Behörde kommen, hält die Bundesregie-
rung im Gegensatz zur Ansicht des Bundes-
rates für 'bedeutungslos. Entsprechend den 
Änderungen des § 57 Abs. 1 Satz 1 und des 
§ 60 Abs. 1 (vgl. zu Nr. 32 a und 35) müs-
sen auch hier die Eingangsworte wie folgt ge-
ändert werden: 

„(3) Das Land, vertreten durch die von 
der Landesregierung bestimmten Stellen, 
kann ...". 

Zu 8. (§ 12 Abs. 1 Satz 2) 

Den Vorschlag kann die Bundesregierung 
nicht billigen. Gegen die vom Bundesrat ge-
wünschte Kürzung der Ruhepausen und An-
gleichung an die für Frauen vorgeschriebenen 
Pausen spricht, daß diese Ruhepausen den 



Bedürfnissen eines heranwachsenden jungen 
Menschen nicht gerecht werden. Der jugend-
liche Organismus braucht für die Wiederher-
stellung der Kräfte längere Zeit als der Er-
wachsene. 

Zu 9. (§ 12 Abs. 3 Sätze 1 und 2) 

Dem Vorschlag stimmt die Bundesregierung 
zu. Im Zuge der vom Bundesrat erstrebten 
Klarstellung würde es sich empfehlen, die 

 Sätze 2 und 3 des Absatzes 3 in einen Satz 
zusammenzuziehen und statt des Punktes 
hinter „bereitgestellt werden" einen Strich-
punkt zu setzen. Damit würde klargestellt, 
daß die Bestimmung über den Aufenthalt in 
Arbeitsräumen nur für den Fall gilt, ,daß 
eine Verpflichtung zur Bereitstellung von 
Aufenthaltsräumen nicht besteht, daß also 
Arbeitsräume keinesfalls als „Aufenthalts-
räume" ausgegeben werden dürfen. 

Zu 10. (§ 16 Abs. 5) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Es muß dann aber konsequenterweise auch in 
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 das Wort „sonst" durch 
„andernfalls" ersetzt werden. 

Zu 12. (§ 17) 

Dem Vorschlag kann die Bundesregierung 
nicht beitreten. Die landesrechtlichen Rege-
lungen sind in bezug auf den Urlaub der 
Jugendlichen in vielen Fällen nicht ausrei-
chend. 

a) Nicht alle Länder und Landesteile haben 
überhaupt Urlaubsgesetze. 

b) Die in Niedersachsen und im ehemaligen 
Landesteil Württemberg - Hohenzollern 
des Landes Baden-Württemberg vorhan-
denen Urlaubsregelungen für Jugendliche 
werden durch § 72 Abs. 2 Nr. 6 bis 8 zu-
sammen mit dem in diesen Ländern gel-
tenden Jugendarbeitsschutzrecht aufge-
hoben. 

c) Das Berliner Urlaubsgesetz vom 24. April 
1952 verweist in § 1 Abs. 2 wegen des 
Urlaubs der Jugendlichen ausdrücklich 
auf das Jugendschutzgesetz von 1938; 
andere Länder erklären günstigere Rege-
lungen, wozu auch § 21 des Jugend-
schutzgesetzes gehören würde, für unbe-
rührt, z. B. das hamburgische Urlaubs-
gesetz in § 10, das bremische Urlaubsge-
setz in § 10 Satz 2, das württemberg-
badische Urlaubsgesetz in § 3. Das Ju-

gendschutzgesetz wird aber in § 72 Abs. 2 
ebenfalls aufgehoben. 

Hiernach würde also bei Annahme des Vor-
schlags des Bundesrates in vielen Ländern für 
die Jugendlichen eine bedenkliche Lücke ent-
stehen. Durch tarifvertragliche Bestimmun-
gen kann sie häufig nicht geschlossen werden, 
da ein großer Teil der Jugendlichen von kei-
nem Tarifvertrag erfaßt wird. 

Zu 17. (5 33 Abs. 1) 

Dem Vorschlag kann nur zum Teil gefolgt 
werden. Da die an den Beschäftiger gerich-
teten Verbote unter Strafdrohung stehen, 
müssen sie so abgefaßt sein, daß der Beschäf-
tiger im einzelnen Falle erkennen kann, was 
ihm verboten ist. Ob Arbeiten die körper-
lichen Kräfte des von ihm beschäftigten Ju-
gendlichen übersteigen, kann er aus dem Er

-

scheinungsbild und dem allgemeinen Verhal-
ten des Jugendlichen erkennen; ob sie seine 
psychischen Kräfte übersteigen, ist ihm zu-
meist nicht erkennbar. Es darf deshalb nur 
die Beschäftigung mit Arbeiten, die die kör-
perlichen Kräfte übersteigen, verboten wer-
den. 

Zuzustimmen ist dem Bundesrat dagegen 
insoweit, als er Streichung des Wortes „er-
heblich" verlangt. Übersteigen die Arbeiten 
die körperlichen Kräfte nicht erheblich, so 
kann darauf bei der Strafzumessung Rück-
sicht genommen werden. 

Zu 18. (§ 33 Abs. 2) 

Gegenüber dem Vorschlag des Bundesrates 
hält die Bundesregierung an der Fassung des 
Entwurfs fest. 

Die Ermächtigungen in der Arbeitszeitordnung 
(vgl. § 9 Abs. 2, § 16 Abs. 3), im Jugend-
schutzgesetz (vgl. vor allem § 20 Abs. 1, den 
Vorläufer des § 33 Abs. 2) und in anderen 
Arbeitsschutzgesetzen lauten auf den Reichs-
arbeitsminister (jetzt den Bundesminister für 
Arbeit). Lediglich für bergbauliche Betriebe 
ist in gewissem Umfang die Zuständigkeit 
des Reichswirtschaftsministers (jetzt Bundes-
minister für Wirtschaft) vorgesehen — vgl. 
AZO § 27 Abs. 4, JSchG § 26 Abs. 4, § 28 
Abs. 2. Daß der Bundesminister für Arbeit 
die in Frage kommenden Bundesminister, 
vor allem den Bundesminister für Wirtschaft, 
bei der Vorbereitung jeder Verordnung be-
teiligt, ist selbstverständliche Übung und 
auch durch die GGO II §§ 61 und 21 vorge-
schrieben. 



Es wäre uritunlich, von der bisherigen Rege-
lung abzuweichen und nunmehr mit jeder 
auf § 33 Abs. 2 gestützten Verordnung die 
Bundesregierung zu belasten. An den hier in 
Frage kommenden Verordnungen sind stets 
nur ganz wenige Ressorts interessiert. Wenn 
es sich ausnahmsweise um eine Verordnung 
von allgemeinpolitischer Bedeutung handelt 
oder Meinungsverschiedenheiten zwischen 
den beteiligten Ministern bestehen, ist durch 
§ 62 der GGO II bereits die Vorlage an das 
Kabinett vorgeschrieben. 

Zu 19.(§ 33 Abs. 3) 

Der Vorschlag wird nicht übernommen. 

Mit der vorgeschlagenen Änderung kann das 
Ziel, auch das Auftreten von Jugendlichen in 
Tanzgruppen zu verbieten, wenn der Unter-
nehmer sich im Ausland aufhält oder sein 
Aufenthalt nicht schnell genug ermittelt wer-
den kann, nicht erreicht werden. Adressat 
des Verbots ist der Beschäftiger; ihm, seinem 
Vertreter oder seinem Beauftragten im Sinne 
des § 67 des Entwurfs muß das Beschäfti-
gungsverbot zugehen. Nimmt man an, in 
Fällen der genannten Art sei nur der Unter-
nehmer der Tanzgruppe der Beschäftiger, so 
hilft die vorgeschlagene Lösung des Verbots 
von der Betriebszugehörigkeit nicht weiter. 
In den meisten Fällen kann jedoch der In-
hasber des Lokals als Beschäftiger im Sinne 
des 5 1 Abs. 1 des Entwurfs angesehen wer-
den. Gegen ihn ist dann das Verbot auszu-
sprechen. 

Zu 20. (5 35 Abs. 1) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Die Bundesregierung empfiehlt jedoch unter 
Hinweis auf 5 13 Abs. 4 der Strafregister-
verordnung, die letzten Worte in Absatz 1 
Buchstabe a „seit der Rechtskraft der Ver-
urteilung" durch die Worte „seit dem Tage 
der Entscheidung" zu ersetzen. 

Zu 22. (§ 36 Abs. 2) 

Dem Vorschlag kann aus den zu 18. darge-
legten Gründen auch hier nicht gefolgt wer-
den. 

Zu 24. (§ 38 Abs. 2) 

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag 
im Prinzip zu. 

Damit aber im Einzelfall Anordnungen zur 
Durchführung des Absatzes 1 getroffen wer-
den können, schlägt die Bundesregierung 

vor, in Absatz 2 statt der Ermächtigung zum 
Erlaß von Rechtsverordnungen eine Ermäch-
tigung der Aufsichtsbehörde, im Einzelfall 
Anordnungen zur Durchführung des Ab-
satzes 1 zu treffen, in folgender Form aufzu-
nehmen: 

„(2) Die Aufsichtsbehörde kann zur Durch-
führung des Absatzes i im Einzelfall anord-
nen, welchen Anforderungen Unterkunft, 
Kost und Pflege bei Erkrankung genügen 
müssen." 

Zu 25. (5 41 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2) 

Dem Vorschlag kann sich die Bundesregie-
rung nicht anschließen. 

Eine allgemeine Verkürzung der Nachunter-
suchungsfrist von 18 auf 12 Monate ist nicht 
erforderlich. Bei normal entwickelten Ju-
gendlichen, die auch keine besonderen ge-
sundheitlichen Schwächen oder Schäden zei-
gen, reichen Untersuchungen in Abständen 
von 18 Monaten aus. Bei gesundheitlich an-
fälligen oder in der Entwicklung zurückge-
bliebenen Jugendlichen kann der Arzt nach 
Bedarf vorzeitige Nachuntersuchungen an-
ordnen. Bei den Untersuchungen der Jugend-
lichen soll vermieden werden, daß sie zu 
Routineuntersuchungen erstarren; diese Ge-
fahr besteht aber, wenn zu häufig nach-
untersucht wird. 

Zu 26. (5 44 Abs. 1 Satz 1) 

Dem Vorschlag, die Ermächtigung zu konkre-
tisieren, tritt die Bundesregierung bei. 

Da aber in den hier in Frage kommenden 
Fällen der Gesundheitszustand noch nicht ge-
klärt ist, vielmehr erst durch die Unter-
suchung genau ermittelt werden soll, schlägt 
sie für Satz 1 folgende Fassung vor: 

„Die Aufsichtsbehörde kann, wenn die dem 
Jugendlichen übertragenen Arbeiten Gefahren 
für seine Gesundheit befürchten lassen, seine 
ärztliche Untersuchung anordnen." 

Zu 28. (§ 46) 

Dem Vorschlag, den 5 46 zu streichen, kann 
sich die Bundesregierung nicht anschließen. 

Die Entscheidung darüber, welche Unter-
suchungskosten der Beschäftiger zu tragen hat, 
sollte zur Wahrung der wirtschaftlichen Ein-
heit vom Bundesgesetzgeber getroffen wer-
den. Es wäre unzweckmäßig, wenn die Be-
triebe in den einzelnen Ländern der Bundes-
republik in unterschiedlicher Höhe mit Kosten 



belastet würden. Abgesehen davon muß sicher-
gestellt werden, daß die Kosten jedenfalls 
nicht dem Jugendlichen oder seinen Eltern 
auferlegt werden. 

Zu 29. (§ 47 Abs. 2) 

Dem Vorschlag kann nicht beigepflichtet 
werden. 

Absatz 2 des Entwurfs will aus Gründen der 
Zweckmäßigkeit und der Vereinfachung an 
die Stelle der Ermächtigung durch den staat-
lichen Gewerbearzt für bestimmte Betriebe die 
Ermächtigung durch andere Stellen treten 
lassen. 

Zu 30. (§ 50 Abs. 2) 

Nach Ablehnung des Vorschlags unter 28. 
(betr. § 46) kann auch den Vorschlag zu § 50 
Abs. 2 nicht gefolgt werden. 

Zu 31. (§ 54 Abs. 3) 

Dem Vorschlag kann nicht gefolgt werden 
(vgl. die Ausführungen zu 32 b.). 

Aus der Änderung des § 57 Abs. 1 Satz 2 
(vgl. die Ausführungen zu 32 b.) ergibt sich 
jedoch, daß in § 54 Abs. 3 der Nebensatz 
„falls die Beschäftigung im Haushalt nicht 
nach § 57 Abs. 1 Satz 2 von der Aufsicht aus-
genommen ist" gestrichen werden muß. 

Zu 32 b. (§ 57 Abs. 1 Satz 2) 
Den Vorschlag kann sich die Bundesregierung 
nicht zu eigen machen. 

Den Arbeitsschutzvorschriften ist es eigen-
tümlich, daß ihre Durchführung von Behör-
den überwacht wird. Der Umstand, daß bei 
gewissen Beschäftigern die Überwachung mit 
erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist, 
kann eine völlige Herausnahme aus der 
staatlichen Aufsicht nicht begründen, zumal 
bei solchen Beschäftigern erfahrungsgemäß 
die Verstöße besonders häufig sind. Im Mut-
terschutzgesetz, das auch für Hausgehilfinnen 
im Familienhaushalt gilt, ist ebenfalls eine 
Herausnahme der Haushalte aus der Auf-
sicht nicht vorgesehen. 

Die Bundesregierung ist aber damit einver-
standen, wenn eine Möglichkeit geschaffen 
wird, den Behörden die Aufsicht über die 
Haushalte zu erleichtern. 

Demgemäß schlägt die Bundesregierung fol-
gende Fassung des Satzes 2 vor, die gleich-
zeitig den Bedenken des Bundesrates, mit der 

Herausnahme der §§ 20 bis 25 werde nur 
eine Teillösung erzielt, Rechnung trägt: 

„Die Landesregierungen können durch Rechts-
verordnung die Aufsicht über die Ausfüh-
rung der für die Beschäftigung in Familien-
haushalten geltenden Vorschriften auf gele-
gentliche Revisionen beschränken." 

Zu 36. (§§ 62, 63) 

Der Vorschlag kann nicht gebilligt werden. 

Die Bundesregierung verspricht sich von der 
Arbeit der Ausschüsse eine wirksame Unter-
stützung der Aufsichtsbehörden bei der Er-
mittlung und Bekämpfung von Verstößen 
gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz. Es er-
scheint jedoch wünschenswert, daß in den 
Ausschüssen auch Eltern vertreten sind, die 
Kinder in solchen Altersklassen haben, daß 
für sie die Verbote und Gebote des Gesetzes 
praktische Bedeutung erlangen können. Die 
Bundesregierung schlägt deshalb vor, § 62 
Abs. 2 Nr. 2 wie folgt zu ergänzen: 

„Mindestens die Hälfte der Arbeitgeber und 
die Hälfte der Arbeitnehmer müssen Vater 
oder Mutter eines Kindes unter 18 Jahren 
sein." 

Aus der Änderung des § 57 Abs. 1 Satz 1 
ergeben sich auch für § 62 Änderungen, und 
zwar: 

a) Der Eingang des Absatzes 2 muß nun-
mehr lauten: 

„(2) Den Ausschüssen müssen minde-
stens angehören ...". 

b) In Absatz 2 Nr. 3 werden die Worte „den 
bei den Gewerbeaufsichtsämtern gebilde-
ten Ausschüssen außerdem ... (bis zum 
Schluß)" gestrichen. Stattdessen erhält der 
letzte Satz des Absatzes 2 folgenden Wort-
laut: 

„Der Leiter der Aufsichtsbehörde kann 
weitere Mitglieder berufen, insbesondere 
Vertreter der Industrie- und Handels-
kammer, der Handwerkskammer und der 
unteren Landwirtschaftsbehörde." 

c) Absatz 3 wird gestrichen. 

Zu 38. (§ 64 Abs. 2) 

Dem Vorschlag soll durch folgende Ände

-

rung des Absatzes 2 Rechnung getragen 
werden: 

„(2) Wer durch eine der in Absatz 1 be-
zeichneten Handlungen das Kind, den Ju- 



gendlichen oder im Falle des Absatzes 1 Nr. 5 
die Person, die noch nicht 21 Jahre alt ist, 
gewissenlos in ihrer Arbeitskraft oder Ge-
sundheit schwer gefährdet, wird mit Gefäng-
nis nicht unter drei Monaten bestraft." 

Zu 39. (§ 66 Abs. 2) 

Dem Vorschlag tritt die Bundesregierung 
nicht bei. Im Gegensatz zur Ansicht des Bun-
desrates hält die Bundesregierung die Quali-
fikation der Zuwiderhandlungen gegen § 35 
als reine Ordnungswidrigkeiten für ausrei-
chend. 

Zu 41. (§ 70 Abs. 3) 

Die Ablehnung dieses Vorschlags folgt aus 
der Ablehnung des Vorschlags auf Streichung 
des § 1 Abs. 2 Nr. 3 (s. unter 2.). 

Zu 44. (§ 72 Abs. 5) 
Dem Vorschlag wird im Prinzip zugestimmt. 

Im Laufe des weiteren Gesetzgebungsver-
fahrens soll die Liste ,der aufzuhebenden Vor-
schriften in Absatz 2 durch Aufzählung der  in 
den Urlaubsgesetzen der Länder enthaltenen 
besonderen Vorschriften über den Urlaub der 
Jugendlichen ergänzt werden. 
Um sicherzustellen, daß nicht ,die zahlreichen 
auf Grund von § 120 e GewO oder § 20 
JSchG ergangenen Vorschriften, die Beschäf-
tigungsverbote oder -beschränkungen für Ju-
gendliche oder sonstige Schutzvorschriften 
enthalten, mit Inkrafttreten des Jugendar-
beitsschutzgesetzes ebenfalls außer Kraft tre-
ten, soll Absatz 5 wie folgt gefaßt werden: 

„(5) Die auf Grund des § 20 Abs. 1 des 
Jugendschutzgesetzes oder des § 120 e der Ge-
werbeordnung erlassenen Vorschriften blei-
ben unberührt. Sie können durch Vorschrif-
ten auf Grund der Ermächtigungen in den 
§§ 33 Abs. 2 und 36 Abs. 2 geändert oder auf-
gehoben werden." 


